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Kammern für internationale Handelssachen – folgt die Justiz der Anwaltschaft auf
dem Weg in die Globalisierung?

Prof. Dr. Gralf-Peter Calliess/Hermann Hoffmann, Bremen/Berlin*

Der Justizstandort Deutschland steht in einem internationalen
Wettbewerb. Staatliche Gerichte und private Schiedsgerichte
konkurrieren insbesondere auf dem Gebiet des internationalen
Handelsrechts um lukrative Fälle. Im Kampf um das anwendbare
Recht verliert Deutschland zunehmend an Boden. Das 2008 ge-
schaffene „Bündnis für das deutsche Recht“ will diesem entge-
genwirken. In diesem Kontext steht eine aktuelle Bundesratsiniti-
ative zur Errichtung von Kammern für internationale Handels-
sachen, vor denen in englischer Sprache verhandelt werden
kann. Die Autoren erläutern die Hintergründe des Gesetzent-
wurfs und schlagen Ergänzungen zur weitergehenden Stärkung
des Justizstandortes Deutschland im Interesse der Anwaltschaft
vor.

I. Einführung

Auf Initiative der Länder Nordrhein-Westfalen, Hamburg, Hes-
sen und Niedersachsen hat der Bundesrat im Mai 2010 einen
Gesetzentwurf1 zur Einführung von Kammern für internationale
Handelssachen (KfiH) beschlossen.2 Zur Attraktivitätssteigerung
des Gerichtsstandortes Deutschland sowie zur Förderung der
Wahl deutschen Rechts bei internationalen Vertragsverhältnis-
sen und zur Erhöhung der Rechtssicherheit für deutsche Unter-
nehmen soll es den Ländern ermöglicht werden, besondere
Kammern für internationale Handelssachen bei den Landge-
richten einzurichten. Auf Wunsch der Beteiligten sollen inter-
nationale Handelsstreitigkeiten vor den KfiH vollständig in eng-
lischer Sprache durchgeführt werden. Der Entwurf greift Appel-
le aus Wissenschaft3 und Praxis4 auf. Abgesehen von der eng-

lischsprachigen Werbebroschüre mit dem Titel „Law – Made in
Germany“ ist er ein erstes konkretes Ergebnis5 des im Herbst
2008 geschlossenen „Bündnis für das deutsche Recht“, wel-
ches das Bundesministerium der Justiz (BMJ) mit den juristi-
schen Berufsverbänden geschlossen hat. Die Bundesregierung
hat die Bundesratsinitiative im Grundsatz begrüßt6 und dem
Bundestag zugeleitet, der in Kürze darüber beraten wird. Im
August 2010 hat das BMJ eine Expertenanhörung mit Vertretern
der Länder, der Wirtschaft, der Anwaltschaft und der Richter
durchgeführt. Dabei wurde deutlich, dass die Betroffenen die
Einrichtung von „Kammern für internationale Handelssachen“
mit der Gerichtssprache Englisch grundsätzlich positiv beurtei-
len. Im Folgenden sollen Hintergründe – aber auch mögliche
Ergänzungen – zum vorliegenden Gesetzentwurf aufgezeigt
werden.

II. Prozess-Schwund in der deutschen Handelsgerichtsbarkeit

„Die Gerichtssprache ist deutsch“ heißt es im Gerichtsverfas-
sungsgesetz von 1877, dessen § 184 Satz 1 bis heute im Wort-
laut unverändert gilt. Nach dem zweiten Weltkrieg hat sich
Deutschland zum Exportweltmeister entwickelt, der Anteil der
Exporte am nominalen Bruttoinlandsprodukt stieg zwischen
1950 und 2007 von 12,1 auf 46,8 Prozent. Dieser Bedeutungs-
zuwachs des grenzüberschreitenden Handels müsste sich ei-
gentlich in einer steigenden Zahl internationaler Handelsstrei-
tigkeiten vor staatlichen Gerichten niederschlagen. Das Gegen-
teil ist jedoch der Fall. Eine von Hoffmann und Maurer am Son-
derforschungsbereich Staatlichkeit im Wandel an der Universi-
tät Bremen durchgeführte Studie ergibt ein ernüchterndes Bild.
So sind die Fallzahlen vor den deutschen Kammern für Han-
delssachen zwischen 1994 und 2008 um 22,3 Prozent gesun-
ken, der Anteil internationaler Fälle lag in Bremen bei lediglich
13 Prozent. Die Eingangszahlen vor den Schiedsgerichten der
Internationalen Handelskammer (ICC) in Paris sind im gleichen
Zeitraum um 72,65 Prozent, die der Deutschen Institution für
Schiedsgerichtsbarkeit (DIS) sogar um 286 Prozent gestiegen
(vgl. Abb. S. 248).7

1 BR-Drucks. 42/10.
2 Vgl. dazu Müller-Piepenkötter, Englisch als Gerichtssprache, DRiZ

2010, S. 2-5; Hoffmann, Pro: Englisch als Gerichtssprache, ZRP 2010,
S. 103.

3 Calliess/Hoffmann, Effektive Justizdienstleistungen für den globalen
Handel, ZRP 2009, S. 1-4; Mankowski, Kammern für Internationale
Handelssachen – ein erster richtiger Schritt, RIW Heft 12/2009, Die
erste Seite; Prütting, In Englisch vor deutschen Gerichten verhandeln?,
AnwBl. 2010, S. 113-115 sowie – mit Bezügen zum Rechtsexport –
Maurer, Justizstandort Deutschland im globalen Wettbewerb, ZRP 2009,
S. 88.

4 Westphalen, Die Gerichtssprache ist nicht mehr nur deutsch, AnwBl.
2009, S. 214.

5 Zu den weiteren Arbeitsschritten des Bündnisses: Schmitz-Vornmoor,
Law – Made in Germany – Versuch einer Standortbestimmung im
Wettbewerb der Rechtsordnungen, Der Notar 2009, S. 240.

6 Vgl. BT-Drucks. 17/2163, dort S. 15 („Stellungnahme der Bundesregie-
rung“).

7 Abbildung aus Hoffmann/Maurer, Entstaatlichung der Justiz, 31 ZfR SOZ
(2010), S. 95 (99).

Rechtsanwälte, die die zuständige Regionalkammer bevorzu-
gen, begründen ihre Entscheidung mehrheitlich mit der Ortsnä-
he der Anwaltskammer, insbesondere hinsichtlich deren Kennt-
nisse der regionalen Verhältnisse und Besonderheiten. Einige
Berufsträger schätzen die regionalen Kammern als objektiver
ein und andere Befragte gehen von einer größeren Akzeptanz
von Seiten der Mandanten aus.

Anwältinnen und Anwälte, die der Schlichtungsstelle der
Rechtsanwaltschaft bei der BRAK den Vorzug geben, erwarten

von dieser Stelle vor allem größere Anonymität, aber auch
mehr Objektivität/Neutralität infolge größerer Unabhängig-
keit. Oftmals vermuten die entsprechenden Berufsträger zu-
dem eine höhere Fachkompetenz. Einige Rechtsanwältinnen
und Rechtsanwälte halten eine größere bundesweite Einheit-
lichkeit für möglich, während auch bei dieser Stelle vermehrt
eine bessere Akzeptanz durch die Mandanten angenommen
wird.

* Der Autor Calliess ist Inhaber der Professur für Bürgerliches Recht,
internationales Wirtschaftsrecht und Rechtstheorie an der Universität
Bremen; der Autor Hoffmann ist dort als wiss. Mitarbeiter tätig und
als Rechtsreferendar derzeit abgeordnet an das Bundesministerium
der Justiz (BMJ), Berlin. Der Beitrag gibt ausschließlich die
persönliche Meinung der Autoren wieder. Nähere Informationen
unter www.handelsrecht.uni-bremen.de.
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Neben der Schiedsgerichtsbarkeit tritt auch die Justiz anderer
Staaten als Wettbewerber zur deutschen Justiz auf; insbeson-
dere die Gerichte in London sind hier zu nennen. Es geht da-
bei weniger um die Frage, welche Rechtsordnung insgesamt
die bessere ist. Jeder Praktiker weiß, dass der „Kampf um das
anwendbare Recht“8 in Wirklichkeit ein Kampf auf dem
Marktplatz für Rechtsdienstleistungen ist: Die an internationa-
len Transaktionen beteiligten Rechtsanwälte haben ein Interes-
se, lukrative Wirtschaftsstreitigkeiten vor die heimischen Ge-
richte zu bringen. Die rechtlichen Rahmenbedingungen im
europäischen Zivilprozessrecht begünstigen dies: Art. 23 Brüs-
sel-I-VO9 erlaubt den Parteien grenzüberschreitender Verträge
die freie Wahl des Gerichtsstands innerhalb der Europäischen
Union auch dann, wenn keinerlei Berührungspunkte zum
Land des Verfahrensstandortes gegeben sind.10 Ob man es be-
grüßen möchte oder nicht, faktisch steht der Justizstandort
Deutschland in einem Wettbewerbsverhältnis zu anderen Ge-
richtsstandorten.11 Die damit verbundenen Chancen sollten
auch deutsche Juristen nutzen. Von einem Zuwachs an inter-
nationalen Wirtschaftsstreitigkeiten mit ihren zumeist höheren
Streitwerten können die deutsche Justiz und Anwaltschaft glei-
chermaßen profitieren. Angesichts der steigenden Rechts-
anwaltszahlen12 sollte diese Chance, ein neues Arbeitsfeld für
deutsche Rechtsanwälte zu erschließen, nicht ungenutzt blei-
ben.

Darüber hinaus geht es um finanzierbare Gerechtigkeit, und
zwar sowohl für kleinere und mittlere Unternehmen als auch
letztlich für jeden Rechtsschutzsuchenden. Bekanntlich hat je-
dermann einen im Rechtsstaatsprinzip des Grundgesetzes ver-
ankerten und in Art. 6 Abs. 1 EMRK kodifizierten Anspruch auf

effektive Justizgewähr bezüglich
seiner zivilrechtlichen Ansprü-
che und Verpflichtungen.13 Die
Verwirklichung dieses An-
spruchs obliegt ausschließlich
staatlichen Gerichten und darf
zudem – dies hat das Bundes-
verfassungsgericht jüngst er-
neut betont – nicht von unver-
hältnismäßig hohen Kosten ab-
hängen.14 Gerade hier haben
die internationalen Schiedsge-
richte einen Wettbewerbsnach-
teil, denn viele kleinere und
mittlere Unternehmen werden
durch deren hohe Kosten bei
vergleichsweise kleinen Streit-
werten abgeschreckt. Die Ge-
richtskosten vor deutschen Ge-
richten werden hingegen nach
dem Streitwert erhoben und
sind im Schnitt niedriger als die
privater Schiedsgerichte.15 Die-
se Kostenstruktur ermöglicht es

grundsätzlich auch kleineren Unternehmen, internationale
Handelsstreitigkeiten in deutschen Gerichtssälen auszutragen,
jedoch ist dies mit Blick auf die genannten Eingangszahlen of-
fenbar nicht besonders attraktiv für die Praxis.

Hinzu kommt, dass die Gerichtsgebühren staatlicher Gerichte
insgesamt solidarisch eingesetzt werden: große Wirtschafts-
streitigkeiten mit hohen Streitwerten finanzieren kleine Prozes-
se mit. Der durchschnittliche Streitwert eines Schiedsverfahrens
vor der Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit lag in
2008 bei 7,6 Millionen Euro. Ein erstinstanzliches Urteil in ei-
ner solchen Sache würde gut 70.000 Euro Gebühren in die
Kassen der Gerichte spülen. Das entspricht in etwa dem Jahres-
gehalt eines Richters, der dann Verbraucherstreitigkeiten wie
den berühmten „Herd-Set“-Fall16 miterledigen kann, in dem
um 69,97 Euro Nutzungsersatz bis zum Europäischen Gerichts-
hof17 gestritten wurde – zu erstinstanzlichen Gerichtsgebühren
von 75 Euro.

Zudem geht es um Rechtssicherheit in Form der Vorhersehbar-
keit zukünftiger Entscheidungen. Während die Entscheidungen
von Schiedsgerichten nur unregelmäßig veröffentlicht werden,
hat die Justiz durch ihre Veröffentlichungspraxis den Vorteil,
dass Präzedenzfälle für Wissenschaft und Praxis allgemein zu-
gänglich sind. Der oben beschriebene Prozess-Schwund vor
den Kammern für Handelssachen birgt freilich die Gefahr, dass
wichtige Teilbereiche des Wirtschaftsrechts zu einer „Geheim-
wissenschaft“18 werden. Ein funktionsfähiges Handelsrecht be-
darf der kontinuierlichen Pflege19 durch die Justiz. Die dadurch
geschaffene Rechtssicherheit ist ein bedeutender Vorteil im glo-

8 Triebel, Der Kampf ums anwendbare Recht, AnwBl. 2008, S. 305.
9 Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates vom 22. Dezember 2000 über

die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung
von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen – EuGVVO, ABl. (EG)
L 12 vom 16.1.2001, S. 1.

10 Vgl. zu den Details Lackmann, in: Musielak, ZPO (7. Aufl. 2009),
Art. 23 EuGVVO, Rdn. 1.

11 Calliess/Hoffmann, Legal Services for International Commerce – Made
in Germany?, 10 (2) German Law Journal (2009) 115-122; Maurer,
Justizstandort Deutschland im globalen Wettbewerb, ZRP 2009, S. 88-
90.

12 Laut der BRAK-Mitgliederstatistik vom 1.1.2010 gibt es derzeit 154.018
Rechtsanwälte in Deutschland.

13 BVerfGE 54, 277 („Aus dem Rechtsstaatsprinzip des Grundgesetzes ist
auch für bürgerlich rechtliche Streitigkeiten im materiellen Sinn die
Gewährleistung eines wirkungsvollen Rechtsschutzes abzuleiten“).

14 BVerfG NJW 2007, 2098 und zuvor BVerfGE 85, 337.
15 Gruber, Die bundesdeutschen Gerichte und der internationale Wirt-

schaftsverkehr, ZRP 1990, S. 172; Schwytz, Kosten und Kostenentschei-
dung im schiedsgerichtlichen Verfahren, BB 1974, S. 673.

16 Vgl. zum Ausgangsfall LG Nürnberg-Fürth NJW 2005, 2558.
17 EuGH EuZW 2008, S. 310.
18 Habersack, Anmerkung zu BGH, Urt. v. 19. Juli 2004 – II ZR 65/03,

SchiedsVZ 2004, S. 259 (262).
19 Hoffmann, Rechtsfortbildung im internationalen Wirtschaftsrecht – ein

Plädoyer für Kammern für internationale Handelssachen, DRiZ 2009,
S. 329-332.

Eingangszahlen KfH, ICC, DIS 1994 bis 2008

-25

0

25

50

75

100

125

150

175

200

225

250

275

300

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

DIS

ICC

KfH



BRAK-Mitt. 6/2010 Aufsätze 249

Calliess/Hoffmann, Kammern für internationale Handelssachen?

balen „Wettbewerb der Rechtsordnungen“20, den es zu sichern
gilt.

III. Englisch als Gerichtssprache

Vor diesem Hintergrund ist der vorliegende Gesetzentwurf ein
Versuch, das deutsche Recht im Wettbewerb der Rechtsord-
nungen zu stärken. Der Entwurf sieht vor, dass Handelsstreitig-
keiten mit einem internationalen Bezug im Einvernehmen der
Parteien vor den sog. Kammern für internationale Handelssa-
chen (KfiH) in englischer Sprache verhandelt werden können.
Eine entsprechende Vereinbarung kann bereits bei Vertrags-
schluss getroffen werden. Vor den KfiH sowie im Falle einer
Berufung vor dem zuständigen Senat des OLG wird das Verfah-
ren dann vollständig in englischer Sprache geführt und das Ur-
teil in englischer Sprache abgesetzt. Die nach geltendem Recht
notwendige Beibringung von Übersetzungen sowie Hinzuzie-
hung von Dolmetschern wird dadurch überflüssig. Der Gesetz-
entwurf will den Ländern die Einrichtung von KfiH ermögli-
chen, nicht jedoch aufzwingen. Es steht daher im Ermessen der
Justizverwaltungen, von dieser neuen Möglichkeit Gebrauch zu
machen und zu prüfen, ob die dafür notwendigen Vorausset-
zungen vorliegen. Zahlreiche Vertreter der Länder haben in der
Anhörung vor dem BMJ zum Ausdruck gebracht, dass sie über
entsprechend qualifizierte Richterinnen und Richter verfügen.

Die Gesetzesinitiative verfolgt das Ziel, internationale Handels-
streitigkeiten vor deutsche Gerichte zu locken. Ein Bedürfnis
für die KfiH mit der Gerichtssprache Englisch ergibt sich aus
der Tatsache, dass internationale Handelsverträge zumeist in
Englisch verhandelt und verfasst werden – Englisch ist die lin-
gua franca des internationalen Handels.21 Dies gilt auch für
Parteien, die beide nicht aus englischsprachigen Ländern kom-
men. Sogar Verträge zwischen deutschen Parteien werden zu-
nehmend auf Englisch verfasst, wenn eine der Parteien zu ei-
nem ausländischen Konzern gehört oder die Transaktion von
einem ausländischen Unternehmen finanziert oder versichert
wird. Betroffen sind daher nicht nur die Exportwirtschaft, die
Transportbranche, die Abfallwirtschaft22 sowie der Finanzsek-
tor, sondern die gesamte deutsche Wirtschaft bis hin zu Kom-
munen, die im sog. cross-border sale and lease back tätig wer-
den. Während Englisch als Vertrags- und Verhandlungssprache
für die deutsche Anwaltschaft schon zum Alltag gehört, muss
aufgrund der derzeitigen Fassung von § 184 GVG im Falle der
Inanspruchnahme der deutschen Justiz plötzlich die Sprache
gewechselt werden. Dies führt in der anwaltlichen Praxis häu-
fig zu Problemen,23 die durch eine einheitliche Gerichts- und
Vertragssprache gelöst werden könnten.

Verfassungsrechtliche Bedenken bestehen gegen diesen Vor-
schlag nicht. Weder wird durch die englische Sprache das Prin-
zip der Öffentlichkeit des Zivilprozesses berührt,24 noch liegt
ein Verstoß gegen das Gebot des gesetzlichen Richters vor.25

Auch geht es nicht darum, Deutsch als Gerichtssprache abzu-
schaffen,26 sondern durch den Gesetzentwurf soll die rechtli-
che Basis dafür geschaffen werden, in der Praxis zu erproben,
ob der Aufbau von Kammern für internationale Handelssachen

mit der Gerichtssprache Englisch die Attraktivität der deutschen
Justiz nachhaltig steigern kann.

IV. Ergänzende Vorschläge zur Stärkung des Justizstandortes
Deutschland

Die Einführung von Englisch als Gerichtssprache ist zwar eine
notwendige, aber keine hinreichende Bedingung, um die At-
traktivität der deutschen Justiz für den internationalen Handel
nachhaltig zu stärken. Denn die Verfahrenssprache ist nur einer
von vielen Gründen dafür,27 dass der Löwenanteil internationa-
ler Handelsstreitigkeiten derzeit vor privaten Schiedsgerichten
landet.28 Ein entscheidender Vorteil der Schiedsgerichte liegt
auch darin, dass es im Regelfall keinen Instanzenzug gibt.29

Wirtschaftsstreitigkeiten können so zügig beigelegt werden,30

während eine Klärung vor staatlichen Gerichten oft Jahre in An-
spruch nimmt. Darüber hinaus steht es den Parteien frei, sich je
nach Bedeutung der Sache für einen Einzelschiedsrichter oder
ein mit drei Schiedsrichtern besetztes Schiedsgericht zu ent-
scheiden. Es bietet sich daher an, den Gesetzentwurf zur Ein-
führung der KfiH in dieser Hinsicht wie folgt zu ergänzen.

1. Einbeziehung des Bundesgerichtshofs (BGH)

§ 184 Absatz 3 des Gesetzentwurfs (GVG-E) sieht vor, dass das
Verfahren vor dem BGH in englischer Sprache geführt werden
kann. Das bedeutet, dass die Fortführung eines in erster und
zweiter Instanz in englischer Sprache geführten Verfahrens vor
dem BGH in englischer Sprache im freien Ermessen des BGH
steht. Mitglieder des BGH äußern jedoch Zweifel, ob die Fort-
setzung des Verfahrens vor dem BGH in englischer Sprache
aufgrund der dortigen sachlichen Zuständigkeiten der verschie-
denen Senate praktikabel ist. Die Einrichtung eines besonderen
Senates für internationale Handelssachen könnte wegen der
dann entstehenden Konkurrenz zur Zuständigkeit der deutsch-
sprachigen Senate bedenklich sein.31 Es stellt sich daher die
Frage, ob in den Verfahren vor den KfiH der Instanzenzug zum
BGH überhaupt nötig ist, oder ob man den Weg zum BGH
nicht generell ausschließt.

Freilich ist zur Erlangung von Rechtssicherheit qua Präzedenz-
entscheidungen des BGH dessen Einbeziehung in internationa-
len Handelssachen grundsätzlich sinnvoll. Andererseits scheint
eine Fortführung des Verfahrens vor dem BGH in deutscher
Sprache aus den genannten Gründen unumgänglich zu sein.
Aus Kreisen des BGH wird verlautet, dass aufgrund der dort be-
stehenden Sprachkompetenz der Richter eine Übersetzung der

20 Vgl. zu dieser Entwicklung nur Kieninger, Wettbewerb der Privatrechts-
ordnungen im Europäischen Binnenmarkt, 2002; Ribstein/O’Hara, The
law market, 2009 sowie Calliess/Zumbansen, Rough Consensus and
Running Code, 2010.

21 Vgl. nur BRAK-Stellungnahme Nr. 22/10, S. 6: „Es ist heute selbstver-
ständlich, dass eine beratende Anwaltskanzlei – und zwar auch im mit-
telständischen Bereich – ohne weiteres über ausreichende Englisch-
kenntnisse verfügt.“

22 Faber, Englisch als Gerichtssprache in internationalen Abfalllieferverträ-
gen, Müll und Abfall 2010, S. 287-288.

23 Vgl. Maier-Reimer, Vertragssprache und Sprache des anwendbaren
Rechts, NJW 2010, S. 2545-2550.

24 Ewer, Das Öffentlichkeitsprinzip – ein Hindernis für die Zulassung von
Englisch als konsensual-optionaler Gerichtssprache?, NJW 2010,
S. 1323-1326; Hoppe, Englisch als Verfahrenssprache – Möglichkeiten
de lege lata und de lege ferenda, IPRax 2010, S. 373-377 (375) und
Prütting, In Englisch vor deutschen Gerichten verhandeln?, AnwBl.
2010, S. 113-115 (114), im Ergebnis zustimmend auch BRAK-
Stellungnahme Nr. 22/2010, S. 12.

25 Hoppe, Englisch als Verfahrenssprache – Möglichkeiten de lege lata und
de lege ferenda, IPRax 2010, S. 373-377 (376); vgl. auch BVerfGE 95,
322.

26 So aber das (Miss-)Verständnis des Berliner Abgeordneten Hilse in
seiner Anfrage an den Berliner Senat (Drucks. 16/14387).

27 Vgl. Calliess/Hoffmann, Justizstandort Deutschland im globalen Wettbe-
werb, AnwBl. 2009, S. 52.

28 Hoffmann, Schiedsgerichte als Gewinner der Globalisierung?,
SchiedsVZ 2010, S. 96-101.

29 Schwab/Walter, Schiedsgerichtsbarkeit, 7. Aufl. 2005, Kap. I, Rdn. 8d).
30 Kritisch dazu jedoch Hobeck/Mahnken/Koebke, Schiedsgerichtsbarkeit

im internationalen Anlagenbau – Ein Auslaufmodell?, SchiedsVZ 2007,
S. 225-237 ff.

31 Grundsätzlich ist eine Geschäftsverteilung nach den Kriterien „interna-
tional“ und „Verfahrenssprache Englisch“ zulässig, vgl. Hoppe, Englisch
als Verfahrenssprache – Möglichkeiten de lege lata und de lege ferenda,
IPRax 2010, S. 373 (376) m.w.N.
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Prozessakten in die deutsche Sprache grundsätzlich nicht für
erforderlich gehalten wird. Ein gangbarer Kompromiss wäre es
daher, die Verhandlung vor dem BGH in deutscher Sprache zu
führen, aber auf eine Übersetzung der englischen Prozessakten
der Vorinstanzen zu verzichten. Sinnvoll wäre in diesem Falle
allerdings nach dem Vorbild der Praxis des Bundesverfassungs-
gerichts eine nachträgliche Übersetzung und Veröffentlichung
von Urteilen auch in englischer Sprache, was zur Rechtssicher-
heit und zum guten Ruf des deutschen Rechts im Ausland un-
gemein beitragen dürfte. Zur Klarstellung sollte daher § 184
Absatz 3 GVG-E wie folgt gefasst werden:

(3) Vor dem Bundesgerichtshof kann das Verfahren in internati-
onalen Handelssachen nach freiem Ermessen des zuständigen
Senates ganz oder teilweise in englischer Sprache geführt wer-
den, Übersetzungen können angefordert oder Dolmetscher
hinzugezogen werden. Urteile und Beschlüsse des Bundesge-
richtshofes werden in deutscher Sprache abgesetzt und nebst
einer vom Senat autorisierten englischen Übersetzung veröf-
fentlicht.

2. Freiwillige Beschränkung des Instanzenzuges ermöglichen

Die Einbeziehung des BGH kann jedoch der Parteiautonomie
überlassen werden, denn insbesondere bei Handelssachen be-
steht generell ein erhöhtes Bedürfnis nach Begrenzung des In-
stanzenzuges. Im Handelsverkehr überwiegt häufig das Interes-
se am Rechtsfrieden über das Interesse an der Klärung von
Grundsatzfragen, damit der Blick schnell in die Zukunft gerich-
tet werden kann.32 Gerade hier ist es von hoher Bedeutung,
dass nach Maßgabe des Bundesverfassungsgerichts „jeder
Rechtsstreit um der Rechtssicherheit und des Rechtsfriedens
willen irgendwann ein Ende“33 finden muss. Aus verfassungs-
rechtlicher Sicht ist ein Instanzenzug in Zivilsachen jedenfalls
nicht geboten.34 Den Parteien steht es im Zivilprozess nach all-
gemeiner Meinung im Rahmen der Parteiautonomie vielmehr
frei, den Instanzenzug durch Vereinbarung zu begrenzen,35

wobei die Details umstritten sind.36 Ausdrücklich geregelt ist
nur der einseitige Verzicht auf die Berufung in § 515 ZPO, wel-
cher gem. § 565 ZPO auch für die Revision gilt. Eine formlose,
auch stillschweigende Parteivereinbarung bleibt daneben aber
jederzeit möglich. „Die Parteien eines dem Anwaltszwang un-
terliegenden Rechtsstreits können materiell-rechtlich bindende
Vereinbarungen über die Zurücknahme von Klagen oder
Rechtsmitteln und über einen Rechtsmittelverzicht auch per-
sönlich treffen. Hält sich eine Partei nicht an die in dieser Hin-
sicht wirksam eingegangene Verpflichtung, kann der Vertrags-
partner dies im Wege der Einrede geltend machen; denn mit
seinem vorausgegangenen rechtsgeschäftlichen Verhalten darf
sich prozessual niemand in Widerspruch setzen.“ 37

Aus der Schiedsgerichtsbarkeit, aber auch aus anderen Berei-
chen des Wirtschaftsrechts,38 ist das Problem des sog. „ex-post
Opportunismus“39 bekannt: Entsteht nach Vertragsabschluss
Streit zwischen den Parteien, dann ist eine Einigung ungleich

schwerer zu erzielen als vor bzw. bei Vertragsabschluss. Folg-
lich wird in der Praxis ein einvernehmlicher Rechtsmittelver-
zicht der Parteien regelmäßig nur vor Streitentstehung, d.h. im
Rahmen einer Streitschlichtungsklausel, bei Vertragsschluss
möglich sein. Denn nach Streitentstehung hat der Anspruchs-
gegner im Falle eines drohenden Prozesses oft kein rationales
Interesse mehr an der einvernehmlichen Beförderung und Be-
schleunigung der Konfliktlösung.

Aus diesem Grund enthält § 114b Satz 2 GVG-E auch eine –
eigentlich überflüssige – Regelung einer Vereinbarung von Eng-
lisch als Gerichtssprache vor Streitentstehung. In gleicher Wei-
se sollte deshalb auch eine Regelung über den einvernehmli-
chen Rechtsmittelverzicht vor Streitentstehung in den Entwurf
aufgenommen werden. Denn nach allgemeinen Grundsätzen
unterläge eine Vertragsklausel zum (teilweisen) Rechtsmittel-
verzicht der richterlichen Inhaltskontrolle.40 Im Falle der Quali-
fikation als AGB könnte diese gem. § 310 Absatz 1 BGB auch
bei Verträgen zwischen Unternehmern nach § 307 Absatz 2
BGB wegen Unvereinbarkeit mit wesentlichen Grundsätzen
des insofern dispositiven Zivilprozessrechts für unwirksam an-
gesehen werden, außerhalb von AGB bliebe immer noch eine
Kontrolle nach § 242 BGB erhalten.41

Vor diesem Hintergrund sollte § 114b GVG-E daher zur
Rechtssicherheit um folgenden Satz 4 ergänzt werden:

„Die Vereinbarung nach den Sätzen 2 und 3 kann durch eine
Vereinbarung ergänzt werden, nach der auf die Einlegung von
Rechtsmitteln ganz oder teilweise verzichtet wird.“

3. Erstinstanzliche Zuständigkeit der Oberlandesgerichte

Der Begriff „Kammer für Handelssachen“ ist insofern teilweise
irreführend, als dass gem. § 105 Absatz 1 GVG in Verbindung
mit den Vorschriften der ZPO häufig der Vorsitzende als Einzel-
richter entscheidet. Dies ist in der Praxis bei den Kammern für
Handelssachen besonders häufig der Fall, da die Einbeziehung
von (ehrenamtlichen) Handelsrichtern allein aufgrund von
Terminproblemen regelmäßig zu erheblicher Zeitverzögerung
führt.

In der internationalen Handelsschiedsgerichtsbarkeit steht es
zur Disposition der Parteien, ob die Sache durch einen Einzel-
schiedsrichter oder – mit entsprechenden Kostenfolgen – durch
ein mit drei Richtern besetztes Schiedsgericht entschieden
wird. Aus der Praxis wird berichtet, dass teils staatliche Richter
oder Senate eines OLG per Vereinbarung der Parteien als
Schiedsgericht eingesetzt werden.42 Für eine erstinstanzliche –
und im Falle einer Vereinbarung zum Rechtsmittelverzicht
auch letztinstanzliche – Entscheidung durch einen bestimmten
Senat bei einem OLG können insbesondere bei komplexen
Wirtschaftsstreitigkeiten gute Gründe sprechen. So sieht etwa
§ 118 GVG eine Zuständigkeit des OLG im ersten Rechtszug
für die Verhandlung und Entscheidung über Musterverfahren
nach dem Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz vor. Deshalb
sollte es den Parteien ermöglicht werden, die erstinstanzliche
Zuständigkeit des zuständigen Senats eines OLG zu vereinba-
ren, um eine sog. funktionelle Gerichtsstandswahl zu ermögli-
chen. Dieser Vorschlag war bereits Bestandteil des Beschlusses
der Herbstkonferenz der Justizministerinnen und Justizminister
am 25. November 2004 in Berlin zu Eckpunkten für eine „Gro-
ße Justizreform“ (dort Ziff. 3.3). In der Folge wurde diese Idee
zwar unter Hinweis auf eine zu starke Belastung der Oberlan-
desgerichte fallengelassen. Allerdings stünde dem eine entspre-
chende Entlastung der Landgerichte gegenüber, so dass der

32 So schon: H. Großmann-Doerth, Das Recht des Überseekaufs I, 1930,
S. 51: „Als Jurist lebt man aufgrund seiner Ausbildung in dem Glauben,
die Hauptsache sei die richtige Entscheidung; für den Handel aber ist
die Hauptsache eine schnelle Entscheidung.“

33 BVerfGE 1, 433 (437); 107, 395.
34 BVerfGE 11, 232 („Weder Art. 19 Abs. 4 GG noch auch etwa das

allgemeine Rechtsstaatsprinzip gewährleisten einen Instanzenzug“).
35 Rimmelspacher, in: MüKo-ZPO, Bd. 2 (3. Aufl. 2007), § 515, Rdn. 8.
36 Wagner, Prozeßverträge, 1998, S. 165 ff.
37 BGH NJW-RR 1989, S. 802.
38 Für das Aktien- und Kapitalmarktrecht siehe Klöhn, Das System der

Aktien- und umwandlungsrechtlichen Abfindungsansprüche, 2009,
S. 36 ff.

39 Vgl. zum (Ex-Post) Opportunismus im int. Wirtschaftsverkehr Calliess,
Grenzüberschreitende Verbraucherverträge, 2006, S. 196 ff.

40 Vgl. BGHZ 92, 13.
41 Vgl. zu den Details Wagner, Prozeßverträge, 1998, S. 130 ff.
42 Siehe dazu Coeppicus, Schiedsgerichtsbarkeit durch Justizangehörige,

ZRP 1995, S. 203.
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Aus der Arbeit der BRAK

Stellungnahmen

Die nachfolgenden Stellungnahmen der BRAK können im
Internet unter www.brak.de/„Stellungnahmen“ abgerufen wer-
den:

November 2010

– Stellungnahme der BRAK (Nr. 33) zu dem Gesetzentwurf zur
Neuordnung des Rechts der Sicherungsverwahrung und zu
begleitenden Regelungen (BT-Drucks. 17/3403)

– Stellungnahme der BRAK (Nr. 32) zum Referentenent-
wurf zum Gesetz zur Durchführung der Verordnung (EG)
Nr. 4/2009 und zur Neuordnung bestehender Aus- und
Durchführungsbestimmungen auf dem Gebiet des internatio-
nalen Unterhaltsverfahrensrechts

Oktober 2010

– Stellungnahme der BRAK (Nr. 31) zu dem Vorschlag für eine
Verordnung des Rates zur Begründung einer verstärkten Zu-
sammenarbeit im Bereich des auf die Ehescheidung und
Trennung ohne Auflösung des Ehebandes anzuwendenden
Rechts (KOM[2010]105 endg.)

– Stellungnahme der BRAK (Nr. 30) zu Artikel 1 und 6 des Ent-
wurfes eines Gesetzes zur Intensivierung des Einsatzes von
Videokonferenztechnik in gerichtlichen und staatsanwalt-
schaftlichen Verfahren (BT-Drucks. 17/1224)

– Stellungnahme der BRAK (Nr. 29) zu den Verfassungsbe-
schwerden des Bundesverbandes für Güterkraftverkehr und
Logistik wegen Besteuerung eingezogener Tabakwaren nach
§§ 21, 22 TabStG 1 BvR 1146/08 und 1 BvR 1147/08

Vorschlag für die jetzt vorliegende Konstellation der KfiH neu
zu prüfen ist.

Freilich sollte der durch die Befassung von in der Regel drei Be-
rufsrichtern, mangels erstinstanzlicher Vorbeschäftigung in der
Sache bei dem OLG, entstehende Mehraufwand auch von den
Einnahmen gedeckt sein. Hierfür bietet es sich an, eine Proro-
gation des OLG vom Überschreiten eines bestimmten Streit-
wertes abhängig zu machen und für solche Verfahren eine be-
sondere Regelung im Gerichtskostengesetz zu treffen. Als
Streitwertgrenze wird ein Betrag von einhunderttausend Euro
vorgeschlagen, wobei die auch sonst vor dem OLG geltenden
Gebührensätze anwendbar sein sollten. Hierdurch entstünden
bei Urteilen aufgrund einer Vereinbarung nach § 118 Absatz 2
GVG-E Mindestgebühren von gut 3.400 Euro, was zur Kosten-
deckung ausreicht. Bei unvorhergesehen großer Nachfrage
könnte dies gegebenenfalls zu Kapazitätserweiterungen bei
den betroffenen Oberlandesgerichten führen, welche für die
Landeshaushalte jedoch kostenneutral wären.

Folgende Ergänzungen des Gesetzesantrages werden deshalb
vorgeschlagen:

Artikel 1 des Gesetzesantrags wird wie folgt geändert:

5. § 118 wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.

b) Folgender Absatz 2 wird angefügt:

„(2) Die Oberlandesgerichte sind in bürgerlichen Rechtsstreitig-
keiten im ersten Rechtszug außerdem zuständig, wenn die Par-
teien dies schriftlich und ausdrücklich vereinbart haben. Vor
dem Entstehen der Streitigkeit kann dies nur vereinbart werden,
wenn die Vertragsparteien Unternehmer im Sinne von § 14
BGB, juristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffent-
lich-rechtliche Sondervermögen sind. Die Vereinbarung ist nur
für den Fall wirksam, dass der Streitwert einen Betrag von ein-
hunderttausend Euro überschreitet.“

Die jetzige Nr. 5 wird Nr. 6.

Artikel 4 des Gesetzesantrags wird Artikel 5 und folgender Arti-
kel 4 wird eingefügt:

Artikel 4: Änderung des Gerichtskostengesetzes

Anlage 1 (zu § 3 Abs. 2) „Kostenverzeichnis“ des Gerichtskos-
tengesetzes in der im Bundesgesetzblatt Teil I 2004, S. 732-774
veröffentlichten Fassung, die zuletzt durch Artikel 12 Gesetz
zur Änderung der Aktionärsrechterichtlinie v. 30.7.2009 BGBl I
S. 2479 geändert worden ist, wird in Teil 1, Hauptabschnitt 2,
Abschnitt 2 wie folgt ergänzt:

Am Ende der Vorbemerkung 1.2.2, wird folgender Satz einge-
fügt:

„Dieser Abschnitt gilt auch für Verfahren aufgrund einer Ver-
einbarung nach § 118 Absatz 2 GVG.“

V. Zusammenfassung und Ausblick

Die Bundesratsinitiative will den Landesjustizverwaltungen die
Einrichtung von Kammern für internationale Handelssachen er-
möglichen, schreibt dies aber nicht vor. Kein Richter wird ge-
zwungen, in englischer Sprache zu verhandeln. Diese Maß-
nahme allein reicht jedoch nicht aus, um die Wettbewerbsfä-
higkeit deutscher Handelsgerichte wiederherzustellen. In inter-
nationalen Handelssachen muss den Parteien vielmehr erlaubt
werden, durch vorherige Vereinbarung den zeit- und kosten-
intensiven Instanzenzug auszuschließen oder zu begrenzen.
Durch eine Vielzahl von weiteren Einzelmaßnahmen kann
dem etablierten Trend zur Entstaatlichung der Justiz in (interna-
tionalen) Handelssachen entgegengewirkt werden,43 wobei es
letztlich darauf ankommt, was sich in der Praxis als erfolgreich
erweist. Deshalb sollte in das Gerichtsverfassungsgesetz eine
Öffnungsklausel für internationale Handelssachen aufgenom-
men werden, die es den interessierten Ländern erlaubt, mit ver-
schiedenen Angeboten zu experimentieren. Der vorliegende
Gesetzentwurf zur Einführung der KfiH ist ein Schritt in die
richtige Richtung, der mit Recht Zuspruch von fast allen Seiten
erfahren hat.44

43 Weitere Vorschläge finden sich bei Calliess/Hoffmann, Effektive Justiz-
dienstleistungen für den globalen Handel, ZRP 2009, S. 1-4.

44 Siehe dazu nur – statt aller – die Stellungnahmen der BRAK und des
DAV sowie für den DRB Kamphausen, Pro: Englisch als Gerichts-
sprache, Forschung & Lehre 2010, S. 170.
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– Stellungnahme der BRAK (Nr. 28) zum Entwurf eines Geset-
zes zur Änderung des Beratungshilferechts (BR-Drucks. 69/10)

– Stellungnahme der BRAK (Nr. 27) zum Referentenentwurf
eines Gesetzes zur Förderung der Mediation und anderer
Verfahren der außergerichtlichen Konfliktbeilegung

– Stellungnahme der BRAK (Nr. 26) zum Entwurf eines BMF-
Schreibens zur Veröffentlichung der Taxonomie

September 2010

– Stellungnahme der BRAK (Nr. 25) zum Entwurf eines Geset-
zes zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unterneh-
men

– Stellungnahme der BRAK (Nr. 24) zu Änderungen der Insol-
venzordnung durch den Entwurf eines Haushaltsbegleitge-
setzes 2011

Presseerklärungen

Nr. 9 vom 20. September 2010

Plädoyers einer streitbaren Kunst

„The Wall“-Illustrator Gerald Scarfe erhält Karikaturpreis
der deutschen Anwaltschaft

Bundesrechtsanwaltskammer, Berlin. Ein Flugzeug, das aus hei-
terem blauen Himmel niederstürzt, eine Taube, die plötzlich
zum todbringenden Adler mutiert, Menschen, die sich in hun-
deähnliche Wesen mit Gasmasken verwandeln – keine nied-
lichen Zeichentrickfiguren, sondern verstörende Monster zei-
gen uns die Animationen von Gerald Scarfe in „The Wall“ von
Pink Floyd.

Dreißig Jahre ist es jetzt her, dass Pink Floyd mit ihrer Konzert-
tournee Popgeschichte geschrieben haben. Zuletzt war das
Konzert 1990, ein Jahr nach dem Fall der Mauer, hier in Berlin
am Potsdamer Platz zu sehen. Im nächsten Jahr soll es ein Revi-
val geben – dann werden sie wieder auferstehen, die übergro-
ßen Puppen, die riesigen Hämmer werden wieder marschieren
und zum Schluss wird wieder die symbolhafte Mauer einstür-
zen.

Gerald Scarfe, der Schöpfer all dieser Monster, wird in diesem
Jahr mit dem Karikaturpreis der deutschen Anwaltschaft aus-
gezeichnet. Der britische Künstler erhält den Preis für seine
herausragenden Leistungen auf dem Gebiet der satirischen
Kunst, insbesondere auch für seine politischen Karikaturen. Seit
mehr als vierzig Jahren zeichnet er regelmäßig für die Sunday
Times. Viele seiner Bilder sind direkt vor Ort entstanden, bei-
spielsweise während des Vietnamkrieges. Scarfe hat sich nie
gescheut, Stellung zu beziehen. Seine Zeichnungen zeigen
Politiker wie Bill Clinton, Margaret Thatcher oder Helmut Kohl
genauso wie den feisten Banker, der auf dem Rücken des einfa-
chen Mannes reitend, seine Handvoll Banknoten krampfhaft
festhält. „Man’s Progress“ ist der Titel des letzteren Werkes, das
Scarfe anlässlich der Preisverleihung gezeichnet hat und das
dort auch vorgestellt wird.

Sein Schaffen geht jedoch weit über das Zeichnen hinaus: Er ist
nicht nur Cartoonist, sondern auch Graphiker, Designer und
Bühnenbildner. Für die Bühnenshow von „The Wall“ entwarf er
neben den Zeichentricksequenzen auch die riesigen aufblasba-
ren Figuren und gestaltete das Plattencover. Am gleichnamigen
Filmprojekt war er als Designer und Director of Animation
beteiligt. Für zahlreiche britische und amerikanische Opernauf-
führungen hat er Bühnenbilder und Kostüme entworfen:
Orpheus in der Unterwelt, Die Zauberflöte, Der Nussknacker

und für Satisfaction, ein Ballett mit Musik von den Rolling
Stones.

„Es ist die Rolle des Künstlers, die Welt neu zu interpretieren
und den abgestumpften Blick aufzufrischen; uns das sichtbar
zu machen, von dem wir gar nicht wussten, dass es existiert
und den Blickwinkel zu verändern, aus dem wir die Dinge
betrachten. Man kann unmöglich sagen, wo Karikatur aufhört
und die „schönen Künste“ anfangen: die Grenzen sind
unscharf.“ (Gerald Scarfe, 2005)

Mit ihrem Preis würdigt die Bundesrechtsanwaltskammer das
Gesamtwerk von Gerald Scarfe. Der Preis wird alle zwei Jahre
verliehen und ist mit 5.000 Euro dotiert. Bisherige Preisträger
sind so namhafte Künstler wie Ronald Searle, Tomi Ungerer,
Edward Sorel, Marie Marcks, Gerhard Haderer und R. O.
Blechman. Begründet wurde der Preis 1998, um Karikaturisten,
die auf unterhaltsame und oft kritische Weise ihren Beitrag zu
einer gerechteren, einer menschlicheren Welt leisten, zu ehren.

Weitere Informationen zum Preis und zu den Preisträgern fin-
den Sie auf der Homepage der Bundesrechtsanwaltskammer
www.brak.de unter „Veranstaltungen“.

Die Mitglieder der Jury: Dr. Ulrich Scharf, Celle, Vorsitzender
der Karikaturpreisjury, Andreas Bartsch, Galerist, Micha Gutt-
mann, Journalist, Berlin, Dr. Gisela Vetter-Liebenow, stellv.
Direktorin des Deutschen Museums für Karikaturen – Wilhelm
Busch

Nr. 10 vom 30. September 2010

Vertrauensschutz muss für alle Anwälte gelten

Absoluter Schutz vor Abhörmaßnahmen der Strafverfolgungs-
behörden für alle Rechtsanwälte

Bundesrechtsanwaltskammer, Berlin. Der Bundestag berät
heute in erster Lesung über den von der Bundesregierung ein-
gebrachten Gesetzentwurf zur Stärkung des Schutzes von Ver-
trauensverhältnissen zu Rechtsanwälten im Strafprozessrecht.
CDU/CSU und FDP hatten sich in ihrem Koalitionsvertrag im
vergangenen Jahr darauf geeinigt, die Strafprozessordnung so
zu ändern, dass künftig nicht mehr nur Strafverteidiger, sondern
alle Rechtsanwälte vor Abhörmaßnahmen im Rahmen der
Strafverfolgung Dritter geschützt sind. Die gesetzliche Differen-
zierung, wonach Strafverteidiger absoluten Schutz vor Abhör-
maßnahmen genießen, alle anderen Rechtsanwälte jedoch nur
nach Maßgabe einer Verhältnismäßigkeitsprüfung, ist vor weni-
gen Jahren noch von der Vorgängerregierung eingeführt wor-
den. Das neue Gesetz soll diese Trennung jetzt wieder aufhe-
ben und allen Rechtsanwälten den absoluten Schutz gewähren.

„Ob Mandanten ihren Rechtsanwalt in einer Strafsache oder
wegen eines sonstigen rechtlichen Problems aufsuchen: Wich-
tig und unverzichtbar ist allein, dass die Gesprächsinhalte wirk-
lich vertraulich bleiben“, erläutert der Präsident der Bundes-
rechtsanwaltskammer Axel C. Filges die Bedeutung des Berufs-
geheimnisschutzes. „Wir hoffen, dass der Gesetzgeber den
hohen Wert eines vertraulichen Anwalt-Mandanten-Verhältnis-
ses anerkennt und deshalb das Gesetz nicht nur zügig verab-
schiedet, sondern entsprechend der Stellungnahme des Bun-
desrates auch im BKA-Gesetz die Differenzierung zwischen
Strafverteidigern und sonstigen Rechtsanwälten aufhebt.“

Die Unterscheidung zwischen Strafverteidigern und „sonsti-
gen“ Rechtsanwälten bei Abhörmaßnahmen birgt in ihrer kon-
kreten Anwendung erhebliche Gefahren für jeden Rechtsu-
chenden. Bereits als in der vergangenen Legislaturperiode der
unterschiedliche Schutz von Strafverteidigern und übrigen
Rechtsanwälten gesetzlich eingeführt wurde, hatte die Bundes-
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rechtsanwaltskammer mehrfach darauf hingewiesen, dass in
einem frühen Stadium heimlicher Ermittlungsmaßnahmen oft
nicht erkannt werden kann, ob ein Rechtsanwalt als Strafvertei-
diger oder in anderer Funktion tätig ist. Die Frage, ob eine
Abhörmaßnahme zulässig ist, kann deshalb in der Praxis oft
erst nach Kenntnis des Inhalts des Gesprächs beurteilt werden.
Die sachlich nicht begründbare Unterscheidung birgt daher ein
erhebliches Missbrauchspotential, unverdächtige Rechtsan-
wälte abzuhören, bis sich deren Strafverteidigereigenschaft
erwiesen hat.

Nr. 11 vom 12. November 2010

Bundesrechtsanwaltskammer begrüßt Gesetz für ein
umfassendes Beweiserhebungsverbot bei Rechtsanwälten

Bundesrechtsanwaltskammer, Berlin. Die BRAK begrüßt das
gestern vom Bundestag in zweiter und dritter Lesung verab-
schiedete Gesetz, mit dem Rechtsanwälte bei heimlichen
Ermittlungsmaßnahmen in gleicher Weise geschützt werden
sollen wie Strafverteidiger, Geistliche und Abgeordnete. Das
bisher geltende Recht sah ein Beweiserhebungsverbot und
damit ein Abhörverbot nur bei Strafverteidigern vor, während
„normale“ Rechtsanwälte prinzipiell abgehört werden durf-
ten.

„Diese Aufspaltung der Anwaltschaft in eine Zwei-Klassen-
Gesellschaft war nicht zu rechtfertigen. Sie bedeutete eine
unverhältnismäßige Beeinträchtigung des hoch sensiblen Ver-
trauensverhältnisses zwischen Mandant und Rechtsanwalt“,
erklärt hierzu der Präsident der Bundesrechtsanwaltskammer
Axel C. Filges.

Filges weist zudem darauf hin, „dass eine Unterscheidung zwi-
schen Strafverteidigern einerseits und „normalen“ Rechtsan-
wälten andererseits schon deshalb nicht praktikabel sei, weil
gerade in einem frühen Stadium heimlicher Ermittlungsmaß-
nahmen für die Polizei oft nicht erkennbar ist, ob ein Rechtsan-
walt als Strafverteidiger oder in sonstiger Funktion als Rechts-
anwalt tätig ist. Die Frage der Verwertbarkeit eines von ihm mit
seinem Mandanten geführten Gesprächs könne deshalb erst
nach umfassender Prüfung des Sachverhalts beantwortet wer-
den“, erläutert Filges. „Diese gewillkürte Unterscheidung des
bisherigen Gesetzes barg daher ein erhebliches Miss-
brauchspotential, Rechtsanwälte abzuhören, bis sich deren
Strafverteidigereigenschaft erwiesen hat. Das jetzt verabschie-
dete Gesetz beseitigt diese von der BRAK schon immer kriti-
sierte Unterscheidung.“

Nr. 12 vom 17. November 2010

Bundesrechtsanwaltskammer warnt vor Ausweitung der
vorbehaltenen Sicherungsverwahrung

Bundesrechtsanwaltskammer, Berlin. In ihrer Stellungnahme zu
dem von den Regierungsfraktionen vorgelegten Gesetzentwurf
zur Neuregelung der Sicherungsverwahrung begrüßt die Bun-
desrechtsanwaltskammer die vorgesehene Abschaffung der
nachträglichen Sicherungsverwahrung. Damit werde ein recht-
lich problematisches und in der praktischen Handhabung weit-
gehend kontraproduktives Institut beseitigt. Gleichzeitig warnt
die Bundesrechtsanwaltskammer jedoch vor einer Ausweitung
der vorbehaltenen Sicherungsverwahrung. Nach dem Gesetz-
entwurf kann eine spätere Anordnung der Sicherungsverwah-
rung bereits im Strafurteil vorbehalten werden, wenn beim
Täter ein Hang zur weiteren Begehung von Straftaten nur wahr-
scheinlich ist. Bisher musste dieser als sicher festgestellt wer-
den. Außerdem soll anders als nach derzeitiger Rechtslage
künftig eine vorbehaltene Sicherungsverwahrung auch bei Erst-
tätern möglich sein, die zu einer Freiheitsstrafe von mindestens
fünf Jahren wegen Verbrechen gegen das Leben, die körperli-
che Unversehrtheit, die persönliche Freiheit oder die sexuelle
Selbstbestimmung, wegen Brandstiftung, schweren Raubes
oder Raub mit Todesfolge verurteilt worden sind.
„Diese geplanten Neuregelungen würden den Anwendungsbe-
reich der ohnehin fragwürdigen vorbehaltenen Sicherungsver-
wahrung erheblich erweitern“, erläutert Prof. Dr. Alexander
Ignor, Vorsitzender des Strafrechtsausschusses der Bundes-
rechtsanwaltskammer. „Für die Strafgefangenen bedeutet der
Vorbehalt eine oft jahrzehntelange Ungewissheit. Vollzugs-
lockerungen, die unabdingbar für eine Resozialisierung sind,
können nicht angewendet werden, solange die Anordnung der
Sicherungsverwahrung droht. Es besteht außerdem die Gefahr,
dass Richter, statt die Voraussetzungen einer direkten Anord-
nung der Sicherungsverwahrung zu klären, auf eine vorbehal-
tene Sicherungsverwahrung ausweichen.“
Die Bundesrechtsanwaltskammer fordert daher in ihrer Stel-
lungnahme, in den Strafvollzugsgesetzen des Bundes und der
Länder gesetzlich klarzustellen, dass Gefangene mit vorbehal-
tener Sicherungsverwahrung bei entsprechender Eignung unter
denselben Voraussetzungen wie andere Gefangene auch Reso-
zialisierungsangebote sowie Vollzugslockerungen und Urlaub
erhalten.
Die Stellungnahme der Bundesrechtsanwaltskammer kann im
Internet unter www.brak.de/Stellungnahmen abgerufen wer-
den.

Amtliche Bekanntmachung

A. Beschlüsse der 5. Sitzung der 4. Satzungs-
versammlung bei der Bundesrechtsanwalts-
kammer am 25. und 26. Juni 2010 in Berlin

Berufsordnung

1. § 8 BORA wird wie folgt neu gefasst:

„§ 8 Kundgabe gemeinschaftlicher Berufsausübung und ande-
rer beruflicher Zusammenarbeit

Auf eine Verbindung zur gemeinschaftlichen Berufsausübung
darf nur hingewiesen werden, wenn sie in Sozietät oder in

sonstiger Weise mit den in § 59a BRAO genannten Berufs-
trägern erfolgt. Die Kundgabe jeder anderen Form der be-
ruflichen Zusammenarbeit ist zulässig, sofern nicht der Ein-
druck einer gemeinschaftlichen Berufsausübung erweckt
wird.“

2. § 9 BORA wird wie folgt neu gefasst:

„§ 9 Kurzbezeichnungen

Eine Kurzbezeichnung muss einheitlich geführt werden.“

3. § 13 BORA wird aufgehoben.
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4. § 32 Abs. 3 BORA wird wie folgt neu gefasst:

„Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für die Beendigung einer
beruflichen Zusammenarbeit in sonstiger Weise, wenn diese
nach außen als Sozietät hervorgetreten ist.“

B. Bescheid des Bundesministeriums der Justiz 
vom 28.9.2010, eingegangen bei der Bundes-

rechtsanwaltskammer am 29.9.2010

An den 
Präsidenten der Bundesrechtsanwaltskammer
Herrn Rechtsanwalt Axel C. Filges
Littenstraße 9
10179 Berlin

Sehr geehrter Herr Filges,

die Beschlüsse der Satzungsversammlung bei der Bundes-
rechtsanwaltskammer vom 25. und 26. Juni 2010 zu Änderun-
gen der §§ 8, 9, 13 und 32 der Berufsordnung, die Sie mit
Schreiben vom 14. Juli 2010 übermittelt haben, sind gemäß
§ 191e der Bundesrechtsanwaltsordnung geprüft worden. Es
bestehen keine Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit der Sat-
zungsbeschlüsse.

Mit freundlichen Grüßen

Leutheusser-Schnarrenberger

C. In-Kraft-Treten

Die Änderungen treten am 1.3.2011 in Kraft.

Personalien

1990–2010: „Aufbauhelfer“ ausgezeichnet

Rechtsanwaltskammer Thüringen ehrt mit der 
Kammermedaille die Geschäftsführer ihrer „Aufbaukammern“ 

aus Koblenz und Bamberg

Am 27. August hat die Rechtsanwaltskammer Thüringen zum
ersten Mal ihre neu gestiftete Kammermedaille verliehen. Mit
der Ehrung wurden die Geschäftsführerin der Rechtsanwalts-
kammer Koblenz, Rechtsanwältin Marga Buschbell-Steeger,
und der Hauptgeschäftsführer der Rechtsanwaltskammer Bam-
berg, Rechtsanwalt Gregor Böhnlein, ausgezeichnet. „Wir woll-
ten das anstehende zwanzigjährige Bestehen der Rechtsan-
waltskammer Thüringen zum Anlass nehmen, mit der Verlei-
hung unserer ersten beiden Kammermedaillen den beiden Kol-
legen für die mit großem persönlichen Engagement damals
geleistete ,Starthilfe‘ zu danken“, sagt Dr. Michael Burmann,
Präsident der Rechtsanwaltskammer Thüringen. 

Mit ihrer Gründung am 7.11.1990 betrat die Rechtsanwalts-
kammer Thüringen Neuland. Es galt die große Aufgabe zu
bewältigen, die neu entstandene Rechtsanwaltskammer in das
bestehende System der Rechtsanwaltskammern einzugliedern.
Hierbei wurde unsere „junge“ Kammer von den Kammern Kob-
lenz und Bamberg unterstützt. Beide schickten über Monate
hinweg ihre Geschäftsführer wöchentlich nach Erfurt, um dort
die Mitarbeiter der neuen Geschäftsstelle in die Interna des
Kammerwesens einzuweisen. Frau Buschbell-Steeger und Herr
Böhnlein erfüllten diese Aufgabe mit Herzlichkeit und Offenheit
und ließen die Thüringer Anwaltschaft bereitwillig von ihrem
Know-how profitieren. Darüber hinaus waren die Geehrten
auch am Aufbau eines funktionierenden Berufsausbildungswe-
sens für den Beruf der Rechtsanwaltsgehilfin (heute: Rechtsan-
waltsfachangestellte) in Thüringen maßgeblich beteiligt. Sie
organisierten u.a. einen Crash-Kurs, in dem Thüringer Anwalts-
sekretärinnen in dem neuen Ausbildungsberuf geschult wurden.
Die Absolventinnen dieses Kurses legten noch 1992 erfolgreich
ihre Abschlussprüfungen ab und waren damit die ersten in den
neuen Ländern ausgebildeten Rechtsanwaltsgehilfinnen. 

Pressemitteilung der RAK Thüringen

Zum 70. Geburtstag des Präsidenten der RAK 
Hamm, RAuN a.D. Dr. Dieter Finzel

Am 26. Oktober 2010 feierte der Präsident der Rechtsanwalts-
kammer Hamm, Rechtsanwalt und Notar a.D. Dr. Dieter Finzel,
seinen 70. Geburtstag. 

1940 in Gemünden/Hunsrück geboren und verheirateter Vater
von zwei inzwischen erwachsenen Söhnen, legte Dr. Finzel die
1. juristische Staatsprüfung 1966 in Saarbrücken ab, promo-
vierte 1970 zum Dr. jur. und bestand die zweite Staatsprüfung
im Jahre 1971 in Düsseldorf.

Dr. Finzel ist seit 1971 als Rechtsanwalt tätig, zunächst mit
Zulassung beim Amtsgericht Ahaus und Landgericht Münster
und von 1972 bis 2002 als Singularanwalt beim Oberlandesge-
richt Hamm. 1981 wurde er zum Notar in Hamm bestellt. Dr.
Finzel ist Senior einer 4er-Sozietät in Hamm, seit 2004 Fachan-
walt für Versicherungsrecht und darüber hinaus schwerpunkt-
mäßig im Arzthaftungs-, Medizin- und Verkehrsrecht tätig.
1987 wurde Dr. Finzel in den Vorstand der Rechtsanwaltskam-
mer Hamm gewählt. Er war von 1992 bis 1996 deren Vizeprä-
sident und ist seit Januar 1997 Präsident der Rechtsanwaltskam-
mer Hamm. Von 2003 bis 2007 bekleidete Dr. Finzel zudem
das Amt des Vorsitzenden des Fachanwaltsausschusses „Versi-
cherungsrecht“ der Rechtsanwaltskammer. Als stellvertretender
Vorsitzender und Schriftführer gehörte er von 1984 bis 1997
dem Vorstand des Anwaltvereins Hamm e.V. an. Das berufspo-
litische Wirken von Dr. Finzel reicht allerdings weit über die
Hammer Kammergrenzen hinaus. 

RA Dr. Finzel ist/war Mitglied der Ausschüsse „Überörtliche So-
zietät“ (1989-1991), „Berufsordnung“ (1989-1999), „Juristen-
ausbildung“ (1997-2004), „Grundsatzfragen“ (2000-2005) und
„BRAO“ (seit 2006) sowie der Arbeitsgruppen „Fortbildung“
(2005-2007), „Anwaltliche Selbstverwaltung“ (2007) und „Zer-
tifizierung“ (2009) der Bundesrechtsanwaltskammer. Zudem ist
Dr. Finzel von Beginn an, nämlich seit 1994, Mitglied der Sat-
zungsversammlung und dort von 1994-1999 zunächst stellver-
tretender, von 1999-2007 sodann Vorsitzender des Ausschus-
ses „Werbung“ und seit 2007 Vorsitzender des Ausschusses
„Allgemeine Berufs- und Grundpflichten und Werbung“.



BRAK-Mitt. 6/2010 Pflichten und Haftung des Anwalts 255

Das aktuelle Urteil

Das aktuelle Urteil

Anforderungen an Recherche und Beobachtung der Recht-
sprechung durch Rechtsberater

1. Der mit der Anmeldung von Umsatzsteuer aus dem Betrieb von
Geldspielautomaten betraute Steuerberater braucht den Mandan-
ten auf eine etwaige Gemeinschaftswidrigkeit der Besteuerung
erst hinzuweisen, sobald der Bundesfinanzhof dahin lautende
Bedenken in einer Entscheidung, die dem Steuerberater bekannt
sein muss, äußert.

2. Ein Steuerberater braucht eine nicht mit einem Leitsatz verse-
hene Entscheidung des Bundesfinanzhofs, die lediglich in einer
nicht amtlichen Entscheidungssammlung, aber in keiner der ein-
schlägigen allgemeinen Fachzeitschriften abgedruckt wurde, vor-
behaltlich anderer Hinweise nicht zu kennen.

3. … (amtliche Leitsätze)

BGH, Urt. v. 23.9.2010 – IX ZR 26/09, DB 2010, 2325

Anmerkung:

Hier geht es wieder einmal um eine Entscheidung zu einem
Steuerberater-Fall, die jedoch auch für Anwälte von großem
Interesse ist. Die beklagte Steuerberatungsgesellschaft betreute
über viele Jahre hinweg die steuerlichen Angelegenheiten des
Klägers, der Geldspielautomaten betrieb. Streitgegenständlich
sind die Umsatzsteuererklärungen für die Jahre 1995 bis 2000,
die von der Beklagten jeweils im übernächsten Jahr abgegeben
worden waren. Der Kläger erhebt gegen die Beklagte den Vor-
wurf, diese hätte bereits ab dem Jahr 1995 erkennen müssen,
dass Umsätze aus dem Betrieb von Glücksspielautomaten nach
Gemeinschaftsrecht nicht umsatzsteuerpflichtig seien und dass
die dem entgegenstehende deutsche Gesetzeslage keinen
Bestand haben werde.

Die Vorinstanzen hatten die Klage ganz überwiegend abgewie-
sen. Der BGH wies die zugelassene Revision des Klägers
bezüglich der Steuererklärungen für die Jahre 1995 und 1996
zurück. Für die Steuererklärungen der Jahre 1997–2000 stellte
der BGH die Haftung der Steuerberatungsgesellschaft dem
Grunde nach fest und verwies die Sache an das OLG zurück.

Zunächst sei kurz die Entwicklung der Rechtsprechung zur
Umsatzsteuerpflicht für Umsätze aus dem Betrieb von Glücks-
spielautomaten dargestellt: Der EuGH entschied mit Urteil vom
11.6.1998 (RIW 1998, 644), dass ein Mitgliedsstaat unerlaub-
tes Glücksspiel nicht der Umsatzsteuer unterwerfen dürfe,
wenn die Veranstaltung eines solchen Glücksspiels – konkret
ging es um Roulette – durch eine zugelassene öffentliche Spiel-
bank steuerfrei sei. Der BFH erachtete in seinem Beschluss vom
30.11.2000 (BFH/NV 2001, 657) im Rahmen eines Antrags auf
Aussetzung der sofortigen Vollziehung die Besteuerung von
Umsätzen aus Geldspielautomaten generell als ernstlich zwei-
felhaft. Auf den Vorlagebeschluss des BFH vom 6.11.2002
(BFHE 200, 149) entschied der EuGH durch Urteil vom
17.2.2005 (EuZW 2005, 210), dass das Gemeinschaftsrecht
nationalen Rechtsvorschriften entgegenstehe, wonach die Ver-
anstaltung oder der Betrieb von Glücksspielen und Glücks-
spielgeräten aller Art in zugelassenen öffentlichen Spielbanken
steuerfrei sei, während diese Steuerbefreiung für die Ausübung
der gleichen Tätigkeit durch Wirtschaftsteilnehmer, die nicht
Spielbankbetreiber seien, nicht gelte. Daran anknüpfend ent-
schied der BFH durch Urteil vom 12.5.2005 (BFHE 210, 164),
dass sich ein Aufsteller von Geldspielautomaten auf die Steuer-
freiheit seiner Umsätze nach Art. 13 Teil B lit. f der Richtlinie
77/388/EWG in dem Sinne berufen kann, dass § 4 Nr. 9 lit. b
UStG keine Anwendung finde.

Die Pflichten des Rechtsberaters seien hier vergleichbar mit der
Situation bei der Frage, ob eine Rechtsnorm verfassungswidrig
sei. Der Berater habe sich bei der Wahrnehmung seines Man-

Pflichten und Haftung des Anwalts

Rechtsanwältin Antje Jungk und Rechtsanwalt Bertin Chab,
Allianz München,

Rechtsanwalt Holger Grams

2009 übernahm er überdies den Vorsitz des Arbeitskreises Be-
rufsrechte im Bundesverband der Freien Berufe. Seit nahezu
drei Jahrzehnten gestaltet Dr. Finzel mit herausragendem Enga-
gement die Entwicklung des anwaltlichen Berufsrechts erheb-
lich mit. Nicht nur – aber insbesondere – die Vorschriften zur
Werbung in der anwaltlichen Berufsordnung tragen seine
Handschrift. Zur Vielzahl seiner Ehrenämter in der Anwalt-
schaft gesellt sich sein kommunalpolitischer Einsatz. Von 1979
bis 1984 war Dr. Finzel Bürgervertreter im Umweltausschuss,
von 1984 bis 1994 Mitglied des Wirtschaftsausschusses und
von 1994 bis 1997 gehörte er dem Stadtentwicklungsausschuss
der Stadt Hamm an. Seit 2003 ist er überdies Vorsitzender des
Kreisparteigerichts der CDU Hamm. In Anerkennung seiner
vielfältigen Verdienste wurde Dr. Finzel am 10.6.2010 das Ver-
dienstkreuz 1. Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik
Deutschland verliehen. In ihrer Rede würdigte die vormalige
Landesjustizministerin, Frau Müller-Piepenkötter, sein umfas-
sendes Wirken, bewunderte seine Gabe, stets höflich, dabei
gleichzeitig bestimmt und vor allen Dingen immer zielsicher

und treffend zu formulieren, und merkte an, vielleicht habe
dies ja mit seinem Engagement für die Jägerschaft zu tun. Denn
auch hierfür findet Dr. Finzel noch Zeit: Er ist aktiver Jäger und
seit 1989 Mitglied der Jägerprüfungskommission in Hamm.

Mitteilung der RAK Hamm

Ehrenpräsident Dr. Klaus Zimmermann
verstorben

Die Rechtsanwaltskammer Karlsruhe trauert um ihren Ehren-
präsidenten Herrn Rechtsanwalt Dr. Klaus Zimmermann, der
am 25. Oktober 2010 kurz vor Vollendung seines 83. Lebens-
jahres verstorben ist. Herr Dr. Zimmermann gehörte seit 1970
dem Vorstand der Rechtsanwaltskammer Karlsruhe an. Von
1970 bis 1990 war er Vizepräsident der Rechtsanwaltskammer,
von 1990 bis 1998 deren Präsident.

Mitteilung der RAK Karlsruhe
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Rechtsprechungsleitsätze

dats grundsätzlich an der höchstrichterlichen Rechtsprechung
auszurichten. Maßgeblich sei die jeweils aktuelle Rechtspre-
chung. Der Berater dürfe in der Regel auf deren Fortbestand
vertrauen (BGHZ 178, 258). Ebenso dürfe ein Steuerberater
grundsätzlich auf die Verfassungsmäßigkeit der von der Steuer-
verwaltung angewendeten Steuergesetze vertrauen. Erst wenn
ein Gericht von der Verfassungswidrigkeit einer entscheidungs-
erheblichen Norm überzeugt sei, habe es das Verfahren auszu-
setzen und nach Art. 100 Abs. 1 GG eine Entscheidung des
BVerfG einzuholen; bloße verfassungsrechtliche Zweifel
berechtigten noch nicht zur Vorlage. Danach könne sich nur
ausnahmsweise die Pflicht des Beraters ergeben, auf eine mög-
liche Verfassungswidrigkeit eines bislang als verfassungsgemäß
behandelten Steuergesetzes hinzuweisen. Der Berater müsse
mit seinem Mandanten die Möglichkeit einer Verfassungswid-
rigkeit von Steuergesetzen nicht erörtern, solange keine ent-
sprechende Vorlage eines Finanzgerichts an das BVerfG veröf-
fentlicht sei oder sich ein gleich starker Hinweis auf die Verfas-
sungswidrigkeit aus anderen Umständen, insbesondere einer in
ähnlichem Zusammenhang ergangenen, veröffentlichten Ent-
scheidung des BVerfG ergebe (BGHZ 178, 258).

Demnach habe die Beklagte schon objektiv erstmals aufgrund
des BFH-Beschlusses vom 30.11.2000, also erst nach Abgabe
der Umsatzsteuererklärung für das Jahr 1999, konkrete Anhalts-
punkte für die Unzulässigkeit der Besteuerung haben können.
Das EuGH-Urteil vom 11.6.1998 habe eine andere Zielrich-
tung gehabt und sei daher nicht einschlägig gewesen.

Auch die Entscheidung des BFH vom 30.11.2000 sei jedoch
nur vereinzelt veröffentlicht worden und habe daher der
Beklagten nicht bekannt sein müssen. Der Berater müsse sich
über die Entwicklung der höchstrichterlichen Rechtsprechung
zwar nicht nur anhand der amtlichen Sammlungen, sondern
auch anhand der einschlägigen Fachzeitschriften unterrichten.
Strengere Anforderungen seien nur zu stellen, wenn ein
Rechtsgebiet ersichtlich in der Entwicklung begriffen und (wei-
tere) höchstrichterliche Rechtsprechung zu erwarten sei. Dann
müsse ein Berater, der eine Angelegenheit aus einem solchen
Bereich bearbeite, auch Spezialzeitschriften in angemessener
Zeit durchsehen (BGH, WM 2000, 2431, 2435). Im vorliegen-
den Fall könnten schon keine gesteigerten Anforderungen an
die Beobachtungs- und Recherchierungspflicht des Beraters
gestellt werden, weil die Rechtslage keine besonderen Entwick-
lungstendenzen habe erkennen lassen. Auch im Schrifttum hät-
ten sich keine Äußerungen finden lassen, die rechtliche Beden-
ken gegen die Umsatzsteuerpflicht nahegelegt hätten. Die Ent-
scheidung des BFH vom 30.11.2000 sei nicht für die amtliche
Sammlung bestimmt und nicht mit einem amtlichen Leitsatz
versehen worden. Sie habe – wohl aus diesem Grund – trotz
ihrer objektiven Bedeutung in den steuerrechtlichen Fachzeit-
schriften nur eine denkbar geringe Resonanz gefunden.

Die einschlägigen allgemeinen Fachzeitschriften übernähmen
angesichts der kaum überblickbaren Fülle der Rechtsprechung
selbst der obersten Bundesgerichte eine Filterfunktion. Da im
konkreten Fall keine gesteigerte Beobachtungs- und Recher-
chierungspflicht bestanden habe, sei es nicht vorwerfbar, dass
die Beklagte die vereinzelten Veröffentlichungen in wenig ver-
breiteten Publikationen nicht zur Kenntnis genommen habe.

Es könne derzeit nicht verlangt werden, dass ein Rechtsberater
schlechthin jede in seinen Arbeitsbereich fallende höchstrich-
terliche – hier nicht einmal mit einem Leitsatz versehene – Ent-
scheidung kenne. Da ein Rechtsberater neben der Rechtspre-
chung auch aktuelle Entwicklungen in Gesetzgebung und Lite-
ratur zu verfolgen habe, könne von ihm grundsätzlich nur die
Lektüre der einschlägigen allgemeinen Fachzeitschriften erwar-
tet werden, wo sich diese Informationen gebündelt auffinden
ließen. Eine darüber hinausgehende Sichtung aller Entschei-
dungen eines obersten Gerichts würde die Pflichten eines

Rechtsberaters schon wegen des damit verbundenen Zeitauf-
wands überspannen. Solange auf ernstliche Rechtszweifel
gestützte Aussetzungsbeschlüsse des BFH unzureichend veröf-
fentlicht würden, obwohl sie für die Beratungspraxis als Hin-
weis auf mögliche Zukunftsentscheidungen, die bereits gegen-
wärtig Berücksichtigung verlangten, besonders wichtig seien,
könne dem Berater ihre Unkenntnis haftungsrechtlich nicht
vorgeworfen werden. Ob bei einer fortschreitenden, einen ein-
fachen, raschen und kostengünstigen Zugriff gestattenden Infor-
mationstechnologie künftig strengere Anforderungen zu stellen
seien, ließ der BGH ausdrücklich offen.

Gleichwohl bejahte der BGH eine Haftung der Beklagten dem
Grunde nach bezüglich der Steuererklärungen für die Jahre
1997 bis 2000, weil die Beklagte es nach der Veröffentlichung
des Beschlusses des BFH vom 6.11.2002 (u.a. BFHE 200, 149)
schuldhaft unterlassen habe, vor Ablauf der Festsetzungsfrist
auf die zugunsten des Mandanten geänderte Rechtslage zu rea-
gieren. Die Steuererklärungen hätten gem. § 1688 Satz 1 AO
einer Steuerfestsetzung unter dem Vorbehalt der Nachprüfung
gleichgestanden, wären also noch abänderbar gewesen. Für
die Steuerbescheide für 1995 und 1996 war der Vorbehalt
bereits vor der Veröffentlichung des BFH-Beschlusses vom
6.11.2002 abgelaufen gewesen.

Die Ausführungen des BGH sind aus Sicht der Angehörigen der
rechtsberatenden Berufe sehr zu begrüßen. Die Entscheidung
ist ausgewogen und interessengerecht und berücksichtigt die
tägliche Praxis, insbesondere die Informationsflut, denen der
Berater täglich ausgesetzt ist. Dennoch dürfen sich die Berater
nun natürlich nicht zurücklehnen. Es bestehen nach wie vor
hohe Informationspflichten. Die Informationsmöglichkeiten
durch elektronische Datenbanken hat der BGH nur am Rande
erwähnt und mit Blick hierauf verschärfte Anforderungen als
möglich angekündigt. Das Vertrauen der Berater in den Fortbe-
stand höchstrichterlicher Rechtsprechung findet ohnehin schon
Grenzen bei neuen Gesetzen, Hinweisen der Gerichte oder
neuen Entwicklungen in Rechtsprechung und Wissenschaft
(vgl. BGH, NJW 1993, 3323).

Rechtsanwalt Holger Grams

Rechtsprechungsleitsätze

Hinweispflichten im Zusammenhang mit einem Versiche-
rungsprozess

1. Soweit nicht besondere Umstände gegeben sind, ist der mit
einer Versicherungssache beauftragte Rechtsanwalt grundsätzlich
gehalten, den Mandanten und Versicherungsnehmer auf die Mög-
lichkeit der Leistungsfreiheit der Versicherung gem. §§ 23, 25
VVG a.F. aufmerksam zu machen. Dies gilt jedenfalls dann, wenn
die Versicherung sich darauf beruft.

2. Zur am Ausgangsprozess orientierten Beweislast im Regress-
prozess und zur Beweiswürdigung bei der Frage der haftungsaus-
füllenden Kausalität.

OLG Celle, Beschl. v. 19.7.2010 – 3 U 96/10

Anmerkung:

Es handelt sich um einen ausführlich begründeten Hinweis-
beschluss gem. § 522 Abs. 2 ZPO. Das LG Hannover hatte die
Regressklage abgewiesen. Ihm folgend zog auch das OLG eine
anwaltliche Pflichtverletzung in Betracht, die sich allerdings im
Ergebnis nicht zu Lasten der Klägerin ausgewirkt habe.

Haftung
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Rechtsprechungsleitsätze

Der ursprüngliche Prozess drehte sich um einen Kaskoschaden,
nachdem das Kraftfahrzeug der Klägerin entwendet worden
war. Der Fahrzeugschein wurde – so hatte es die Versicherung
vorgetragen – dauerhaft im Fahrzeug aufbewahrt, was eine
Gefahrerhöhung gem. § 23 VVG a.F. mit der Folge der Leis-
tungsfreiheit bedeuten würde. Auf diesen Umstand hatte der
Anwalt nicht klar hingewiesen, so dass die Mandantin dem
keine entscheidende Bedeutung beimaß und die Dauerhaftig-
keit der Aufbewahrung daher unstreitig blieb. Das Gericht
konnte die Frage der anwaltlichen Pflichtverletzung offen las-
sen, da sie keinen kausalen Schaden verursachte. Das Landge-
richt war nach Anhörung verschiedener Zeugen zur Überzeu-
gung gelangt, dass es der Versicherung im Vorprozess gelungen
wäre, eine grob fahrlässige Gefahrerhöhung zu beweisen, auch
wenn die Frage, ob die Papiere dauerhaft im Wagen aufbe-
wahrt wurden, streitig gewesen wäre.

Rechtsanwalt Bertin Chab

Friststreichung bei Postausgang
Die Organisation des Fristenwesens erfordert, dass die im Kalen-
der vermerkte Frist erst gestrichen wird, wenn der bestimmende
Schriftsatz postfertig gemacht worden ist. Das ist erst dann der
Fall, wenn die mit dem Fristenwesen betraute Angestellte die ein-
zelnen Schriftstücke kuvertiert, frankiert und damit so zur Versen-
dung fertig gemacht hat, dass die Beförderung normalerweise
nicht mehr durch ein Versehen verhindert werden kann. Das
bloße Ablegen der Schriftsätze in einem sogenannten „Postaus-
laufsammler“ stellt insbesondere dann nicht die „letzte Station“
zum Adressaten dar, wenn sich darin Schriftstücke befinden, die
lediglich in der jeweiligen Handakte abzuheften sind. (eigener
Leitsatz)

BGH, Beschl. v. 20.7.2010 – IX ZB 19/09

Anmerkung:
Mit dem Einlegen von Schriftsätzen in einen Postausgangskorb
wird in der Regel die entsprechende Frist gestrichen. So
geschah es auch hier. Die Sekretariatsangestellte war angewie-
sen, den „Postauslaufsammler“ täglich zu leeren, die dort abge-
legten Schriftsätze zu kuvertieren und nach Frankierung zur
Post oder im Ausnahmefall direkt zum Gericht zu bringen.

Das Problem lag nun aber darin, dass nicht alle Schriftstücke,
die in den Postauslaufsammler gelangten, auch postfertig zu
machen waren. Dadurch wurde der streitgegenständliche
Schriftsatz versehentlich mit dem Schriftsatz der Gegenseite in
der Handakte abgeheftet. Dass das passieren konnte, zeigt,
dass die Friststreichung zu früh erfolgt war: Das Postausgangs-
fach muss „letzte Station“ auf dem Weg aus der Kanzlei zum
Adressaten sein. Es darf also ausschließlich noch der Weg zum
Briefkasten oder Gericht fehlen. Postfertig gemacht ist der
Schriftsatz erst dann, wenn er kuvertiert, frankiert und damit so
zur Versendung fertig gemacht ist, dass die Beförderung norma-
lerweise nicht mehr durch ein Versehen verhindert werden
kann. All das fehlte hier.

Rechtsanwältin Antje Jungk

Vorsicht bei Schriftsatzvorlagen des Mandanten
Eine von einem Rechtsanwalt unterschriebene Begründung eines
Antrags auf Zulassung der Berufung, deren Inhalt nahezu aus-
schließlich von dessen Mandanten verfasst worden ist, genügt
nicht den Anforderungen des § 124a Abs. 4 Satz 4 VwGO.

VGH Mannheim, Beschl. v. 30.6.2010 – 12 S 1184/10, DÖV
2010, 828

Anmerkung:

Wie schon der BGH (MDR 2006, 770, m. Anm. Grams, BRAK-
Mitt. 2006, 274) hat auch der VGH Mannheim einen vom
Anwalt auf seinem Briefbogen fristgerecht eingereichten und
persönlich unterzeichneten Schriftsatz als nicht fristwahrend
angesehen, weil der Schriftsatz nach Überzeugung des
Gerichts nicht vom Anwalt, sondern vom Mandanten verfasst
worden war. Der Schriftsatz war inhaltlich nahezu vollständig
identisch mit einem zuvor bereits vom Mandanten persönlich
bei Gericht eingereichten Schriftsatz. Auch die Gliederung und
die Hervorhebungen in den fast 40 Seiten umfassenden Schrift-
sätzen seien identisch. Ersichtlich habe der Anwalt den Schrift-
satz daher nicht selbst ausgearbeitet.

Der gesetzliche Vertretungszwang (hier gem. § 124a Abs. 4
Satz 4 VwGO) erfordere, dass der Anwalt erkennen lasse, dass
er in eigener Person eine Prüfung und Sichtung sowie rechtli-
che Durchdringung des Streitstoffes vorgenommen habe. Der
Sinn des Vertretungszwangs werde verfehlt, wenn der Anwalt
sich darauf beschränke, die Ausführungen seines Mandanten
ungeprüft zu unterschreiben (s. auch BVerwGE 22, 38;
BVerwG, Beschl. v. 19.8.1993 – 6 B 42/93).

Ein unguter Nachgeschmack bleibt leider. Aus der Entscheidung
wird nicht ersichtlich, dass das Gericht den Anwalt vor seiner
Entscheidung angehört hat. Der BGH hatte dies in der oben
zitierten Entscheidung getan, woraufhin der Anwalt das Mandat
niederlegte, ohne Stellung zu nehmen. Es kann ja aber immer-
hin sein, dass der vom Mandanten verfasste Entwurf eine solche
Qualität hat, dass der Anwalt auch nach Prüfung und rechtlicher
Durchdringung des Streitstoffes keine Bedenken hat, den
Schriftsatz unverändert einzureichen. Das Gegenteil kann nicht
einfach ohne rechtliches Gehör unterstellt werden. Dennoch ist
angesichts dieser Rechtsprechung größte Vorsicht geboten,
wenn der Mandant dem Anwalt Schriftsatzentwürfe mit dem
Ansinnen übergibt, diese unverändert bei Gericht einzureichen.

Rechtsanwalt Holger Grams

Telefax mit eingescannter Unterschrift

Eine mit eingescannter Unterschrift des Prozessbevollmächtigten
durch Telefax eingelegte Klage entspricht jedenfalls dann den
Schriftformanforderungen des § 64 Abs. 1 FGO, wenn sie von
dem Bevollmächtigten an einen Dritten mit der tatsächlich ausge-
führten Weisung gemailt wird, sie auszudrucken und per Telefax
an das Gericht zu senden.

BFH, Urt. v. 22.6.2010 – VIII R 38/08, DB 2010, 882; DStRE 2010,
1214

Anmerkung:

Wer kennt sich da noch aus? Der Bundesfinanzhof hatte über
die Frage zu entscheiden, ob den formellen Anforderungen des
§ 64 Abs. 1 FGO Genüge getan ist, wenn eine Klage zum
Finanzgericht zunächst vom früheren Berater des Klägers elek-
tronisch mit eingescannter Unterschrift an einen Mitarbeiter
übermittelt wird, der den Schriftsatz dann ausdruckt und mit-
tels herkömmlichem Telefax ans Gericht sendet.

Der GmS-OBG (MDR, 2000, 1089) hatte einen bestimmenden
Schriftsatz auch dann als wirksam angesehen, wenn er als so-
genanntes Computerfax lediglich mit eingescannter Unter-
schrift des Prozessbevollmächtigten unmittelbar von einem
Computer an das Empfangsgerät des Gerichts gesendet wurde.
Bei dieser Übermittlungsart wird auf Seiten des Absenders kein
körperliches Schriftstück hergestellt. Daher wurde auf eine ei-
genhändige Unterzeichnung verzichtet, wenn eine solche nur
eingescannt oder alternativ der Name maschinenschriftlich mit
dem Hinweis hinzugesetzt wird, dass eine Unterzeichnung we-
gen der gewählten Übertragungsform nicht möglich sei. Wird
aber die Unterschrift eingescannt, anschließend mit dem

Fristen
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Rechtsprechungsleitsätze

Schriftsatz ausgedruckt und dann auf herkömmliche Art per Fax
zu Gericht gesandt, machen die technischen Gegebenheiten
einen Verzicht auf die eigenhändige Unterschrift nicht notwen-
dig. Der BGH blieb deshalb in einer Entscheidung vom
10.10.2006, NJW 2006, 3784, dabei, dass in diesem Fall –
auch nach der Neufassung des § 130 Nr. 6 ZPO – eine eigen-
händige Unterschrift unter das Schriftstück gesetzt werden
müsse, bevor es gefaxt wird. Die 3. Kammer des 1. Senats des
BVerfG, NJW 2007, 3117, beanstandete dies nicht. Da er-
scheint es konsequent, dass das BAG (NJW 2009, 3596) eine
Berufungsbegründung, die der Prozessbevollmächtigte zu-
nächst von zu Hause aus an sein Büro übermittelt hatte und die
dann von dort aus mittels Telefax, unter das ein Faksimilestem-
pel gesetzt wurde, ans Gericht gesandt wurde, nicht als wirk-
sam erachtete. Der BGH ließ es aber wiederum zu, dass ein
Schriftsatz mit Unterschrift komplett als pdf-Datei per E-Mail an
das Gericht gesandt und dort – nach vorheriger Absprache – so
ausgedruckt wurde (BGH, NJW 2008, 2649).

Der BFH ist ebenfalls wieder großzügiger und hält einen
Schriftsatz für wirksam, der zunächst mit einer eingescannten
Unterschrift hergestellt und elektronisch versandt wurde, aller-
dings nicht unmittelbar an das Gericht, sondern an einen Drit-
ten, der das Schreiben ausdruckte und anschließend mit her-
kömmlichem Fax ans Gericht schickte. Das Schriftlichkeitsge-
bot habe den Zweck, zuverlässig den Erklärungsinhalt sowie
die erklärende Person und ihren unbedingten Willen zur
Absendung feststellen zu können. Auch wenn dieser Obersatz
letztlich in allen Entscheidungen als Maßstab herangezogen
wird, sind die Ergebnisse nicht immer gleich. Sollten sich die
Möglichkeiten der elektronischen Übermittlung nach den ent-
sprechenden Spezialgesetzen, z.B. § 52 a FGO oder § 130a
ZPO i.V.m. dem Signaturgesetz, flächendeckend durchsetzen,
könnte die Tendenz der Rechtsprechung dahin gehen, Zwi-
schenlösungen nicht mehr zuzulassen. Die Empfehlung kann
daher nur lauten, entweder die althergebrachten Wege zu
beschreiten oder sogleich auf die gesetzlichen Angebote für die
elektronische Übersendung zurückzugreifen.

Rechtsanwalt Bertin Chab

Kein Vertrauen auf Postlaufzeit

Bei Übersendung eines Rechtsmittelschriftsatzes mit der Post darf
der Rechtsmittelführer nur innerhalb des Ortsbestellverkehrs auf
dessen Zugang bereits am darauf folgenden Werktag vertrauen.
Bei Briefsendungen außerhalb des Ortsbestellverkehrs muss er
mit einer Postlaufzeit von zwei Werktagen rechnen. Dies gilt auch
für sog. Einwurf-Einschreiben.

OLG Stuttgart, Beschl. v. 3.8.2009 – 1 Ss 1215/09, NStZ-RR 2010,
15

Anmerkung:

Die Entscheidung erstaunt: Darf man doch nach ständiger
Rechtsprechung auch des BGH (z.B. NJW-RR 2004, 1217;
zuletzt VII ZB 48/08) auf die Postlaufzeit von einem Werktag
im Bundesgebiet vertrauen! Das gilt laut OLG Hamm, NJW
2009, 2230, auch für Einwurf-Einschreiben. Das OLG Stuttgart
beruft sich auf § 2 der Postuniversaldienstleistungsverordnung
(PUDLV), nach der eine Postlaufzeit von regelmäßig zwei
Werktagen zu veranschlagen sei. Das ist eine eigenwillige Aus-
legung, denn nach § 2 Nr. 3 PUDLV müssen durchschnittlich
mindestens 80 % der Poststücke am folgenden Werktag, 95 %
am zweiten auf den Einlieferungstag folgenden Werktag ausge-
liefert werden. Der BGH (NJW-RR 2004, 1217) findet 80 %
Wahrscheinlichkeit offensichtlich ausreichend: Der Bürger
dürfe darauf vertrauen, dass die Postlaufzeiten eingehalten wer-
den, die seitens der Deutsche Post AG für den Normalfall fest-
gelegt werden. Es komme entscheidend darauf an, ob die Post-
laufzeiten in einem Umfang eingehalten werden, der bei dem

Bürger das berechtigte Vertrauen in die Einhaltung der Postlauf-
zeiten begründet.

Eine Divergenzvorlage zum BGH lehnte das OLG Stuttgart
unter Hinweis darauf ab, dass es in der abweichenden Ent-
scheidung des OLG Hamm (NJW 2009, 2230) um die Postlauf-
zeiten im Justizvollzug gegangen sei. Mit der BGH-Rechtspre-
chung setzt sich der Senat hingegen nicht auseinander.

Rechtsanwältin Antje Jungk

Verlust von Briefsendungen keine höhere Gewalt

1. Eine absolut wirkende Ausschlussfrist liegt immer dann vor,
wenn der Zweck der gesetzlichen Regelung mit der Frist steht und
fällt oder wenn in einer Rechtsnorm vorgesehen ist, dass das
materielle Recht im Falle einer Fristversäumung erlischt (hier
bejaht).

2. Der Verlust von Briefsendungen im Bereich der Deutschen Post
AG ist heutzutage weder unvorhersehbar noch ungewöhnlich
(anormal) und daher bereits im Allgemeinen kein Fall höherer
Gewalt mehr.

3. Mit Blick auf den durch die Konkurrenz aufgetretenen Wirt-
schaftlichkeitsdruck ist es nicht mehr gerechtfertigt, der Deut-
schen Post AG hinsichtlich der Zuverlässigkeit einen ansonsten
nur Behörden entgegengebrachten Vertrauensvorschuss zuzubilli-
gen. (amtliche Leitsätze)

VG Saarlouis, Urt. v. 31.3.2010 – 11 K 700/08

Anmerkung:

Auch das VG Saarlouis hat offenbar das Vertrauen in die Deut-
sche Post AG verloren. Hier ging es allerdings nicht um anwaltli-
ches Organisationsverschulden im Rahmen der Wiedereinset-
zung, sondern um das Schicksal einer Ausschlussfrist. Hierfür ist
das Verschulden der Partei oder des Prozessbevollmächtigten
grundsätzlich nicht relevant. Vielmehr geht es um eine mögliche
Hemmung der Frist durch höhere Gewalt (§ 206 BGB).

Höhere Gewalt liegt vor, wenn der Berechtigte auch bei
äußerster, nach den Umständen billigerweise zu erwartender
Sorgfalt an der Rechtsverfolgung gehindert ist. Dies hatte das
OLG Karlsruhe (17 U 93/00 v. 31.7.2001) für den Fall bejaht,
dass eine überlange Beförderungsdauer durch die Post für die
Fristversäumung ausschlaggebend war. Das VG meint, die auch
vom BVerwG im Urteil vom 29.4.2004 (NVwZ 2004, 995)
geteilte Ansicht, dass der Verlust einer Briefsendung im Bereich
der Deutschen Post AG unvorhersehbar und ungewöhnlich sei,
lasse sich mit der fortschreitenden Liberalisierung des Post-
marktes nicht mehr aufrecht erhalten. Der Verlust von Briefsen-
dungen sei – „wie allgemein bekannt“ – heutzutage nicht mehr
anormal. Zur Erfüllung der Sorgfaltsanforderungen hätte der
Zugang des Schreibens sichergestellt werden müssen.

Die tatsächlichen Auswirkungen dieser Anforderung scheint
das VG nicht zu sehen. Die Geschäftsstellen der Gerichte wür-
den sich freuen, wenn nun jeder Klageeinreichung und jedem
Schriftsatz am Tag des Fristablaufs hinterhertelefoniert würde.
In Ansehung dieser strenger gewordenen Anforderungen
müsste man hierzu aber an sich raten.

Rechtsanwältin Antje Jungk

Wissentliche Pflichtverletzung durch Anwalt

Tatbestandsvoraussetzungen sowie Darlegungs- und Beweislast
für eine wissentliche Pflichtverletzung eines Rechtsanwalts.

OLG Karlsruhe, Urt. v. 24.9.2009 – 12 U 47/09, r+s 2010, 372;
VersR 2010, 940; ZfS 2010, 336

Versicherungsrecht
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Anmerkung:

Eine Anwältin war damit beauftragt, Arzthaftungsansprüche
geltend zu machen. Da sie untätig blieb, verjährten die Ansprü-
che. Der Mandant nahm daraufhin die Anwältin auf Schadens-
ersatz in Anspruch, erwirkte gegen sie ein rechtskräftiges Ver-
säumnisurteil, pfändete die Ansprüche gegen ihren Berufshaft-
pflichtversicherer und erhob nach Leistungsablehnung gegen
den Versicherer Klage. Das LG wies die Klage wegen wissentli-
cher Pflichtverletzung der Anwältin ab; das OLG hob das Urteil
auf und gab der Klage statt. Der Versicherer habe eine wissent-
liche Pflichtverletzung der Anwältin nicht bewiesen.

Die Entscheidung weist erhebliche rechtliche Fehler auf und ist
abzulehnen. Das OLG hat die Tatbestandsvoraussetzungen für
eine wissentliche anwaltliche Pflichtverletzung sowie die
sekundäre Darlegungslast des Versicherungsnehmers verkannt.
Abstrakt zutreffend stellt das OLG dar, dass Voraussetzung für
eine wissentliche Pflichtverletzung einerseits ein positives Wis-
sen des Versicherungsnehmers (hier der Anwältin) um die von
ihr zu erfüllende Pflicht sowie das Bewusstsein eines pflicht-
widrigen Handelns ist; andererseits ist nicht Voraussetzung,
dass auch der schädigende Erfolg der Pflichtverletzung (hier der
Verjährungseintritt) gewollt war oder auch nur grob fahrlässig
herbeigeführt wurde (BGH, VersR 1991, 177).

Die Darlegungs- und Beweislast für eine wissentliche Pflicht-
verletzung trägt grundsätzlich der Versicherer. Überschießende
Feststellungen im Haftpflichturteil zum Verschuldensgrad ent-
falten mangels sog. Voraussetzungsidentität keine Bindungswir-
kung, da für die Haftung des Anwalts gegenüber seinem Man-
danten bereits einfache Fahrlässigkeit ausreicht.

Der Kläger hatte selbst vorgetragen, dass die Anwältin aufgrund
der ihr zur Verfügung gestellten Unterlagen gewusst habe,
wann die Arzthaftungsansprüche des Klägers verjährten, und
dennoch untätig geblieben sei. Das OLG begründet die Klage-
abweisung damit, dieser Vortrag des Klägers sei nicht geeignet,
zwingend auf ein wissentliches und willentliches Verstreichen-
lassen der Verjährungsfrist durch die Anwältin zu schließen.
Der weitere Vortrag des Klägers, die Anwältin habe ihn in der
Folgezeit mit wahrheitswidrigen Behauptungen aktiv daran
gehindert und abgehalten, seine Rechte wahrzunehmen,
begründe noch keinen Vorsatz der Anwältin im Sinne einer
Vereitelung der Rechte des Klägers. Mit dieser Begründung
widerspricht das OLG jedoch gerade seinen zutreffenden abs-
trakten Feststellungen, dass für eine wissentliche Pflichtverlet-
zung gerade nicht erforderlich ist, dass der Versicherungsneh-
mer auch bezüglich des Schadenseintritts vorsätzlich handelt.

Berufsrechtliche Rechtsprechung

Europäischer Gerichtshof
*Leitsatz der Redaktion (Orientierungssatz)

Kein Anwaltsgeheimnis für Syndikusanwälte im europäi-
schen Kartellverfahren

Art. 14 der Verordnung Nr. 17 des Rates v. 6.2.1962, 1. Durch-
führungsverordnung zu den Art. [81] und [82] des Vertrages

*1. Im europäischen Kartellverfahren genießt der unternehmen-
sinterne Schriftwechsel mit einem Syndikusanwalt keinen Ver-
traulichkeitsschutz.

*2. Seit der Entscheidung des EuGH aus dem Jahre 1982 hat sich
die rechtliche Stellung der Syndikusanwälte in Europa nicht in
einem Maße entwickelt, das eine Weiterentwicklung der damali-
gen Rspr. in dem Sinne rechtfertigen lässt, dass Syndikusanwälten
der Schutz der Vertraulichkeit zuerkannt wird.
*3. Das Erfordernis der Unabhängigkeit setzt das Fehlen jedes
Beschäftigungsverhältnisses zwischen einem RA und seinem Man-
danten voraus.
EuGH, Urt. v. 14.9.2010 – C-550/07 P

Wenn schon der Kläger hier einen Sachverhalt vorträgt, aus
dem sich eine wissentliche Pflichtverletzung der versicherten
Anwältin ergibt, hätte das Gericht es ausreichen lassen müssen,
dass der Versicherer sich diesen Vortrag zueigen macht. Hinzu
kommt, dass nach der Rspr. bei schweren objektiven Verstößen
gegen fundamentale Grundregeln der beruflichen Tätigkeit die-
sen eine Indizwirkung für die Wissentlichkeit zukommt (z.B.
BGH, VersR 1989, 109; OLG Hamm, VersR 2007, 1550).
Schon bewusste Untätigkeit erfüllt den Tatbestand der wissent-
lichen Pflichtverletzung (LG Düsseldorf, VersR 1980, 81).

Ein weiterer Fehler des OLG-Urteils besteht darin, dass das
OLG eine sekundäre Darlegungslast des geschädigten Klägers
verneint. Im Versicherungsverhältnis trägt der Versicherungs-
nehmer gegenüber dem grds. darlegungs- und beweisbelaste-
ten Versicherer, insbesondere bei sog. inneren Tatsachen, eine
sekundäre Darlegungslast zur Entkräftung des äußeren
Anscheins einer wissentlichen Pflichtverletzung (z.B. BGH,
NJW-RR 2008, 343; OLG Saarbrücken, ZfS 2007, 522). Da hier
der Geschädigte mittels des Haftpflichturteils den Deckungsan-
spruch der Anwältin gegen den Versicherer gepfändet hatte,
trat er im Versicherungsverhältnis in die Position des Versiche-
rungsnehmers ein und hatte damit auch dessen sekundäre Dar-
legungslast zu erfüllen.

Soweit das OLG eine Verletzung der Obliegenheit des Klägers
gem. § 158d Abs. 2 VVG a.F. zur unverzüglichen Anzeige der
Erhebung der Haftpflichtklage gegen die Anwältin im Jahre
2004 an den Versicherer verneint hat, weil der Kläger trotz
intensiver Bemühungen weder von der Anwältin noch von der
Rechtsanwaltskammer Auskunft über den Versicherer erhalten
habe, ist auf die seit Mitte 2007 geltende Regelung des § 51
Abs. 6 S. 2 BRAO zu verweisen, wonach der Geschädigte
gegen die zuständige Rechtsanwaltskammer einen Anspruch
auf Auskunft über den Berufshaftpflichtversicherer hat. Außer-
dem sind Anwälte seit 18.5.2010 gem. § 2 Abs.1 Nr. 11 DL-
InfoV verpflichtet, den Mandanten vor Mandatsbeginn Informa-
tionen über ihre Berufshaftpflichtversicherung zur Verfügung
zu stellen. Folge einer schuldhaften Obliegenheitsverletzung
nach § 158d Abs. 2 VVG a.F. (§ 119 Abs. 2 VVG n.F.) ist gem.
§ 158e Abs. 1 VVG a.F. (§ 120 VVG n.F.), dass ein klagestattge-
bendes Haftpflichturteil gegenüber dem Versicherer keine Bin-
dungswirkung entfaltet, der Haftpflichtprozess also ggf. inzi-
dent im Deckungsprozess wiederholt werden muss.

Rechtsanwalt Holger Grams
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Aus den Gründen:

[1] Mit ihrem Rechtsmittel beantragen die Akzo Nobel Chemi-
cals Ltd (im Folgenden: Akzo) und die Akcros Chemicals Ltd
(im Folgenden: Akcros) die Aufhebung des Urt. des Gerichts
erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften v. 17.9.2007,
Akzo Nobel Chemicals und Akcros Chemicals/Kommission
(T-125/03 und T-253/03, im Folgenden: angefochtenes Urteil),
insoweit, als das Gericht den Antrag auf Schutz der Vertraulich-
keit des Schriftwechsels mit dem internen Rechtsberater von
Akzo zurückgewiesen hat.

I – Unionsrecht

[2] Art. 14 der Verordnung Nr. 17 des Rates v. 6.2.1962, Erste
Durchführungsverordnung zu den Artikeln [81] und [82] des
Vertrages (ABl. 1962, Nr. 13, 204), sieht vor:

„1. Die Kommission kann zur Erfüllung der ihr in Art. [105
AEUV] und in Vorschriften nach Art. [103 AEUV] übertragenen
Aufgaben bei Unternehmen und Unternehmensvereinigungen
alle erforderlichen Nachprüfungen vornehmen.

Zu diesem Zweck verfügen die beauftragten Bediensteten der
Kommission über folgende Befugnisse:

a) die Bücher und sonstigen Geschäftsunterlagen zu prüfen;

b) Abschriften oder Auszüge aus Büchern und Geschäftsunter-
lagen anzufertigen;

c) mündliche Erklärungen an Ort und Stelle anzufordern;

d) alle Räumlichkeiten, Grundstücke und Transportmittel der
Unternehmen zu betreten.

2. Die mit der Nachprüfung beauftragten Bediensteten der
Kommission üben ihre Befugnisse unter Vorlage eines schriftli-
chen Prüfungsauftrags aus …

3. Unternehmen und Unternehmensvereinigungen sind ver-
pflichtet, die Nachprüfungen zu dulden, welche die Kommis-
sion in einer Entscheidung angeordnet hat. Die Entscheidung
bezeichnet den Gegenstand und den Zweck der Nachprüfung,
bestimmt den Zeitpunkt des Beginns der Nachprüfung und
weist auf die … Zwangsmaßnahmen sowie auf das Recht hin,
vor dem Gerichtshof gegen die Entscheidung Klage zu erheben.

…“

II – Sachverhalt

[3] Im angefochtenen Urteil hat das Gericht den maßgebenden
Sachverhalt wie folgt zusammengefasst:

„1 Am 10.2.2003 erließ die Kommission die Entscheidung
C (2003) 559/4 zur Änderung der Entscheidung C (2003) 85/4
der Kommission v. 30.1.2003, mit denen insbesondere den
Unternehmen Akzo … und Akcros … sowie ihren Tochterge-
sellschaften aufgegeben wurde, nach Art. 14 Abs. 3 der Verord-
nung Nr. 17 … angeordnete Nachprüfungen zu dulden, mit
denen Beweise für etwaige wettbewerbswidrige Praktiken bei-
gebracht werden sollten (im Folgenden insgesamt: Nachprü-
fungsanordnung).

2 Am 12. und 13.2.2003 führten Bedienstete der Kommission
mit Unterstützung von Vertretern des Office of Fair Trading
(OFT, britische Wettbewerbsbehörde) aufgrund der Nachprü-
fungsanordnung eine Nachprüfung in den Geschäftsräumen
der Kl. in Eccles, Manchester (Vereinigtes Königreich), durch.
Hierbei fertigten die Bediensteten der Kommission Kopien
einer größeren Anzahl von Schriftstücken an.

3 Bei diesen Maßnahmen wiesen die Vertreter der Kl. die
Bediensteten der Kommission darauf hin, dass bestimmte
Unterlagen unter den Schutz der Vertraulichkeit der Kommuni-
kation zwischen RA und Mandant fallen könnten (legal profes-
sional privilege, LPP; RA-Geheimnis).

4 Die Bediensteten der Kommission wiesen die Vertreter der
Kl. sodann darauf hin, dass sie die betreffenden Unterlagen
summarisch durchsehen müssten, um sich ihre eigene Meinung
über den möglicherweise erforderlichen Schutz dieser Schrift-
stücke zu bilden. Nach längerer Erörterung und nachdem die
Bediensteten der Kommission und des OFT die Vertreter der Kl.
auf die Folgen einer Behinderung der Untersuchungsmaßnah-
men hingewiesen hatten, wurde beschlossen, dass der für die
Nachprüfung Verantwortliche die betreffenden Unterlagen im
Beisein eines Vertreters der Kl. summarisch prüfen solle.

5 Bei der Prüfung der betreffenden Unterlagen entstand Streit
über fünf Schriftstücke, die letztlich von der Kommission in
zweifacher Weise behandelt wurden.

…

8 Die dritten streitigen Unterlagen bestehen aus einer Reihe
handschriftlicher Notizen des leitenden Geschäftsführers von
Akcros …, die nach Darstellung der Kl. bei Gesprächen mit
Angestellten gefertigt und für die Abfassung des maschinenge-
schriebenen Vermerks der Serie A verwendet wurden. Die bei-
den letzten Unterlagen schließlich sind zwei E-Mails zwischen
dem leitenden Geschäftsführer von Akcros … und dem Koordi-
nator von Akzo … für das Wettbewerbsrecht, Herrn S., einem
in den Niederlanden zugelassenen RA, der zum entscheidungs-
erheblichen Zeitpunkt der Rechtsabteilung von Akzo … ange-
hörte und mithin im festen Angestelltenverhältnis in diesem
Unternehmen stand.

9 Nach Durchsicht der drei letztgenannten Unterlagen
gelangte die für die Nachprüfung Verantwortliche nach den
Erläuterungen der Kl. zu dem Schluss, dass diese Unterlagen
mit Sicherheit nicht durch die Vertraulichkeit der Kommunika-
tion zwischen RA und Mandant geschützt seien. Folglich fer-
tigte sie davon eine Kopie an und gab diese zu den Akten, ohne
sie in einem versiegelten Umschlag getrennt zu halten. Die Kl.
ordneten diese drei Unterlagen in die ‚Serie B‘ ein.

10 Am 17.2.2003 übermittelten die Kl. der Kommission ein
Schr. mit den Gründen, weshalb ihres Erachtens die Schrift-
stücke … der Serie B durch die Vertraulichkeit geschützt sind.

11 Mit Schr. v. 1.4.2003 teilte die Kommission den Kl. mit,
dass deren Argumente im Schr. v. 17.2.2003 sie nicht davon
überzeugt hätten, dass die genannten Schriftstücke tatsächlich
unter die Vertraulichkeit fielen. Sie wies indessen darauf hin,
dass die Kl. die Möglichkeit hätten, zu diesen ersten Schlussfol-
gerungen binnen einer Frist von zwei Wochen Stellung zu neh-
men, nach deren Ablauf sie eine endgültige Entscheidung tref-
fen werde.

…

14 Am 8.5.2003 erließ die Kommission die Entscheidung
C (2003) 1533 final, mit der für die streitigen Unterlagen der
Antrag auf Schutz der Vertraulichkeit der Kommunikation zwi-
schen RA und Mandant gem. Art. 14 Abs. 3 der Verordnung
Nr. 17 abgelehnt wurde (im Folgenden: Ablehnungsentschei-
dung v. 8.5.2003). In Art. 1 dieser Entscheidung weist die Kom-
mission den Antrag der Kl. zurück, ihnen die Unterlagen … der
Serie B zurückzugeben und die Vernichtung sämtlicher im
Besitz der Kommission befindlicher Kopien dieser Schriftstücke
zu bestätigen. …

…

18 Am 8.9.2003 hat die Kommission … auf Anordnung des
Präsidenten des Gerichts diesem vertraulich eine Kopie der
Schriftstücke der Serie B … vorgelegt.“

…
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C – Zur Begründetheit

[27] Akzo und Akcros stützen ihr Rechtsmittel auf drei Rechts-
mittelgründe, von denen der erste als Hauptrüge und der
zweite und der dritte als Hilfsrügen geltend gemacht werden.

[28] Sämtliche Rechtsmittelgründe sind gegen die Rdnrn. 165
bis 180 des angefochtenen Urteils gerichtet. Die Rechtsmittel-
führerinnen machen im Wesentlichen geltend, dass das Gericht
es zu Unrecht abgelehnt habe, den beiden mit Herrn S.
gewechselten E-Mails den Schutz der Vertraulichkeit der Kom-
munikation zwischen RA und Mandant zugutekommen zu las-
sen.

[29] Zum Vorbringen der European Company Lawyers Associa-
tion, Streithelferin im ersten Rechtszug und Irlands Streithelfer
vor dem Gerichtshof, die geltend gemacht haben, dass das
Gericht durch das angefochtene Urteil das Eigentumsrecht und
die Berufsfreiheit verletzt habe, ist festzustellen, dass diese
Gründe weder von Akzo noch von Akcros im ersten Rechtszug
vorgetragen worden sind. Sie sind daher als unzulässig zurück-
zuweisen.

1. Zum ersten Rechtsmittelgrund

[30] Akzo und Akcros führen zur Begründung des ersten
Rechtsmittelgrundes zwei Argumente an. Erstens habe das
Gericht die zweite Voraussetzung des Grundsatzes der Vertrau-
lichkeit, wie sie im Urteil AM & S Europe/Kommission darge-
legt sei, in Bezug auf den beruflichen Status des RA, mit dem
die Kommunikation stattgefunden habe, falsch ausgelegt, und
zweitens habe es durch diese Auslegung den Grundsatz der
Gleichbehandlung verletzt.

[31] Die Kommission hält den Rechtsmittelgrund für unbegrün-
det.

a) Zum ersten Argument

i) Vorbringen der Verfahrensbeteiligten

[32] Akzo und Akcros tragen vor, das Gericht habe in den
Rdnrn. 166 und 167 des angefochtenen Urteils in Bezug auf
die zweite Voraussetzung des Grundsatzes der Vertraulichkeit
betreffend den Status des RA zu Unrecht eine „am Wortlaut
haftende und unvollständige“ Auslegung des Urteils AM & S
Europe/Kommission vorgenommen. Es hätte diese Vorausset-
zung „teleologisch“ auslegen und zu dem Ergebnis gelangen
müssen, dass der streitige Schriftwechsel durch den genannten
Grundsatz geschützt sei.

[33] Die Zusammenschau der Rdnrn. 21 und 24 des Urteils
AM & S Europe/Kommission zeige, dass der Gerichtshof das
Vorliegen eines Beschäftigungsverhältnisses nicht mit fehlender
Unabhängigkeit des RA gleichgesetzt habe.

[34] Akzo und Akcros sowie eine Reihe von Streithelfern beto-
nen, dass das Kriterium der anwaltlichen Unabhängigkeit nicht
so ausgelegt werden dürfe, dass die Syndikusanwälte ausge-
schlossen seien. Ein als RA zugelassener unternehmensangehö-
riger Jurist sei nämlich allein aufgrund seiner Berufs- und Stan-
despflichten genauso unabhängig wie ein externer RA. Außer-
dem komme den Garantien für die Unabhängigkeit, die ein
„advocaat in dienstbetrekking“, d.h. ein in einem Beschäfti-
gungsverhältnis nach niederländischem Recht stehender RA,
genieße, besondere Bedeutung zu.

[35] Die im vorliegenden Fall geltenden Berufs- und Standesre-
geln machten das Beschäftigungsverhältnis mit dem Begriff des
unabhängigen RA vereinbar. Der Vertrag, der Herrn S. an die
Gesellschaft binde, bei der er angestellt sei, sehe nämlich vor,
dass die Gesellschaft die unabhängige Ausübung der Aufgaben
des RA zu achten und sich jeder Handlung zu enthalten habe,
die Einfluss auf diese Aufgabe haben könnte. Aufgrund dieses
Vertrags sei Herr S. auch berechtigt, alle ihm durch die nieder-

ländische RAK auferlegten beruflichen Verpflichtungen zu
erfüllen.

[36] Ferner unterliege der angestellte RA, um den es sich in der
vorliegenden Rechtssache handele, einem Verhaltenskodex
und der Aufsicht durch die niederländische RAK. Außerdem
würden durch Rechtsvorschriften eine Reihe zusätzlicher
Garantien festgelegt, die darauf gerichtet seien, etwaige Mei-
nungsverschiedenheiten zwischen dem Unternehmen und sei-
nem Syndikusanwalt in unparteiischer Weise auszuräumen.

[37] Nach Ansicht der Kommission hat das Gericht den Grund-
satz der Vertraulichkeit richtig angewandt. Den Rdnrn. 24 bis
26 des Urteils AM & S Europe/Kommission sei nämlich zu ent-
nehmen, dass das erforderliche grundlegende Merkmal dafür,
dass die Kommunikation mit einem RA nach diesem Grundsatz
geschützt werden könne, darin bestehe, dass der RA kein
Angestellter des Mandanten sei.

[38] Hätte der Gerichtshof gewollt, dass der Grundsatz der Ver-
traulichkeit auch für die Kommunikation mit RAen gelte, die
bei demjenigen, der sie um Auskunft ersuche, beschäftigt seien,
hätte er daher den Anwendungsbereich der zweiten Vorausset-
zung, wie sie im Urteil AM & S Europe/Kommission dargelegt
sei, nicht begrenzt.

[39] Im Urteil AM & S Europe/Kommission habe der Gerichts-
hof die RAe in eine der beiden folgenden Kategorien eingestuft,
nämlich zum einen die abhängig beschäftigten und angestell-
ten RAe und zum anderen die RAe, die nicht durch einen
Arbeitsvertrag gebunden seien. Lediglich die von RAen der
zweiten Kategorie verfassten Schriftstücke seien als durch den
Grundsatz der Vertraulichkeit geschützt angesehen worden.

ii) Würdigung durch den Gerichtshof

[40] Im Urteil AM & S Europe/Kommission hat der Gerichtshof
unter Berücksichtigung der damals in den internen Rechtsord-
nungen der Mitgliedstaaten bestehenden gemeinsamen Krite-
rien und vergleichbaren Voraussetzungen in Rdnr. 21 dieses
Urteils entschieden, dass die Vertraulichkeit der Kommunika-
tion zwischen RA und Mandant auf der Ebene der Europäi-
schen Gemeinschaft geschützt werden muss. Er hat dort jedoch
präzisiert, dass die Gewährung dieses Schutzes vom gleichzei-
tigen Vorliegen zweier Voraussetzungen abhängt.

[41] Der Gerichtshof hat insoweit betont, dass der Schriftwech-
sel mit dem RA zum einen mit der Ausübung des „Rechts des
Mandanten auf Verteidigung“ in Zusammenhang stehen und es
sich zum anderen um einen Schriftwechsel handeln muss, der
von „unabhängigen RAen“ ausgeht, d.h. von „Anwälten …, die
nicht durch einen Dienstvertrag an den Mandanten gebunden
sind“.

[42] Zu dieser zweiten Voraussetzung hat der Gerichtshof in
Rdnr. 24 des Urteils AM & S Europe/Kommission ausgeführt,
dass die Anforderung, dass der RA einen unabhängigen Status
haben muss, damit der von ihm geführte Schriftwechsel schutz-
würdig ist, auf der spezifischen Vorstellung von der Funktion
des Anwalts als eines Mitgestalters der Rechtspflege beruht, der
in völliger Unabhängigkeit und in deren vorrangigem Interesse
dem Mandanten die rechtliche Unterstützung zu gewähren hat,
die dieser benötigt. Diesem Schutz stehen auf der anderen
Seite die Berufs- und Standespflichten gegenüber, die im allge-
meinen Interesse festgelegt und kontrolliert werden. Eine sol-
che Konzeption entspricht, wie der Gerichtshof in dieser Rdnr.
jenes Urteils weiter ausgeführt hat, den gemeinsamen
Rechtstraditionen der Mitgliedstaaten; sie hat auch in der Uni-
onsrechtsordnung ihren Niederschlag gefunden, wie sich aus
Art. 19 der Satzung des Gerichtshofs ergibt.
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[43] Auf der Grundlage dieser Erwägungen hat der Gerichtshof
in Rdnr. 27 jenes Urteils beschlossen, dass der Schriftverkehr,
dem der Schutz der Vertraulichkeit zugutekommen kann, mit
einem „unabhängigen, d.h. nicht durch ein Beschäftigungsver-
hältnis an seinen Mandanten gebundenen RA“ stattfinden
muss.

[44] Demnach setzt das Erfordernis der Unabhängigkeit das
Fehlen jedes Beschäftigungsverhältnisses zwischen dem RA
und seinem Mandanten voraus, so dass sich der kraft des
Grundsatzes der Vertraulichkeit gewährte Schutz nicht auf den
unternehmens- oder konzerninternen Schriftwechsel mit Syndi-
kusanwälten erstreckt.

[45] Wie die Generalanwältin in den Nrn. 60 und 61 ihrer
Schlussanträge ausgeführt hat, wird nämlich der Begriff der
Unabhängigkeit des RAs nicht nur positiv, d.h. durch eine
Bezugnahme auf die standesrechtlichen Bindungen, sondern
auch negativ, d.h. durch das Fehlen eines Dienst- bzw. Beschäf-
tigungsverhältnisses, bestimmt. Ein Syndikusanwalt genießt
trotz seiner Zulassung als RA und der damit einhergehenden
standesrechtlichen Bindungen nicht denselben Grad an Unab-
hängigkeit von seinem Arbeitgeber wie der in einer externen
Anwaltskanzlei tätige RA gegenüber seinen Mandanten. Unter
diesen Umständen kann der Syndikusanwalt etwaige Spannun-
gen zwischen seinen Berufspflichten und den Zielen seines
Mandanten weniger leicht ausräumen als ein externer Anwalt.

[46] Was die Berufsregeln betrifft, die die Rechtsmittelführerin-
nen herangezogen haben, um die Unabhängigkeit von Herrn S.
darzutun, ist festzustellen, dass die von Akzo und Akcros
genannten Regeln der beruflichen Organisation im niederlän-
dischen Recht zwar die Stellung des Syndikusanwalts im Unter-
nehmen stärken können, dass sie aber gleichwohl nicht geeig-
net sind, eine Unabhängigkeit zu gewährleisten, die mit der
eines externen RA vergleichbar wäre.

[47] Ungeachtet der aufgrund von Sondervorschriften des nie-
derländischen Rechts im vorliegenden Fall geltenden Berufsre-
gelung kann der Syndikusanwalt, über welche Garantien er bei
der Ausübung seines Berufs auch immer verfügt, nämlich des-
halb nicht einem externen RA gleichgestellt werden, weil er
sich in der Situation eines abhängig Beschäftigten befindet, die
es naturgemäß nicht zulässt, dass der Syndikusanwalt von sei-
nem Arbeitgeber verfolgte Geschäftsstrategien außer Acht lässt,
und die dadurch seine Fähigkeit, in beruflicher Unabhängigkeit
zu handeln, in Frage stellt.

[48] Hinzu kommt, dass der Syndikusanwalt im Rahmen seines
Arbeitsvertrags zur Erfüllung anderer Aufgaben verpflichtet sein
kann, etwa, wie im vorliegenden Fall, der des Koordinators für
das Wettbewerbsrecht, die Auswirkungen auf die Geschäftspo-
litik des Unternehmens haben können. Solche Aufgaben kön-
nen aber die engen Bindungen des RA an seinen Arbeitgeber
nur verstärken.

[49] Demnach genießt der Syn-
dikusanwalt aufgrund sowohl
seiner wirtschaftlichen Abhän-
gigkeit als auch der engen Bin-

dungen an seinen Arbeitgeber keine berufliche Unabhängig-
keit, die der eines externen RA vergleichbar ist.

[50] Folglich ist dem Gericht bei der Anwendung der zweiten
im Urteil AM & S Europe/Kommission genannten Vorausset-
zung des Grundsatzes der Vertraulichkeit kein Rechtsfehler
unterlaufen.

[51] Dementsprechend kann dem im Rahmen des ersten
Rechtsmittelgrundes von Akzo und Akcros vorgetragenen ers-
ten Argument nicht gefolgt werden.

b) Zum zweiten Argument

i) Vorbringen der Verfahrensbeteiligten

[52] Akzo und Akcros tragen vor, das Gericht habe in
Rdnr. 174 des angefochtenen Urteils zu Unrecht die Rüge
zurückgewiesen, dass die Weigerung, die Kommunikation mit
einem Syndikusanwalt gem. dem Grundsatz der Vertraulichkeit
zu schützen, gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung ver-
stoße. Die durch die im vorliegenden Fall geltenden Berufs-
und Standespflichten gewährleistete Unabhängigkeit müsse das
grundlegende Kriterium für die Ermittlung der Tragweite dieses
Grundsatzes sein. Nach diesem Kriterium unterscheide sich die
Situation der bei einer Kammer oder einer Anwaltsvereinigung
zugelassenen Syndikusanwälte nicht von derjenigen externer
RAe.

[53] Nach Ansicht der Kommission ist das Gericht in der
genannten Rdnr. des angefochtenen Urteils zu Recht zu dem
Ergebnis gelangt, dass Syndikusanwälte und externe Anwälte
sich offensichtlich in einer unterschiedlichen, insbesondere
wegen der personellen, funktionalen, strukturellen und hierar-
chischen Zugehörigkeit der Ersteren zum Unternehmen, bei
dem sie beschäftigt seien, nicht vergleichbaren Lage befinden.

ii) Würdigung durch den Gerichtshof

[54] Der Grundsatz der Gleichbehandlung ist ein allgemeiner
Grundsatz des Unionsrechts, der in den Art. 20 und 21 der
Charta der Grundrechte der Europäischen Union verankert ist.

[55] Nach st. Rspr. verlangt dieser Grundsatz, dass vergleich-
bare Sachverhalte nicht unterschiedlich und unterschiedliche
Sachverhalte nicht gleich behandelt werden dürfen, es sei
denn, dass eine solche Behandlung objektiv gerechtfertigt ist
(vgl. Urt. v. 10.1.2006, IATA und ELFAA, C-344/04, Slg. 2006,
I-403, Rdnr. 95, v. 3.5.2007, Advocaten voor de Wereld,
C-303/05, Slg. 2007, I-3633, Rdnr. 56, u. v. 16.12.2008,
Arcelor Atlantique et Lorraine u.a., C-127/07, Slg. 2008,
I-9895, Rdnr. 23).

[56] Was die wesentlichen Merkmale der beiden Kategorien
von RAen betrifft, nämlich ihren jeweiligen beruflichen Status,
geht aus den Rdnrn. 45 bis 49 des vorliegenden Urteils hervor,
dass ein angestellter Anwalt ungeachtet seiner etwaigen Zulas-
sung als RA und seiner Bindung an eine Reihe standesrechtli-
cher Regeln nicht denselben Grad an Unabhängigkeit von sei-
nem Arbeitgeber genießt wie ein in einer externen Anwalts-
kanzlei tätiger RA gegenüber seinen Mandanten.

[57] Wie die Generalanwältin in Nr. 83 ihrer Schlussanträge
ausgeführt hat, wird dieser Unterschied hinsichtlich der Unab-
hängigkeit nicht allein deswegen unbeachtlich, weil der natio-
nale Gesetzgeber – im vorliegenden Fall der niederländische –
versucht hat, externe RAe und Syndikusanwälte gleichzustel-
len. Denn eine solche Gleichstellung bezieht sich allein auf
den formalen Akt der Zulassung eines unternehmensangehöri-
gen Juristen als RA und auf die standesrechtlichen Bindungen,
die für ihn aus einer solchen Anwaltszulassung folgen. Hinge-
gen ändern diese rechtlichen Rahmenbedingungen nichts an
der wirtschaftlichen Abhängigkeit und an der persönlichen
Identifizierung des in einem Beschäftigungsverhältnis stehen-
den Anwalts mit seinem Unternehmen.

[58] Aus diesen Erwägungen folgt, dass sich der Syndikusan-
walt in einer Position befindet, die sich von derjenigen eines
externen RA grundlegend unterscheidet, so dass die jeweiligen
Situationen nicht i.S.d. in Rdnr. 55 dieses Urteils angeführten
Rspr. vergleichbar sind.

Keine berufliche
Unabhängigkeit
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[59] Das Gericht ist somit zu
Recht zu dem Ergebnis gelangt,
dass kein Verstoß gegen den
Grundsatz der Gleichbehand-
lung festgestellt werden konnte.

[60] Dementsprechend kann auch dem im Rahmen des ersten
Rechtsmittelgrundes vorgetragenen zweiten Argument nicht
gefolgt werden.

[61] Somit ist dieser Rechtsmittelgrund in vollem Umfang
zurückzuweisen.

2. Zum zweiten Rechtsmittelgrund

[62] Für den Fall, dass der Gerichtshof die Auffassung vertreten
sollte, das Gericht habe das Urteil AM & S Europe/Kommission
zutreffend ausgelegt und der Gerichtshof habe mit diesem im
Jahr 1982 verkündeten Urteil die Kommunikation mit RAen,
die durch ein Beschäftigungsverhältnis gebunden seien, vom
Schutz nach dem Grundsatz der Vertraulichkeit ausschließen
wollen, machen Akzo und Akcros hilfsweise einen zweiten
Rechtsmittelgrund geltend, zu dessen Begründung sie zwei,
jeweils in zwei Teile untergliederte Argumente vortragen.

[63] Im Rahmen ihres ersten Arguments stützen sich die
Rechtsmittelführerinnen, unterstützt durch eine Reihe von
Streithelfern, auf die Entwicklung der nationalen Rechtssysteme
auf der einen und die der Unionsrechtsordnung auf der ande-
ren Seite. Mit ihrem zweiten Argument berufen sich Akzo und
Akcros zum einen auf die Verteidigungsrechte und zum ande-
ren auf den Grundsatz der Rechtssicherheit.

[64] Nach Ansicht der Kommission vermag keines der vorge-
brachten Argumente den Rechtsmittelgrund zu stützen.

a) Zum ersten Teil des ersten Arguments (Entwicklung der
nationalen Rechtssysteme)

i) Vorbringen der Verfahrensbeteiligten

[65] Akzo und Akcros machen geltend, dass in Anbetracht der
bedeutsamen Entwicklungen „im rechtlichen Umfeld“ seit dem
Jahr 1982 das Gericht eine „Neuauslegung“ des Urteils AM & S
Europe/Kommission in Bezug auf den Grundsatz der Vertrau-
lichkeit der Kommunikation zwischen RA und Mandant hätte
vornehmen müssen.

[66] Das Gericht habe in den Rdnrn. 170 und 171 des ange-
fochtenen Urteils eine Ausdehnung des persönlichen Anwen-
dungsbereichs des Grundsatzes der Vertraulichkeit zu Unrecht
mit der Begründung abgelehnt, dass der Schutz der Vertraulich-
keit zu Unrecht der Kommunikation mit unternehmensangehö-
rigen Juristen in den nationalen Rechtsordnungen nicht über-
einstimmend und klar anerkannt sei. Trotz des Fehlens einer
einheitlichen Tendenz auf nationaler Ebene könnte das Uni-
onsrecht rechtliche Kriterien für den Schutz der Verteidigungs-
rechte festlegen, die einen höheren Rang als die in einigen
nationalen Rechtsordnungen festgelegten hätten.

[67] Die Kommission bemerkt, dass die Rechtsmittelführerin-
nen mit dem geltend gemachten Rechtsmittelgrund im Wesent-
lichen den Gerichtshof ersuchten, die Rspr., wie sie sich aus
dem Urteil AM & S Europe/Kommission ergebe, zu ändern.

[68] Sie stellten nicht die Schlussfolgerung des Gerichts in
Frage, wonach es in den Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten
keine mehrheitliche Tendenz dahin gebe, dass die Kommuni-
kation mit Syndikusanwälten gem. dem Grundsatz der Vertrau-
lichkeit geschützt wäre.

ii) Würdigung durch den Gerichtshof

[69] Der Gerichtshof hat bei seinen Ausführungen im Urteil
AM & S Europe/Kommission in Bezug auf den Grundsatz des
Schutzes der Vertraulichkeit in Verfahren der Nachprüfung auf

dem Gebiet des Wettbewerbsrechts unterstrichen, dass in die-
sem Bereich des Unionsrechts den den Rechtsordnungen der
Mitgliedstaaten gemeinsamen Grundsätzen und Konzepten
hinsichtlich der Wahrung der Vertraulichkeit von u.a. bestimm-
ter Kommunikation zwischen RAen und ihren Mandanten
Rechnung zu tragen ist (vgl. Rdnr. 18 jenes Urteils). Zu diesem
Zweck hat der Gerichtshof verschiedene nationale Rechtsord-
nungen miteinander verglichen.

[70] In den Rdnrn. 19 und 20 des Urteils AM & S Europe/Kom-
mission hat der Gerichtshof festgestellt, dass der Schutz des
Schriftverkehrs zwischen RA und Mandant zwar im Grundsatz
anerkannt ist, dass es jedoch Unterschiede hinsichtlich seines
Geltungsbereichs und der Kriterien für seine Anwendung in
den verschiedenen nationalen Rechtsvorschriften gibt. Der
Gerichtshof hat auf der Grundlage dieses Vergleichs allerdings
anerkannt, dass die Vertraulichkeit des Schriftverkehrs zwi-
schen RA und Mandant nach dem Unionsrecht geschützt wer-
den muss, sofern die beiden in Rdnr. 21 jenes Urteils genann-
ten Voraussetzungen erfüllt sind.

[71] Das Gericht hat in Rdnr. 170 des angefochtenen Urteils
seinerseits festgestellt, dass zwar die spezielle Anerkennung der
Rolle des unternehmensangehörigen Juristen und der Schutz
der Vertraulichkeit der Kommunikation mit diesem im Jahr
2004 verhältnismäßig stärker verbreitet sei als zur Zeit der Ver-
kündung des Urteils AM & S Europe/Kommission, dass jedoch
einheitliche oder eindeutig mehrheitliche Tendenzen in den
Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten nicht erkennbar seien.

[72] Darüber hinaus ergibt sich aus Rdnr. 171 des angefochte-
nen Urteils, dass nach einer vom Gericht vorgenommenen
rechtsvergleichenden Prüfung noch immer eine große Zahl von
Mitgliedstaaten unternehmensangehörige Juristen vom Schutz
der Vertraulichkeit der Kommunikation zwischen RA und Man-
dant ausschließen. Zudem können in vielen Mitgliedstaaten
unternehmensangehörige Juristen nicht als RAe zugelassen
werden und somit nicht den RA-Status erlangen.

[73] Insoweit haben Akzo und Akcros selbst eingeräumt, dass
in den Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten keine allgemeine
Tendenz hin zu einer Gleichstellung von Syndikusanwälten
und selbstständig praktizierenden RAen festgestellt werden
könne.

[74] Daher kann in Bezug auf die Rechtsordnungen der 27 Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union keine überwiegende Ten-
denz zugunsten des Schutzes der Vertraulichkeit der unterneh-
mens- oder konzerninternen Kommunikation mit Syndikusan-
wälten festgestellt werden.

[75] Unter diesen Umständen und entgegen dem, was die
Rechtsmittelführerinnen darzutun bestrebt sind, kann die in
den Niederlanden bestehende rechtliche Regelung weder als
Indikator für eine Tendenz angesehen werden, die unter den
Mitgliedstaaten zunehmend Bestätigung findet, noch als ein
maßgebender Anhaltspunkt dafür, die Tragweite des Grundsat-
zes der Vertraulichkeit zu ermitteln.

[76] Nach Auffassung des
Gerichtshofs hat sich die Rechts-
lage in den Mitgliedstaaten der
Union in den Jahren seit der

Verkündung des Urteils AM & S Europe/Kommission nicht in
einem Maße entwickelt, das es rechtfertigen würde, eine Wei-
terentwicklung der Rspr. in dem Sinne zu rechtfertigen, dass
Syndikusanwälten der Schutz der Vertraulichkeit zuerkannt
wird.

[77] Der erste Teil des ersten Arguments ist daher zurückzuwei-
sen.

Kein Verstoß gegen den
Gleichbehandlungs-

grundsatz

Keine Änderung der
Rechtslage
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b) Zum zweiten Teil des ersten Arguments (Entwicklung der
Unionsrechtsordnung)

i) Vorbringen der Verfahrensbeteiligten

[78] Akzo und Akcros tragen vor, das Gericht habe in den
Rdnrn. 172 und 173 des angefochtenen Urteils die Bedeutung
der sich insbesondere aus dem Inkrafttreten der Verordnung
(EG) Nr. 1/2003 des Rates v. 16.12.2002 zur Durchführung der
in den Art. 81 und 82 des Vertrags niedergelegten Wettbe-
werbsregeln (ABl. L 1, 1) ergebenden Entwicklung der Unions-
rechtsordnung verkannt.

[79] Die „Modernisierung“ des Kartellverfahrensrechts habe
nämlich zu einem steigenden Bedarf an unternehmensinterner
Rechtsberatung geführt, deren präventive Funktion bei der Ver-
hinderung von Kartellrechtsverstößen nicht unterschätzt wer-
den dürfe, da sich die angestellten RAe auf intime Kenntnisse
der Unternehmen und ihrer Geschäfte stützen könnten.

[80] Ferner setze die im Hinblick auf die ordnungsgemäße
Anwendung des Wettbewerbsrechts der Union wünschens-
werte Durchführung von Compliance-Programmen voraus,
dass die unternehmens- oder konzerninterne Kommunikation
mit Syndikusanwälten in vertrauensvoller Atmosphäre stattfin-
den könne.

[81] Nach Ansicht der Kommission weisen die Ausführungen
des Gerichts im angefochtenen Urteil zu der von Akzo und
Akcros erhobenen Rüge keinen Rechtsfehler auf.

[82] Sie unterstreicht, dass die Bestimmungen der Verordnung
Nr. 1/2003 keinerlei Auswirkung auf den Geltungsbereich des
Schutzes der Vertraulichkeit der Kommunikation zwischen RA
und Mandant hätten.

ii) Würdigung durch den Gerichtshof

[83] Durch die Verordnung Nr. 1/2003 wurden zwar die ver-
fahrensrechtlichen Vorschriften des Wettbewerbsrechts der
Union in großer Zahl geändert, es steht aber auch fest, dass
diese Vorschriften keinen Hinweis darauf enthalten, dass sie im
Hinblick auf das RA-Geheimnis eine Gleichstellung von selbst-
ständig praktizierenden und angestellten RAen gebieten, da
dieser Grundsatz in keiner Weise Gegenstand dieser Verord-
nung ist.

[84] Den Bestimmungen von Art. 20 der Verordnung Nr. 1/
2003 ist nämlich zu entnehmen, dass die Kommission bei
Unternehmen alle erforderlichen Nachprüfungen vornehmen
und in diesem Zusammenhang die Bücher und sonstigen
Geschäftsunterlagen, unabhängig davon, in welcher Form sie
vorliegen, prüfen sowie Kopien oder Auszüge gleich welcher
Art von bzw. aus diesen Büchern und Unterlagen anfertigen
oder erlangen kann.

[85] Diese Verordnung hat, wie auch Art. 14 Abs. 1 Buchst. a
und b der Verordnung Nr. 17, den Befugnissen der Kommission
somit einen weiten Rahmen gesetzt. Wie aus den Erwägungs-
gründen 25 und 26 der Verordnung Nr. 1/2003 hervorgeht, ist
es, da es zunehmend schwieriger wird, Verstöße gegen die
Wettbewerbsregeln aufzudecken, für einen wirksamen Schutz
des Wettbewerbs notwendig und liegt im Interesse effizienter
Nachprüfungen, dass die Kommission zum Betreten aller
Räumlichkeiten befugt ist, in denen sich Geschäftsunterlagen
befinden können, einschließlich Privatwohnungen.

[86] Somit ist die Verordnung
Nr. 1/2003, entgegen dem, was
die Rechtsmittelführerinnen
nahelegen wollen, nicht darauf
gerichtet, eine Gleichstellung
von Syndikusanwälten mit externen Anwälten hinsichtlich des
Schutzes der Vertraulichkeit der Kommunikation mit ihren

Mandanten vorzuschreiben, sondern darauf, den Umfang der
Nachprüfungsbefugnisse der Kommission, insbesondere was
die Unterlagen betrifft, die Gegenstand solcher Maßnahmen
sein können, zu verstärken.

[87] Dementsprechend kann auch die sich insbesondere aus
der Verordnung Nr. 1/2003 ergebende Änderung der Verfah-
rensvorschriften auf dem Gebiet des Wettbewerbsrechts keine
Änderung der durch das Urteil AM & S Europe/Kommission
begründeten Rechtsprechung rechtfertigen.

[88] Daher ist auch der zweite Teil des ersten Arguments
zurückzuweisen.

[89] Folglich ist das erste im Rahmen des zweiten Rechtsmittel-
grundes vorgebrachte Argument insgesamt zurückzuweisen.

c) Zum ersten Teil des zweiten Arguments (Verteidigungs-
rechte)

i) Vorbringen der Verfahrensbeteiligten

[90] Akzo und Akcros machen geltend, dass durch die vom
Gericht in Rdnr. 176 des angefochtenen Urteils vorgenommene
Auslegung des Geltungsbereichs des Schutzes der Kommunika-
tion zwischen Anwalt und Mandant das Niveau des Schutzes
der Verteidigungsrechte der Unternehmen gesenkt werde. Die
Inanspruchnahme der Rechtsberatung durch einen Syndikusan-
walt wäre nämlich nicht so wertvoll und ihr Nutzen wäre
begrenzt, wenn der unternehmens- oder konzerninterne
Schriftverkehr mit einem solchen Anwalt nicht unter dem
Schutz des Anwaltsgeheimnisses stünde.

[91] Die Kommission vertritt die Ansicht, entgegen dem Vor-
bringen der Rechtsmittelführerinnen seien durch die vom
Gericht zugrunde gelegte Auslegung des Anwendungsbereichs
des Grundsatzes der Vertraulichkeit die Verteidigungsrechte
keineswegs beeinträchtigt.

ii) Würdigung durch den Gerichtshof

[92] Die Wahrung der Verteidigungsrechte stellt in allen Ver-
fahren, die zu Sanktionen, namentlich zu Geldbußen oder
Zwangsgeldern, führen können, einen fundamentalen Grund-
satz des Unionsrechts dar, der in der Rspr. des Gerichtshofs
wiederholt bekräftigt worden ist (vgl. Urt. v 2.10.2003, Thyssen
Stahl/Kommission, C-194/99 P, Slg. 2003, I-10821, Rdnr. 30, v.
29.6.2006, Showa Denko/Kommission, C-289/04 P, Slg. 2006,
I-5859, Rdnr. 68, u. v. 8.2.2007, Groupe Danone/Kommission,
C-3/06 P, Slg. 2007, I-1331, Rdnr. 68) u. in Art. 48 Abs. 2 der
Charta der Grundrechte der Union verankert worden ist.

[93] Mit ihrer Rüge versuchen die Rechtsmittelführerinnen dar-
zutun, dass die Verteidigungsrechte die Möglichkeit umfassen
müssten, sich auf der Grundlage einer freien Wahl eines
Rechtsberaters beraten, verteidigen und vertreten zu lassen,
und dass der Schutz der Vertraulichkeit der Kommunikation
zwischen RA und Mandant unabhängig vom beruflichen Status
des betreffenden RA zu diesen Rechten zähle.

[94] Hierzu ist festzustellen, dass ein Unternehmen bei Ein-
schaltung seines Syndikusanwalts es nicht mit einem unabhän-
gigen Dritten, sondern mit einer Person zu tun hat, die unge-
achtet etwaiger sich aus der Zulassung als RA ergebender
Berufspflichten zu seinen Beschäftigten gehört.

[95] Hinzu kommt, dass, selbst wenn die Hinzuziehung von
bei dem Unternehmen oder Konzern beschäftigten Syndikusan-
wälten als von dem Recht, sich beraten, verteidigen und vertre-
ten zu lassen, umfasst anzusehen sein sollte, dies im Fall des
Tätigwerdens von Syndikusanwälten die Anwendung bestimm-
ter, die Berufsausübung betreffender Beschränkungen und
Modalitäten nicht ausschließt, ohne dass dies als Eingriff in die
Verteidigungsrechte anzusehen wäre.

Verordnung Nr. 1/2003
ist nicht auf Gleich-
stellung gerichtet
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So sind unternehmensangehö-
rige Juristen nicht immer befugt,
ihren Arbeitgeber vor sämtli-
chen nationalen Gerichten zu

vertreten, und solche Vorschriften beschränken sehr wohl die
Möglichkeiten für potenzielle Mandanten, den für sie am bes-
ten geeigneten Rechtsberater zu wählen.

[96] Aus diesen Erwägungen geht hervor, dass jeder Rechtsu-
chende, der sich anwaltlicher Beratung versichern möchte, sol-
che Beschränkungen und Bedingungen hinnehmen muss, mit
denen die Ausübung dieses Berufs verbunden ist. Zu diesen
Beschränkungen und Bedingungen gehören auch die Modalitä-
ten des Schutzes der Vertraulichkeit der Kommunikation zwi-
schen Anwalt und Mandant.

[97] Die Rüge einer Verletzung der Verteidigungsrechte greift
daher nicht durch.

d) Zum zweiten Teil des zweiten Arguments (Grundsatz der
Rechtssicherheit)

i) Vorbringen der Verfahrensbeteiligten

[98] Nach Ansicht von Akzo und Akcros laufen die Ausführun-
gen des Gerichts auch auf einen Verstoß gegen den Grundsatz
der Rechtssicherheit hinaus, da Art. 101 AEUV häufig neben
den entsprechenden Bestimmungen des innerstaatlichen
Rechts angewandt werde. Der Schutz der Kommunikation mit
den Syndikusanwälten dürfe daher nicht davon abhängen, ob
eine Nachprüfung von der Kommission oder von einer nationa-
len Wettbewerbsbehörde vorgenommen werde.

[99] Die Kommission betont, dass sich im Gegenteil für alle
Beteiligten dann komplexe und ungewisse Situationen ergä-
ben, wenn der für die von ihr durchgeführten Nachprüfungen
geltende Grundsatz der Vertraulichkeit der Kommunikation
zwischen RA und Mandant nicht mehr auf der Ebene der
Union, sondern im Rahmen des nationalen Rechts definiert
wäre; dies würde dem Grundsatz der Rechtssicherheit zuwi-
derlaufen, auf den sich Akzo und Akcros beriefen.

ii) Würdigung durch den Gerichtshof

[100] Der Grundsatz der Rechtssicherheit stellt einen allgemei-
nen Grundsatz des Unionsrechts dar, der u.a. gebietet, dass
eine Regelung, die nachteilige Folgen für Einzelne hat, klar und
bestimmt und ihre Anwendung für die Einzelnen voraussehbar
sein muss (vgl. Urt. v. 14.4.2005, Belgien/Kommission, C-110/
03, Slg. 2005, I-2801, Rdnr. 30, v. 7.6.2007, Britannia Alloys &
Chemicals/Kommission, C-76/06 P, Slg. 2007, I-4405,
Rdnr. 79, u.v. 14.1.2010, Stadt Papenburg, C-226/08, Slg.
2010, I-0000, Rdnr. 45).

[101] Zu der auf diesen Grundsatz gestützten Rüge ist festzu-
stellen, dass die vom Gericht im angefochtenen Urteil vorge-
nommene Auslegung, wonach dem unternehmens- oder kon-
zerninternen Schriftwechsel mit Syndikusanwälten im Rahmen
einer von der Kommission durchgeführten Nachprüfung der
Schutz der Kommunikation nicht zugutekommt, nicht zu
Rechtsunsicherheit hinsichtlich des Geltungsbereichs dieses
Schutzes führt.

[102] Die Befugnisse, über die die Kommission nach der Ver-
ordnung Nr. 17 und nach der Verordnung Nr. 1/2003 verfügt,
unterscheiden sich nämlich vom Umfang der Ermittlungen, die
auf nationaler Ebene durchgeführt werden können. Denn beide
Verfahrensarten beruhen auf einer Aufteilung der Zuständigkei-
ten zwischen den einzelnen Wettbewerbsbehörden. Daher
können die Vorschriften über den Schutz der Vertraulichkeit
der Kommunikation zwischen RA und Mandant nach Maßgabe
dieser Zuständigkeitsverteilung und der für sie geltenden Rege-
lungen Unterschiede aufweisen.

[103] Der Gerichtshof hat hierzu entschieden, dass das Wett-
bewerbsrecht der Union und das nationale Wettbewerbsrecht
die restriktiven Praktiken unter unterschiedlichen Aspekten
beurteilen. Während die Art. 101 AEUV und 102 AEUV solche
Praktiken wegen der Hemmnisse erfassen, die sie für den Han-
del zwischen Mitgliedstaaten bewirken können, beruhen die
innerstaatlichen Wettbewerbsvorschriften auf eigenen Ansät-
zen und beurteilen die restriktiven Praktiken allein in diesem
Rahmen (vgl. in diesem Sinne Urt. v. 16.7.1992, Asociación
Española de Banca Privada u.a., C-67/91, Slg. 1992, I-4785,
Rdnr. 11).

[104] Unter diesen Umständen können Unternehmen, deren
Geschäftsräume im Rahmen wettbewerbsrechtlicher Ermittlun-
gen durchsucht werden, feststellen, welche Rechte und Pflich-
ten ihnen gegenüber den zuständigen Behörden und nach dem
geltenden Recht zustehen, wie beispielsweise bei der Frage
nach der Behandlung der Unterlagen, die im Zuge solcher
Ermittlungen beschlagnahmt werden können, oder der Frage,
ob sie berechtigt sind, sich auf den Schutz der Vertraulichkeit
der Kommunikation mit den Syndikusanwälten zu berufen oder
nicht. Die Unternehmen können sich daher nach Maßgabe der
Zuständigkeiten dieser Behörden und ihrer konkreten Befug-
nisse hinsichtlich der Beschlagnahme von Unterlagen sachge-
recht orientieren.

[105] Der Grundsatz der Rechts-
sicherheit gebietet daher nicht,
auf diese beiden Verfahrensarten
in Bezug auf die Vertraulichkeit
der Kommunikation zwischen
RA und Mandant die gleichen Kriterien anzuwenden.

[106] Folglich läuft der Umstand, dass im Rahmen einer von
der Kommission durchgeführten Nachprüfung der Schutz der
Kommunikation auf den Schriftwechsel mit externen RAen
beschränkt ist, dem von Akzo und Akcros angeführten Grund-
satz nicht zuwider.

[107] Die auf den Grundsatz der Rechtssicherheit gestützte
Rüge ist daher unbegründet.

[108] Der zweite Rechtsmittelgrund greift folglich insgesamt
nicht durch.

3. Zum dritten Rechtsmittelgrund

a) Vorbringen der Verfahrensbeteiligten

[109] Äußerst hilfsweise machen Akzo und Akcros geltend,
dass die Ausführungen des Gerichts, in ihrer Gesamtheit gese-
hen, gegen den Grundsatz der nationalen Verfahrensautono-
mie und gegen den Grundsatz der begrenzten Einzelermächti-
gung verstießen.

[110] Art. 22 Abs. 2 der Verordnung Nr. 1/2003 bringe den
Grundsatz der nationalen Verfahrensautonomie auf dem betref-
fenden Gebiet zum Ausdruck. Der Unionsgesetzgeber habe
ausdrücklich festgelegt, dass die Bevollmächtigten der nationa-
len Wettbewerbsbehörde ihre Befugnisse selbst dann im Ein-
klang mit ihrem nationalen Recht ausübten, wenn Nachprüfun-
gen auf Ersuchen der Kommission durchgeführt würden, um
einen Verstoß gegen die Bestimmungen des Art. 101 AEUV
oder des Art. 102 AEUV festzustellen. Der Gesetzgeber habe
keine harmonisierte Definition des Grundsatzes der Vertrau-
lichkeit der Kommunikation zwischen RA und Mandant gege-
ben, was bedeute, dass die Mitgliedstaaten weiterhin befugt
seien, diesen speziellen Aspekt des Schutzes der Verteidigungs-
rechte festzulegen.

[111] Nach Ansicht der Kommission enthält das angefochtene
Urteil keinen Verstoß gegen die mit dem dritten Rechtsmittel-

Kein Eingriff in die
Verteidigungsrechte

Kein Verstoß gegen
den Grundsatz der
Rechtssicherheit
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grund angesprochenen Grundsätze. Der Grundsatz der natio-
nalen Verfahrensautonomie gelte nämlich in Situationen, in
denen die Gerichte und Verwaltungen der Mitgliedstaaten das
Unionsrecht durchzuführen hätten, finde jedoch keine Anwen-
dung, wenn es darum gehe, die rechtlichen Grenzen des Han-
delns der Organe selbst zu ermitteln.

[112] Daraus folge, dass das Gericht mit der Festlegung eines
in der gesamten Union einheitlichen Geltungsbereichs der Ver-
traulichkeit der Kommunikation zwischen RA und Mandant für
Verfahren, die auf die Feststellung eines Verstoßes gegen die
Art. 101 AEUV und 102 AEUV gerichtet seien, das Urteil
AM & S Europe/Kommission korrekt angewandt habe. Folglich
sei auch der Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung
nicht verletzt.

b) Würdigung durch den Gerichtshof

[113] Im Einklang mit dem Grundsatz der nationalen Verfah-
rensautonomie ist es mangels einer einschlägigen Unionsrege-
lung Sache des innerstaatlichen Rechts der einzelnen Mitglied-
staaten, die zuständigen Gerichte zu bestimmen und die Ver-
fahrensmodalitäten für Klagen zu regeln, die den Schutz der
dem Einzelnen aus dem Unionsrecht erwachsenden Rechte
gewährleisten sollen (vgl. in diesem Sinne Urt. v. 16.12.1976,
Rewe, 33/76, Slg. 1976, 1989, Rdnr. 5, v. 19.6.1990, Factor-
tame u.a., C-213/89, Slg. 1990, I-2433, Rdnr. 19, v.
14.12.1995, Peterbroeck, C-312/93, Slg. 1995, I-4599,
Rdnr. 12, u.v. 11.9.2003, Safalero, C-13/01, Slg. 2003, I-8679,
Rdnr. 49).

[114] In der vorliegenden Rechtssache hat der Gerichtshof
jedoch über die Rechtmäßigkeit einer Entscheidung zu befin-
den, die ein Unionsorgan auf der Grundlage einer auf der
Ebene der Union ergangenen Regelung erlassen hat, die zudem
keinerlei Verweis auf das nationale Recht enthält.

[115] Eine unionsweit einheitli-
che Auslegung und Anwendung
des Grundsatzes der Vertraulich-
keit der Kommunikation zwi-
schen RA und Mandant ist uner-

lässlich, damit die Nachprüfungen der Kommission in Kartell-
verfahren unter Bedingungen stattfinden können, die die
Gleichbehandlung der betreffenden Unternehmen gewährleis-
ten. Wäre dem nicht so, würde durch die Anwendung von Nor-
men oder Grundsätzen des nationalen Rechts, die zu den
Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats gehören, die einheitli-
che Geltung des Unionsrechts beeinträchtigt. Eine solche ein-
heitliche Auslegung und Anwendung dieser Rechtsordnung

kann nicht vom Ort der Nachprüfungen und etwaigen Beson-
derheiten des nationalen Rechts abhängen.

[116] Zum Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung ist
darauf hinzuweisen, dass die wettbewerbsrechtlichen Verfah-
rensvorschriften, wie sie in Art. 14 der Verordnung Nr. 17 und
in Art. 20 der Verordnung Nr. 1/2003 geregelt sind, zu den für
das Funktionieren des Binnenmarkts erforderlichen Bestim-
mungen gehören, deren Erlass in die der Union durch Art. 3
Abs. 1 Buchst. b AEUV übertragene ausschließliche Zuständig-
keit fällt.

[117] Nach Art. 103 AEUV ist es Sache der Union, die zweck-
dienlichen Verordnungen oder Richtlinien zur Verwirklichung
der in den Art. 101 AEUV und 102 AEUV niedergelegten
Grundsätze betreffend die für die Unternehmen geltenden
Wettbewerbsregeln zu beschließen. Diese Zuständigkeit soll
u.a. die Beachtung der in diesen Artikeln genannten Verbote
durch die Einführung von Geldbußen und Zwangsgeldern
gewährleisten und die Aufgaben der Kommission bei der
Anwendung dieser Vorschriften abgrenzen.

[118] In diesem Zusammenhang sieht Art. 105 AEUV vor, dass
die Kommission auf die Verwirklichung der in den Art. 101
AEUV und 102 AEUV niedergelegten Grundsätze achtet und
die Fälle untersucht, in denen Zuwiderhandlungen vermutet
werden.

[119] Wie die Generalanwältin in Nr. 172 ihrer Schlussanträge
ausgeführt hat, kommt bei Nachprüfungen der Kommission als
europäischer Kartellbehörde nationales Recht nur insoweit
zum Einsatz, als die Behörden der Mitgliedstaaten ihr Amtshilfe
leisten, insbesondere wenn es darum geht, Widerstand der
betroffenen Unternehmen gem. Art. 14 Abs. 6 der Verordnung
Nr. 17 bzw. Art. 20 Abs. 6 der Verordnung Nr. 1/2003 durch
Anwendung unmittelbaren Zwangs zu überwinden. Hingegen
bestimmt sich allein nach Unionsrecht, welche Schriftstücke
und Unterlagen die Kommission im Rahmen ihrer kartellrecht-
lichen Durchsuchungen prüfen und kopieren darf.

[120] Folglich ist gegenüber den Befugnissen, mit denen die
Kommission in dem fraglichen Bereich ausgestattet ist, weder
eine Berufung auf den Grundsatz der nationalen Verfahrensau-
tonomie noch auf den der begrenzten Einzelermächtigung
möglich.

[121] Daher kann auch der dritte Rechtsmittelgrund keinen
Erfolg haben.

[122] Nach alledem ist das Rechtsmittel unbegründet.

…

Bundesverfassungsgericht
*Leitsatz der Redaktion (Orientierungssatz)

Missbrauchsgebühr gegen Rechtsanwalt

BVerfGG § 34 Abs. 2
*1. Eine missbräuchliche Verfassungsbeschwerde liegt u.a. vor,
wenn diese offensichtlich unzulässig oder unbegründet ist und
ihre Einlegung von jedem Einsichtigen als völlig aussichtslos ange-
sehen werden muss.

*2. In diesem Zusammenhang ist von einem RA, der das Mandat
zur Führung eines Prozesses vor dem BVerfG annimmt, zu verlan-

gen, dass er sich mit der verfassungsrechtlichen Materie auseinan-
dersetzt, die Rspr. des BVerfG zu den aufgeworfenen Fragen
prüft, die Erfolgsaussichten einer beabsichtigten Verfassungsbe-
schwerde eingehend abwägt und sich entsprechend den Ergebnis-
sen seiner Prüfung verhält.

BVerfG, Beschl. v. 11.8.2010 – 2 BvR 1354/10

Volltext unter www.brak-mitteilungen.de

Einheitliche Auslegung
und Anwendung ist

unerlässlich
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Anwaltsgerichtliche Rechtsprechung
*Leitsatz der Redaktion (Orientierungssatz) 

Satzungsermächtigung der Satzungsversammlung für
Regelung zur Zweigstelle

BRAO § 59b Abs. 2 Nr. 1 Buchst. g), § 112a, § 112c, § 191e
1. Zur Erhebung einer Anfechtungsklage gegen einen Bescheid,
durch den ein Beschluss der Satzungsversammlung bei der BRAK
nach § 191e Halbs. 2 BRAO aufgehoben wird, ist allein die BRAK,
nicht die bei ihr eingerichtete Satzungsversammlung aktivlegiti-
miert.

2. § 59b Abs. 2 Nr. 1 Buchst. g) BRAO ermächtigt auch zur Rege-
lung von Anforderungen an die Einrichtung und den Betrieb einer
Zweigstelle.

*3. Auch wenn § 59b Abs. 2 Nr. 1 Buchst. g) BRAO ausdrücklich
lediglich auf die „Kanzleipflicht“ Bezug nimmt, sind unter Vor-
schriften zur Kanzleipflicht auch solche Bestimmungen zu verste-
hen, mit denen die Anforderungen an eine Kanzlei festgelegt wer-
den. 

*4. Bei der Zweigstelle und der Hauptstelle handelt es sich jeweils
um Niederlassungen der „Kanzlei“, die sich danach unterschei-
den, in welcher der RA seine Tätigkeit ihrem Schwerpunkt nach
entfaltet. Mit der Kanzleipflicht will der Gesetzgeber erreichen,
dass der RA seine Tätigkeit nur von seiner beruflichen Niederlas-
sung aus ausübt. Das gilt für die Hauptniederlassung gleicherma-
ßen wie für die Zweigstelle. 

BGH, Urt. v. 13.9.2010 – AnwZ (P) 1/09

Aus dem Tatbestand:

[1] In ihrer 3. Sitzung am 15.6.2009 beschloss die 4. Satzungs-
versammlung bei der klagenden BRAK u.a. folgende Änderung
von § 5 BORA:

„I. § 5 BORA

1. § 5 erhält folgende neue Überschrift: „Kanzlei und Zweig-
stelle“

2. § 5 Satz 2 erhält folgende Fassung:

Der RA ist verpflichtet, die für seine Berufsausübung erforderli-
chen sachlichen, personellen und organisatorischen Vorausset-
zungen in Kanzlei und Zweigstelle vorzuhalten.“

[2] Diese Änderung hob das beklagte BMJ (fortan: Bekl.) mit
bei der Kl. am 6.10.2009 eingegangenem Bescheid v.
30.9.2009 (R B 1 3170/15-5-R 3 708/2008) nach § 191e BRAO
mit der Begründung auf, die Satzungsänderung sei von der
Regelungskompetenz der Satzungsversammlung der Kl. nicht
gedeckt.

[3] Die Kl. meint, sie sei aufgrund von § 59b Abs. 2 Nr. 1 Buch-
stabe g) BRAO zu der beschlossenen Änderung von § 5 BORA
ermächtigt. Danach dürften auch die Anforderungen an eine
Zweigstelle geregelt werden. Kanzlei im Sinne dieser Vorschrift
sei nicht nur die Hauptkanzlei, sondern auch eine Zweigstelle.

[4] Die Kl. beantragt, den Bescheid des Bekl. v. 30.9.2009 (R B
1 3170/15-5-R 3 708/2008) aufzuheben.

[5] Der Bekl. beantragt, 

[6] die Klage abzuweisen.

[7] Er ist der Auffassung, § 59b Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe g) BRAO
ermächtige die Satzungsversammlung bei der Kl. nur zur nähe-
ren Regelung der in § 27 Abs. 1 BRAO bestimmten Kanzlei-

pflicht, nicht jedoch dazu, Regelungen über die Anforderungen
an Kanzleien und Zweigstellen im Allgemeinen zu treffen.

Aus den Gründen:

[8] Die Klage hat Erfolg.

[9] I. Die Klage ist als Anfechtungsklage zulässig.

[10] 1. Die Aufhebung eines Beschlusses der Satzungsver-
sammlung bei der Kl. ist ein Verwaltungsakt des Bundesminis-
teriums, der mit der Anfechtungsklage nach § 112c BRAO
i.V.m. § 42 VwGO angefochten werden kann. Die für diese
Klageart vorgesehene Klagefrist von einem Monat ab der
Bekanntgabe des Aufhebungsbescheids (§ 112c BRAO i.V.m.
§§ 74 Abs. 1 Satz 2, 68 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 VwGO) ist – unab-
hängig davon, dass der Bekl. seinen Bescheid anscheinend ent-
gegen § 112c BRAO i.V.m. § 59 VwGO nicht mit einer Rechts-
mittelbelehrung versehen hat, so dass die Klagefrist nicht in
Gang gesetzt worden sein dürfte (§ 112c BRAO i.V.m. § 58
Abs. 1 VwGO) – gewahrt. Die Klageschrift ist beim BGH näm-
lich innerhalb eines Monats nach Bekanntmachung des
Bescheids eingegangen.

[11] 2. Für die Entscheidung ist der BGH zuständig. Nach
§ 112a Abs. 3 Nr. 1 BRAO entscheidet dieser in erster und letz-
ter Instanz über Klagen gegen Entscheidungen des BMJ, zu
denen die Aufhebung von Beschlüssen der Satzungsversamm-
lung bei der BRAK nach § 191e Halbs. 2 BRAO gehört
(Schmidt-Räntsch in Gaier/Wolf/Göcken, Anwaltliches Berufs-
recht, § 112f BRAO Rdnr. 5; Dahns, ebenda, § 191e BRAO
Rdnr. 17-18; Hartung in Henssler/Prütting, BRAO, 3. Aufl.,
§ 191e Rdnr. 9).

[12] 3. Die Kl. ist auch aktivlegitimiert.

[13] a) Wer für Klagen gegen den Aufhebungsbescheid des BMJ
nach § 191e Halbs. 2 BRAO aktivlegitimiert ist, ist allerdings
streitig. Teilweise wird der Satzungsversammlung selbst die
Aktivlegitimation zugesprochen (Dahns, a.a.O., § 191e BRAO
Rdnr. 19; Kleine-Cosack, BRAO, 6. Aufl., § 191 Rdnr. 7; zum
früheren Recht: Feuerich/Weyland, BRAO, 7. Aufl., § 191e
Rdnr. 5; Hartung in Henssler/Prütting, BRAO, 2. Aufl., § 191e
Rdnr. 16). Teilweise wird demgegenüber die BRAK als aktivle-
gitimiert angesehen (Schmidt-Räntsch, a.a.O., § 112f BRAO
Rdnr. 5; Hartung in Henssler/Prütting, a.a.O. [3. Aufl., fortan
a.a.O.], § 191e Rdnr. 9; Funk, Die Satzungsversammlung bei
der BRAK im System der anwaltlichen Selbstverwaltung, 2006,
282 f.). So haben es auch die Beteiligten dieses Verfahrens
selbst gesehen.

[14] b) Diese (zweite) Sicht teilt der Senat. Die Satzungsver-
sammlung ist durch das Gesetz zur Neuordnung des Berufs-
rechts der RAe und der Patentanwälte v. 2.9.1994 (BGBl. I
2278) als „neues Beschlussorgan der BRAK“ eingerichtet wor-
den (Entwurfsbegründung in BT-Drucks. 12/4993, 36). Sie
sollte keine von der BRAK zu trennende Einrichtung, sondern –
ähnlich wie die Satzungsversammlung der StBK gem. § 86a
StBerG – ein besonderes Organ sein, dem die Rechtsetzungs-
aufgaben der BRAK übertragen sind (Einzelheiten bei Funk,
a.a.O., 91 ff., 107 ff.). 
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Diese Einordnung ergibt sich
jetzt auch aus § 112f Abs. 1
BRAO, der gegen Wahlen und
Beschlüsse der Organe der

BRAK die Beschlussanfechtungsklage zulässt, hiervon aber
Beschlüsse der Satzungsversammlung ausnimmt und damit
indirekt die Stellung der Satzungsversammlung als Organ der
BRAK klarstellen sollte (Begründung der BRAO-Novelle 2009
in BT-Drucks. 16/11385, 42).

[15] II. Die Anfechtungsklage ist auch begründet. Der Bescheid
des Bekl. ist rechtswidrig und verletzt die Kl. in ihren Rechten
(§ 112c BRAO i.V.m. § 113 Abs. 1 VwGO).

[16] 1. Der Bekl. hat den Bescheid allerdings fristgerecht erlas-
sen. Er darf einen Satzungsbeschluss der Satzungsversammlung
der Kl. nach § 191e BRAO nur innerhalb von drei Monaten
nach seiner Übermittlung an ihn aufheben. Diese Ausschluss-
frist (Feuerich/Weyland, a.a.O., § 191e Rdnr. 2 a.E.; Funk,
a.a.O., 256) hat der Bekl. gewahrt. Der Beschluss ist ihm nach
der vorgelegten Zustellungsurkunde am 6.7.2009 übermittelt
worden; der Aufhebungsbescheid ist der Kl. am 6.10.2009
bekannt gemacht worden.

[17] 2. Der angefochtene Bescheid ist aber materiell rechtswid-
rig. Der durch ihn aufgehobene Beschluss der Satzungsver-
sammlung verstößt nicht gegen geltendes Recht.

[18] a) Insbesondere fehlt es nicht an der erforderlichen
Ermächtigungsgrundlage.

[19] aa) Die (Satzungsversammlung der) Kl. darf Satzungen zu
den beruflichen Rechten und Pflichten der RAe allerdings nur
erlassen, soweit sie dazu in § 59b Abs. 2 BRAO ermächtigt ist.
Die in dieser Vorschrift bestimmte Satzungsermächtigung ist
abschließend (Begründung des Entwurfs der BRAO-Novelle
von 1994 in BT-Drucks. 12/7656, 50; Feuerich/Weyland,
a.a.O., § 59b Rdnr. 1; Dahns, a.a.O., § 59b BRAO Rdnr. 3;
Hartung in Hartung/Römermann, Berufs- und Fachanwaltsord-
nung, 4. Aufl., Einf. Rdnr. 62; Koch in Henssler/Prütting, a.a.O.,
§ 59b Rdnr. 15; Kleine-Cosack, a.a.O., § 59b Rdnr. 22).

[20] bb) Entgegen der Auffas-
sung des Bekl. ermächtigt die
BRAO in § 59b Abs. 2 Nr. 1
Buchstabe g) aber auch dazu,
die Anforderungen an eine Zweigstelle durch Satzung in Form
der Berufsordnung zu regeln.

[21] Diese Vorschrift enthält zwar ausdrücklich eine Ermächti-
gung nur für Regelungen der „Kanzleipflicht“. Unter Regelun-
gen zur Kanzleipflicht sind aber auch solche Bestimmungen zu
verstehen, mit denen die Anforderungen an eine Kanzlei – ggf.
mit ihrer Hauptstelle und ihren Zweigstellen – festgelegt wer-
den (ebenso: Dahns, a.a.O., § 59b BRAO Rdnr. 21; Prütting in
Henssler/Prütting, a.a.O., § 5 BORA Rdnr. 12 f.; Kleine-Cosack,
a.a.O., § 27 Rdnr. 11; Horn, BRAK-Mitt. 2007, 94, 95; a.M.
Hartung in Hartung/Römermann, a.a.O., § 5 BORA Rdnr. 79;
Römermann, AnwBl. 2007, 609 ff.).

[22] aaa) Satzungsrechtliche Vorschriften zu den Anforderun-
gen an eine Zweigstelle könnten allerdings in § 59b Abs. 2
Nr. 1 Buchstabe g) BRAO keine Grundlage finden, wenn als
Regelungen der „Kanzleipflicht“ schon für den RA mit einer
Kanzlei ohne Zweigstelle – begrifflich oder aus systematischen
Erwägungen – nur Vorschriften angesehen werden könnten, mit
denen die Pflicht, eine Kanzlei einzurichten, in ihren Voraus-
setzungen näher beschrieben oder durch Schaffung von Aus-
nahmetatbeständen ausgestaltet wird. Das ist indes nicht der
Fall:

[23] Unter Regelungen der „Kanzleipflicht“ lassen sich begriff-
lich ohne Weiteres auch Satzungsbestimmungen fassen, mit

denen diese Pflicht inhaltlich ausgestaltet und näher festgelegt
wird, welche Voraussetzungen der Geschäftsbetrieb eines RA
erfüllen muss, damit angenommen werden kann, dass er seine
Tätigkeit aus einer Kanzlei heraus betreibt.

[24] Systematische Erwägungen schließen eine andere Betrach-
tung sogar aus. Beschränkte sich die in § 59b Abs. 2 Nr. 1
Buchstabe g) BRAO geschaffene Regelungskompetenz auf das
„Ob“ der Einrichtung einer Kanzlei, liefe die Vorschrift leer.
Dass der RA eine Kanzlei zu unterhalten hat, ergibt sich bereits
aus der gesetzlichen Regelung des § 27 BRAO. Das Gesetz legt
auch – in § 29 und § 29a BRAO – abschließend fest, unter wel-
chen Voraussetzungen ein RA von der Kanzleipflicht befreit ist.
Diese Pflicht als solche, also das „Ob“ einer Kanzlei, ist danach
einer weiteren sinnvollen Regelung durch Vorschriften einer
Satzung nicht zugänglich. Hingegen legt das Gesetz nicht des
Näheren fest, welche Anforderungen der Geschäftsbetrieb des
RA erfüllen muss, damit er seine Kanzleipflicht erfüllt. Insoweit
besteht ein Bedarf an näheren Regelungen. Diese gerade auch
in der Form einer Satzung zu treffen, ermöglicht § 59b Abs. 2
Nr. 1 Buchstabe g) BRAO.

[25] bbb) Auch der Bekl. bestreitet nicht, dass § 59b Abs. 2
Nr. 1 Buchstabe g) BRAO eine wirksame Ermächtigung für die
Regelung von inhaltlichen Anforderungen an eine „Kanzlei“
enthält. Er meint aber, dass sich diese Kompetenz auf die Fest-
legung von Anforderungen an die „Hauptstelle“ der Kanzlei
beschränke und auf „Zweigstellen“ nicht erstreckt werden
könne. Dazu macht er geltend:

[26] Der Gesetzesbegriff der „Kanzleipflicht“ finde sich in der
BRAO außer in § 59b Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe g) BRAO nur in
der amtlichen Überschrift des § 29 BRAO. Aus § 29 Abs. 1
BRAO folge, dass das Gesetz unter „Kanzleipflicht“ die „Pflicht
des § 27 Abs. 1 BRAO“ verstehe. Gem. § 27 Abs. 1 BRAO
müsse der RA im Bezirk der RAK, deren Mitglied er sei, eine
Kanzlei einrichten und unterhalten. § 59b Abs. 2 Nr. 1 BRAO
gebe der Satzungsversammlung somit nur die Befugnis, diese
in § 27 Abs. 1 BRAO normierte Pflicht des Anwalts zu regeln.
Die Satzungsermächtigung umfasse dagegen nicht die Befug-
nis, Regelungen zu Kanzleien oder Zweigstellen zu treffen, die
ein RA jenseits der Verpflichtung nach § 27 Abs. 1 BRAO ein-
richte und unterhalte.

[27] Dieser Betrachtung kann nicht gefolgt werden.

[28] (1) Sie begegnet schon begrifflichen Bedenken. „Zweig-
stelle“ und „Kanzlei“ sind vom Wortsinn her keine Gegensätze.
Mit dem Begriff der „Zweigstelle“ korrespondiert nach allge-
meinem Sprachgebrauch der – im Gesetz freilich nicht ver-
wandte – Begriff der „Hauptstelle“.

Bei der Zweigstelle und der
Hauptstelle handelt es sich
jeweils um Niederlassungen der
„Kanzlei“, die sich danach
unterscheiden, in welcher der
RA seine berufliche Tätigkeit

ihrem Schwerpunkt nach entfaltet. Dementsprechend wurde
auch schon nach altem Recht, das bei einem grundsätzlichen
Verbot von Zweigstellen (§ 28 Abs. 1 Satz 1 BRAO a.F.) deren
Einrichtung materiell von einem dringenden örtlichen Bedarf
und formell von der Gestattung durch die Landesjustizverwal-
tung abhängig machte (§ 28 Abs. 1 Satz 2 BRAO a.F.), als
Zweigstelle eine „Kanzlei angesehen, die neben einer bereits
bestehenden Kanzlei eingerichtet oder unterhalten wird“ (Prüt-
ting in Henssler/Prütting, BRAO, 2. Aufl., § 28 Rdnr. 5).

[29] (2) Vor allem aber ist die Argumentation des Bekl. mit dem
Sinn und Zweck der Kanzleipflicht nicht in Einklang zu brin-
gen. Mit der Kanzleipflicht will der Gesetzgeber erreichen, dass
der RA seine anwaltliche Tätigkeit nur von einer beruflichen

Satzungsversammlung
= Organ der BRAK

Ermächtigung aus
§ 59b II Nr. 1 g) BRAO

Zweigstelle und
Hauptstelle sind

Niederlassungen der
„Kanzlei“
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Niederlassung aus ausübt. Das gilt für die Hauptniederlassung
gleichermaßen wie für die Zweigstelle.

[30] (a) Nach der Begründung der ursprünglichen Regelung
sollte die Kanzleipflicht nicht nur das damals noch bestehende
Lokalisationsprinzip absichern, sondern auch sicherstellen,
dass der RA „mit dem Gericht und den Rechtsuchenden in
enger Verbindung bleibt“ (BT-Drucks. III/120, 68). Das soll
dadurch erreicht werden, dass der RA eine Kanzlei unterhält, in
der er für seine Mandanten, aber auch für Gerichte und Behör-
den, erreichbar und ansprechbar ist (Feuerich/Weyland, a.a.O.,
§ 27 Rdnr. 2; Siegmund in Gaier/Wolf/Göcken, a.a.O., § 27
BRAO Rdnr. 21 ff.; Kleine-Cosack, a.a.O., § 27 Rdnr. 1).

[31] (b) Diese „enge Verbindung“ beschränkt sich nach dem
Regelungskonzept des Gesetzgebers nicht auf den rein kom-
munikativen Aspekt, also darauf, dass an den RA Zustellungen
erfolgen können und dass er überhaupt erreichbar ist. Dazu
würde die Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten oder
die Mitteilung einer Zustellanschrift und der Kommunikations-
daten ausreichen. Die zweite Maßnahme lässt das Gesetz
nicht, die erste nur für den Fall zu, dass der RA von der Kanz-
leipflicht befreit ist. Ohne eine Befreiung von der Kanzleipflicht
verlangt § 27 Abs. 1 BRAO von dem RA, dass er eine Kanzlei
einrichtet und seine berufliche Tätigkeit von dieser beruflichen
Niederlassung aus ausübt (so Prütting in Henssler/Prütting,
a.a.O., § 27 Rdnr. 5). Es soll also einen festen Ort geben, an
dem der RA gewöhnlich angetroffen werden kann, an dem ins-
besondere Mandanten mit ihrem RA vertrauliche Gespräche
führen und ihre Unterlagen und Mitteilungen vor unbefugtem
Zugriff sicher verwahrt wissen können (Siegmund in Gaier/
Wolf/Göcken, a.a.O., § 27 BRAO Rdnr. 28 ff., 32 ff.).

[32] (c) § 27 Abs. 1 BRAO verpflichtet zwar nur zur Einrichtung
einer solchen Niederlassung überhaupt.

Entschließt sich der RA aber
dazu, seine anwaltliche Tätig-
keit an mehreren Orten auszu-
üben, dann muss er nach § 27

Abs. 1 BRAO an jedem dieser Tätigkeitsorte auch eine Kanzlei
einrichten und unterhalten. Eine Zweigstelle ist nämlich nicht
nur ein Ort, an dem der RA ohne Kontakt nach außen ähnlich
wie in einer Gerichtsbibliothek seiner anwaltlichen Tätigkeit
nachgeht, die örtlich an seiner Hauptkanzlei konzentriert
bleibt.

[33] Eine Zweigstelle richtet der RA vielmehr ein, weil er mit
Gerichten und Behörden, vor allem aber mit seinen vorhande-
nen und zu gewinnenden Mandanten nicht nur von seiner
Hauptkanzlei aus in Kontakt treten will, sondern zusätzlich
auch von einem anderen Ort. Das verbietet ihm das Gesetz
zwar nach der Aufhebung von § 28 BRAO a.F. nicht mehr. Es
hält aber daran fest, dass der RA dann sicherstellen muss, dass
er von Mandanten, aber auch Gerichten und Behörden, auch
an diesem Ort angesprochen werden kann. Das erfordert nach
§ 27 Abs. 1 BRAO die Einrichtung einer Kanzlei auch am Ort
der Zweigstelle. Die Zweigstelle ist damit, worauf die Kl.
zutreffend hingewiesen hat, der Sache nach ebenso die Kanzlei
des RA wie seine (Haupt-)Kanzlei. Das zeigt sich auch daran,
dass der RA durch einfache Anzeige an die RAK bestimmen
kann, welche Niederlassung jeweils eine Hauptniederlassung
ist, ohne dass das an bestimmte sachliche Voraussetzungen
geknüpft wäre.

[34] (d) Die Aufhebung des grundsätzlichen Zweigstellenver-
bots durch das Gesetz v. 26.3.2007 (BGBl. I 358) kann der
Bekl. nicht als Argument für seine Auffassung in Anspruch neh-
men. Dieses Verbot wurde aufgehoben, weil es der Absiche-
rung des Lokalisationsgebots diente und nach dessen Aufgabe

keinen Sinn mehr hatte. Der Gesetzgeber hat die Aufhebung
des Verbots aber gerade nicht zum Anlass genommen, die
Kanzleipflicht abzuschaffen und die Einrichtung von Zweigstel-
len von allen beschränkenden Regelungen freizustellen. Viel-
mehr hat er sich ausdrücklich für die Beibehaltung der Kanzlei-
pflicht und die Einführung einer Pflicht zur Anzeige der Errich-
tung einer Zweigstelle gem. § 27 Abs. 2 BRAO entschieden
(Begründung des Entwurfs der BRAO-Novelle von 2007 in BT-
Drucks. 16/513, 15). Das hat er zwar eher formal damit
begründet, dass sich anders das RA-Verzeichnis nach § 31
BRAO nicht führen lasse, in dem nach § 31 Abs. 3 Satz 1
BRAO neben der Anschrift der Hauptkanzlei auch die Anschrif-
ten etwaiger Zweigstellen anzugeben sind. Die Aufnahme der
Anschriften von Zweigstellen in das RA-Verzeichnis belegt
aber, dass die Zweigstelle in der Sache für die Rechtsuchenden
einerseits und Gerichte und Behörden andererseits im Wesent-
lichen die gleiche Bedeutung hat wie die Hauptkanzlei.

Dementsprechend muss auch
sie als „Anlaufstelle“ geeignet
sein, und es spricht nichts dafür,
die Ermächtigungsgrundlage für
die Festlegung der inhaltlichen Anforderungen an eine Kanzlei
in Bezug auf Hauptstelle und Zweigstellen unterschiedlich zu
fassen.

[35] cc) Die dem Sinne der Kanzleipflicht entsprechende
Erstreckung der Regelungskompetenz der Kl. aus § 59b Abs. 2
Nr. 1 Buchstabe g) BRAO auch auf Zweigstellen führt entgegen
der von dem Bekl. in der mündlichen Verhandlung vor dem
Senat vertretenen Ansicht auch nicht zu einer Diskriminierung
inländischer RAe gegenüber europäischen RAen.

Europäische RAe, die im Inland
eine Zweigstelle unterhalten
wollen, müssen nämlich am Ort
der Zweigstelle nicht anders als

inländische RAe eine Kanzlei einrichten. Denn die Unterhal-
tung einer Zweigstelle durch sie ist eine Form der Niederlas-
sung im Inland, für die, je nach dem gewählten berufsrecht-
lichen Rahmen, entweder nach § 4 Abs. 1 EuRAG i.V.m. § 14
BRAO oder nach §§ 12, 13 EuRAG i.V.m. § 27 BRAO eine
Kanzleipflicht besteht (Eichele in Gaier/Wolf/Göcken, a.a.O.,
§ 4 EuRAG Rdnr. 5; Lörcher in Henssler/Prütting, a.a.O., § 4
EuRAG Rdnr. 7 a.E.). Diese Regelungen stehen mit EU-Recht in
Einklang (vgl. Art. 4 Abs. 2 der Richtlinie 77/249/EWG des
Rates v. 22.3.1977 zur Erleichterung der tatsächlichen Aus-
übung des freien Dienstleistungsverkehrs der RAe [ABI. Nr. L
78, 17] und Art. 6 und 7 der Richtlinie 98/5/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates v. 16.2.1998 zur Erleichterung
der ständigen Ausübung des RA-Berufs in einem anderen Mit-
gliedstaat als dem, in dem die Qualifikation erworben wurde
[ABI. Nr. L 77, 36]).

[36] b) Auch sonst ist kein Grund gegeben, der die Aufhebung
des Beschl. v. 15.6.2009 durch den Bekl. rechtfertigen könnte.

[37] Ein Satzungsbeschluss der Satzungsversammlung der Kl.
darf nach § 191e Halbs. 2 BRAO nur aufgehoben werden,
wenn er gegen höherrangiges Recht verstößt (Feuerich//Wey-
land, a.a.O., § 191e Rdnr. 2; Dahns in Gaier/Wolf/Göcken,
a.a.O., § 191e BRAO Rdnr. 5; Hartung in Henssler/Prütting,
a.a.O., § 191e Rdnr. 3, 5; Funk, a.a.O., 223). Diese Maßnahme
darf als Teil der Staatsaufsicht, die das Bundesministerium nach
§ 176 Abs. 2 Satz 1 BRAO über die BRAK führt, nach § 176
Abs. 2 Satz 2 BRAO nur bei Verstößen gegen Gesetz oder Sat-
zung erfolgen (Funk, a.a.O., 223).

[38] Ein solcher Verstoß ist nicht gegeben und wird von dem
Bekl. auch nicht geltend gemacht.

Zweigstelle = weitere
Kanzlei

Eignung als
„Anlaufstelle“

Keine Inländer-
diskriminierung
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Zulassung – Widerruf wegen Ernennung zum Beamten auf
Lebenszeit

BRAO § 14 Abs. 2 Nr. 5

*Die Ernennung eines Beamten ist auch dann wirksam, wenn in
der ausgehändigten Ernennungsurkunde rechtswidrig Teilzeitbe-
schäftigung angeordnet worden ist.

BGH, Beschl. v. 20.8.2010 – AnwZ (B) 77/09

Volltext unter www.brak-mitteilungen.de

Zulassung – Versagung wegen Unwürdigkeit

BRAO § 7 Nr. 5

*1. Bei Straftaten im Kernbereich der beruflichen Tätigkeit des RA
ist ein zeitlicher Abstand zwischen der die Unwürdigkeit begrün-
denden Straftat des Bewerbers und dessen Wiederzulassung zur
Rechtsanwaltschaft von i.d.R. 15 bis 20 Jahren erforderlich.

*2. Dabei darf auch die bloße straffreie Führung nach einer Verur-
teilung nicht entscheidend zugunsten des Bewerbers berücksich-
tigt werden, wenn er noch unter dem Druck einer zur Bewährung
ausgesetzten Freiheitsstrafe stand.

*3. Vielmehr muss das beanstandungsfreie Verhalten geraume
Zeit nach Erlass der Freiheitsstrafe wegen Ablaufs der Bewäh-
rungsfrist fortgesetzt worden sein.

BGH, Beschl. v. 12.7.2010 – AnwZ (B) 116/09

Volltext unter www.brak-mitteilungen.de

Fachanwalt – Berufung kein eigener Fall

FAO § 5 Satz 1 a.F., § 5 Satz 1 lit. m), § 14f a.F.
*1. Die Vertretung in einer höheren Instanz stellt gegenüber
einem nachgewiesenen Ausgangsfall keinen neuen Fall i.S.v. § 5
Satz 1 FAO a.F. (jetzt: § 5 Abs. 1 FAO) dar.

*2. Dass ein Fall in eine höhere Instanz gelangt, führt auch nicht
zwingend zu einer höheren Gewichtung dieses Falles. Bezugs-
punkt für die Gewichtung gem. § 5 Satz 3 FAO a.F. (jetzt: § 5
Abs. 4 FAO) sind die Bedeutung, der Umfang und die Schwierig-
keit des jeweiligen Falles in allen seinen Besonderheiten. Eine
schematische Auf- oder Abwertung des Falles je nach Verfahrens-
stand kommt deshalb nicht in Betracht. Das gilt auch für die Fall-
bearbeitung in einem Berufungs- oder sonstigen Rechtsmittelver-
fahren, die nicht schon für sich genommen eine Gewähr dafür
bietet, dass der RA hierbei in dem betreffenden Fachgebiet beson-
dere praktische Erfahrungen erwirbt, die über diejenigen eines
„durchschnittlichen“ Falles hinausgehen.

BGH, Beschl. v. 12.7.2010 – AnwZ (B) 85/09

Aus den Gründen:

[1] I. Der Ast. ist seit 1982 zur Rechtsanwaltschaft zugelassen.
Er beantragte am 29.12.2006, ihm zu gestatten, die Bezeich-
nung „Fachanwalt für Erbrecht“ zu führen. Die Agin. lehnte
den Antrag mit Bescheid v. 9.7.2008 ab. Der AGH hat den
Antrag auf gerichtliche Entscheidung zurückgewiesen. Dage-
gen wendet sich der Ast. mit seiner vom AGH zugelassenen
sofortigen Beschwerde.

[2] II. Das vom AGH zugelassene Rechtsmittel ist zulässig
(§ 215 Abs. 3 BRAO, § 223 Abs. 3 und 4, § 42 Abs. 4 BRAO
a.F.), hat in der Sache aber keinen Erfolg. Der Ast. erfüllt nicht
die Voraussetzungen für die Verleihung der Fachanwaltsbe-
zeichnung für das Erbrecht (§§ 1, 2 Abs. 1 FAO). Er hat nicht
gem. § 2 Abs. 2, § 5 Satz 1 lit. m), § 14f FAO a.F. nachgewie-

sen, im Fachgebiet innerhalb der letzten drei Jahre vor Antrag-
stellung mindestens zehn rechtsförmliche Verfahren außerhalb
der freiwilligen Gerichtsbarkeit bearbeitet zu haben. Von der
Fallliste, welche der Ast. eingereicht hat, können nur, wie der
AGH zutreffend erkannt hat, sechs Fälle anerkannt werden, die
mit insgesamt 8 Punkten zu bewerten sind:

Fall 1 1 Punkt

Fall 2 1 Punkt

Fall 3 einverständlich gestrichen

Fall 4 nicht anerkannt, da zweite Instanz zu Fall 2

Fall 5 2 Punkte

Fall 6 nicht anerkannt, da zweite Instanz zu Fall 5

Fall 7 nicht anerkannt, da außerhalb des 3-Jahres-Zeitraums

Fall 8 2 Punkte

Fall 9 1 Punkt

Fall 10 1 Punkt

Fall 11 nicht anerkannt, da FGG-Verfahren.

[3] 1. Die Fälle 4 und 6 können
nicht als eigene Fälle anerkannt
werden, weil die Vertretung in

einer höheren Instanz keinen gegenüber dem Ausgangsfall
neuen „Fall“ i.S.v. § 5 Satz 1 FAO a.F. (jetzt: § 5 Abs. 1 FAO)
darstellt. Ein Fall i.S.v. § 5 Satz 1 FAO a.F. ist jede juristische
Aufarbeitung eines einheitlichen Lebenssachverhalts, der sich
von anderen Lebenssachverhalten dadurch unterscheidet, dass
die zu beurteilenden Tatsachen und die Beteiligten verschieden
sind (BGH, Beschl. v. 6.3.2006 – AnwZ [B] 36/05, BGHZ 166,
292 Rdnr. 12; BGH, Beschl. v. 20.4.2009 – AnwZ [B] 48/08,
BRAK-Mitt. 2009, 177 Rdnr. 7). Auf den Bearbeitungsumfang
kommt es insoweit nicht an. Sachen, die ein Anwalt sowohl
außergerichtlich als auch gerichtlich bearbeitet, zählen folge-
richtig nur einfach, auch wenn sich das Mandat auf mehrere
gerichtliche Instanzen erstreckt (BGH, Beschl, v. 21.6.1999 –
AnwZ [B] 81/98, BRAK-Mitt. 1999, 230, 231; ebenso Feuerich/
Weyland, BRAO, 7. Aufl., § 5 Rdnr. 4; Quaas in Gaier/Wolf/
Göcken, Anwaltliches Berufsrecht, § 5 FAO Rdnr. 8; aA. Henss-
ler/Prütting/Offermann-Burckart, BRAO, 3. Aufl., § 5 FAO
Rdnr. 33). Etwa erforderliche Korrekturen werden durch § 5
Satz 3 FAO a.F. (jetzt: § 5 Abs. 4 FAO) ermöglicht, wonach
Bedeutung, Umfang und Schwierigkeit einzelner Fälle zu einer
höheren (oder niedrigeren) Gewichtung führen können. Einer
erweiternden Auslegung des Fallbegriffs in § 5 Satz 1 FAO a.F.
bedarf es deshalb nicht.

[4] 2. Die Fälle 2, 5 und 9 können auch nicht höher gewichtet
werden als in der angefochtenen Entscheidung geschehen
(danach die Fälle 2 und 9 mit je einem Punkt und Fall 5 mit 2
Punkten). Gründe, die eine höhere Gewichtung rechtfertigen
könnten, hat der Ast. nicht vorgetragen.

[5] a) Entgegen seiner Ansicht
folgt allein daraus, dass ein Fall
in eine höhere Instanz gelangt,
nicht zwingend eine höhere
Gewichtung des Falles. Bezugs-
punkt für die Gewichtung sind die Bedeutung, der Umfang und
die Schwierigkeit des jeweiligen Falles mit allen seinen Beson-
derheiten. Eine schematische Auf- oder Abwertung des Falles je
nach Verfahrensstand kommt deshalb nicht in Betracht. Das gilt
auch für die Fallbearbeitung in einem Berufungs- oder sonsti-
gen Rechtsmittelverfahren, die nicht schon für sich genommen
eine Gewähr dafür bietet, dass der RA hierbei in dem betreffen-

Kein neuer Fall

Höhergewichtung ist
möglich, aber nicht

zwingend
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den Fachgebiet besondere praktische Erfahrungen (§§ 2 Abs. 2,
5 Satz 1 FAO) erwirbt, die über diejenigen eines „durchschnitt-
lichen“ Falles hinausgehen. So kann eine Berufung zunächst
fristwahrend eingelegt und dann zurückgenommen werden.
Der Anwalt kann auch mit der Vertretung gegenüber einer vom
Gegner nur fristwahrend eingelegten Berufung beauftragt wor-
den sein. Wird bei unstreitigem Sachverhalt um Fragen des
materiellen Rechts gestritten, besteht, wenn die Sache in zwei-
ter Instanz nicht gleichsam rechtlich auf „neue Beine“ gestellt
wird, ebenfalls kein Anlass für eine Höhergewichtung. Im Übri-
gen kann nicht allgemein davon ausgegangen werden, dass das
Rechtsmittelverfahren überhaupt noch einen ausreichenden
Bezug zu dem betreffenden Fachgebiet aufweist. Daran kann
es etwa fehlen, wenn infolge einer Beschränkung des Streit-
stoffs Fragen aus dem betreffenden Fachgebiet nicht mehr
erheblich sind (vgl. BGH, Beschl. v. 20.4.2009 – AnwZ [B] 48/
08, BRAK-Mitt. 2009, 177 Rdnr. 8 f.).

[6] Hiervon ausgehend hat der Ast. nicht hinreichend darge-
legt, dass die Fälle 2 und 9 durch ihre Verhandlung in zwei
Instanzen eine höhere Gewichtung verdienen. Dass die Ver-
handlung in der zweiten Instanz sich etwa auf andere erbrecht-
liche Fragen konzentriert hätte als die, auf denen in erster
Instanz der Schwerpunkt gelegen hat, macht er ebenso wenig
geltend wie andere, etwa prozessuale Umstände, die mit Blick
auf sein Tätigwerden auch in der zweiten Instanz die Sache
besonders schwierig oder umfangreich erscheinen lassen könn-
ten. Daher verbleibt es bei der vom AGH vorgenommenen
Gewichtung, der sich der Senat anschließt.

[7] Gleiches gilt für den Fall 5, den der AGH auch unter
Berücksichtigung des in der zweiten Instanz getriebenen Auf-
wands mit dem Faktor 2 zutreffend gewichtet hat.

[8] b) Fall 9 ist auch nicht deshalb höher zu gewichten, weil
der ihm zugrunde liegende Anspruch eines Erben gegen einen
Testamentsvollstrecker im Wege der Stufenklage geltend
gemacht und auf der ersten und der dritten Stufe (Auskunft,
Zahlung) in zwei Instanzen behandelt worden ist. Dies ist bei
einem erbrechtlichen Mandat nicht ungewöhnlich. Dass der
Fall besonders schwierig oder besonders umfangreich war, hat
der Ast. nicht dargelegt.

[9] 3. Fall 7 kann nicht anerkannt werden, weil er im maßgebli-
chen Zeitraum von drei Jahren vor der Antragstellung am
29.12.2006 nicht in relevanter Weise bearbeitet worden ist.

[10] a) Nach gefestigter Senats-Rspr. wird der Zeitraum von drei
Jahren vor Antragstellung (§ 5 Satz 1 FAO) dann gewahrt, wenn
die Sache in diesem Zeitraum inhaltlich bearbeitet worden ist.
Das Erfordernis der Bearbeitung innerhalb des Drei-Jahres-Zeit-
raums soll sicherstellen, dass der Durchschnitt der Mandate auf
dem Fachgebiet des RA die Zahl der Aufträge deutlich über-
steigt, die von nicht spezialisierten Berufskollegen im betreffen-
den Zeitraum auf dem Gebiet bearbeitet werden.

Wegen der Formalisierung des
Nachweises kommt es nicht
darauf an, ob die wesentliche
Fallbearbeitung innerhalb des
Drei-Jahres-Zeitraums liegt. Auf

der anderen Seite reicht aber nicht jede beliebige Tätigkeit aus,
die sich in jedem Fall stellen kann. Praktische Erfahrung auf
dem Gebiet des Erbrechts vermittelt nur eine solche Tätigkeit,
die das in § 14f FAO näher umschriebene Fachgebiet Erbrecht
betrifft. Im maßgeblichen Zeitraum muss daher eine Frage aus
diesem Fachgebiet behandelt worden sein (vgl. BGH, Beschl. v.
6.3.2006 – AnwZ [B] 36/05, BGHZ 166, 292 Rdnr. 22; BGH,
Beschl, v. 20.4.2009 – AnwZ [B] 48/08, BRAK-Mitt. 2009, 177
Rdnr. 8).

[11] b) Fall 7 ist am 24.4.2003 – mehr als drei Jahre vor Antrag-
stellung – durch Vergleich beendet worden. Dass in der Folge-
zeit noch Fragen mit Bezug zum Erbrecht (§ 14f FAO) zu
behandeln waren, hat der Ast. nicht dargelegt. Im Verfahren
vor dem AGH stand dies außer Streit. Das Beschwerdevorbrin-
gen des Ast., das sich in allgemeinen Wendungen erschöpft,
ohne darzulegen, welche „spezifischen erbrechtlichen Frage-
stellungen“ im Zusammenhang mit der Abwehr von Zwangs-
vollstreckungsmaßnahmen zu behandeln waren, rechtfertigt
keine abweichende Beurteilung. Rechtsfragen, die sich im
Zusammenhang mit der vergleichsweisen Beendigung eines
Rechtsstreits oder mit der Zwangsvollstreckung aus einem Ver-
gleich stellen, betreffen nicht das Fachgebiet des § 14f FAO.

[12] 4. Das erbrechtliche Mandat, welches der Ast. am
30.1.2007 übernommen und mit Schriftsatz v. 12.5.2009 in das
Verfahren vor dem AGH eingeführt hat, muss unberücksichtigt
bleiben, weil es nicht in dem gem. § 5 Satz 1 FAO a.F. maßgeb-
lichen Zeitraum von drei Jahren vor Antragstellung bearbeitet
worden ist. Einen neuen Antrag – der zu einer Überprüfung
sämtlicher Voraussetzungen gem. §§ 4, 5 FAO führen müsste –
hat der Ast. nicht gestellt. Er hat vielmehr weiterhin die
Bescheidung seines Antrags v. 29.12.2006 verlangt.

Zu den Voraussetzungen für die Verhängung eines vorläufi-
gen Berufs- oder Vertretungsverbots

BRAO § 114a, § 150, § 156

*1. Einen „vorläufigen Ausschluss aus der Rechtsanwaltschaft“
sieht das Gesetz als Präventivmaßnahme vor Rechtskraft des
Hauptverfahrens nicht vor.

*2. Voraussetzung für die Verhängung eines vorläufigen Berufs-
oder Vertretungsverbots gem. § 150 Abs. 1 BRAO ist das Vorlie-
gen dringender Gründe für die Annahme, dass gegen den Betrof-
fenen auf Ausschließung aus der Rechtsanwaltschaft erkannt wer-
den wird. Dabei muss die vorläufige Tatbewertung den „dringen-
den Tatverdacht“ für eine schwerwiegende Pflichtverletzung
ergeben und die Annahme rechtfertigen, das Hauptverfahren
werde mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer entsprechenden
endgültigen Maßnahme nach § 114 Abs. 1 Nr. 5 BRAO führen.

*3. Die verfassungskonforme Auslegung von § 150 Abs. 1 BRAO
gebietet es, die Verhängung eines vorläufigen Berufsverbots von
einem zusätzlichen Sicherungsgrund abhängig zu machen. Für die
Begründung eines präventiven Berufsverbots ist positiv die Fest-
stellung einer Gefährdung erforderlich, die ein Zuwarten bis zur
Rechtskraft des Hauptverfahrens ausschließt. Die Feststellung
einer Gefährdung bedeutet als Gefahrenprognose, dass die Wahr-
scheinlichkeit für eine konkrete Gefährdung durch die Gemein-
schaftsgüter höher ist als die Erwartung, die weitere Tätigkeit des
RA werde keine konkreten Gefahren für wichtige Gemeinschafts-
güter hervorrufen.

AGH Schleswig-Holstein, Beschl. v. 6.7.2010 – 1 AGH 3/10

Volltext unter www.brak-mitteilungen.de

Rechtsweg bei Vorgehen gegen einzelne während eines
Beschwerdeverfahrens getroffene (Ermittlungs-)Maßnah-
men der Kammer

BRAO § 112a, § 113 Abs. 1, § 116

*1. In der BRAO fehlen nach wie vor ausdrückliche Vorschriften,
die regeln, ob und ggf. wie sich der von einem aufsichtsrechtli-
chen Verfahren betroffene RA gegen einzelne während des Ver-

Wesentliche Fallbear-
beitung innerhalb des

Drei-Jahres-Zeitraums?
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fahrens getroffene (Ermittlungs-)Maßnahmen der RAK wehren
kann.

*2. In nicht beendeten Aufsichtsverfahren kommen die Regelun-
gen des anwaltsgerichtlichen Verfahrens gem. §§ 116 ff. BRAO
und – trotz der Zuständigkeit des AGH bei belehrenden Hinwei-
sen – nicht die des gerichtlichen Verfahrens in verwaltungsrechtli-
chen Anwaltssachen gem. §§ 112a ff. BRAO zur Anwendung.

*3. Für die Zuständigkeit des AnwG spricht, dass nach dem Wort-
laut des § 112a BRAO von den Verfahren in verwaltungsrechtli-
chen Anwaltssachen Streitigkeiten anwaltsgerichtlicher Art aus-
drücklich ausgeschlossen sind. Ferner ist der Sachzusammenhang
zwischen einem Aufsichtsverfahren und einer Streitigkeit anwalts-
gerichtlicher Art offensichtlich. Es sind mögliche Verstöße des RA
gegen Berufspflichten zu beurteilen, die ggf. mit anwaltsgerichtli-
chen Maßnahmen geahndet werden oder auch zu einem beleh-
renden Hinweis führen können. Schließlich macht ein Vergleich
der gem. § 116 BRAO ergänzend in Bezug zu nehmenden StPO
ebenfalls die Sachnähe zu einem anwaltsgerichtlichen Verfahren
deutlich.

AGH Hamburg, Beschl. v. 8.6.2010 – I ZU 12/09 (n.r.)

Aus den Gründen:

I. Der Ast. wendet sich gegen eine Maßnahme, die der Vor-
stand der Agin. im Rahmen eines gegen den Ast. gerichteten
aufsichtsrechtlichen (Beschwerde-)Verfahrens getroffen hat. Bei
der angegriffenen Maßnahme handelt es sich um die Übersen-
dung seiner Stellungnahme an die Bfin., einer ehemaligen Aus-
zubildenden des Ast.

Die Bfin. hat mit Schr. v. 18.8.2009 an die Agin. dem Ast. vor-
geworfen, mit nicht ausbildungsrelevanten Tätigkeiten beschäf-
tigt und unzureichend vergütet worden zu sein. Zu diesem Vor-
wurf nahm der Ast. – von der Agin. aufgefordert – mit Schr. v.
21.9.2009 Stellung. Er wies die Vorwürfe zurück und rügte die
Unzuständigkeit der Agin. zur Klärung zivil- und arbeitsrechtli-
cher Ansprüche. Die Stellungnahme des Ast. hat die Agin. der
Bfin. mit der Bitte um Stellungnahme zugesandt.

Mit Schr. v. 15.10.2009 wies der Ast. die Agin. darauf hin, dass
der Bfin. keinerlei Rechte in dem Beschwerdeverfahren zukom-
men und die Übersendung seiner Stellungnahme an sie gegen
das Amtsgeheimnis und gegen datenschutzrechtliche Vorschrif-
ten verstieße. Er forderte die Agin. auf, weitere Bestandteile der
Personal- und Beschwerdeakte unbeteiligten Dritten, insbeson-
dere auch der Bfin., nicht zugänglich zu machen und kündigte
an, ggf. gerichtliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Dement-
sprechend hat der Ast. den Antrag auf einstweiligen Rechts-
schutz in dem vorliegenden Verfahren gestellt.

Nach seiner Auffassung liege eine verwaltungsrechtliche
Anwaltssache i.S.d. § 112 Abs. 1 BRAO vor mit der Folge, dass
der AGH für die Entscheidung sachlich zuständig sei. Er wende
sich nämlich gegen die Erteilung von Auskünften bzw. die
Übersendung von Vorgängen aus seiner Personalakte und einer
Beschwerdeakte an außerhalb der RAK stehende Dritte, die
nicht Berufsträger seien und kein Einsichtsrecht in die Personal-
akte oder die Beschwerdeakte haben. Die Übersendung seiner
Stellungnahme an die Bfin. anlässlich des berufsrechtlichen
Verfahrens gegen ihn erfolge in unmittelbarem Zusammenhang
mit seiner beruflichen Tätigkeit und den darauf bezogenen Auf-
sichtsaufgaben der Agin., damit sei eine öffentlich-rechtliche
Streitigkeit anzunehmen. Anderweitige Zuständigkeitsregelun-
gen liegen nicht vor. Insbesondere sei eine Zuständigkeit
anwaltsgerichtlicher Art nicht gegeben, da er sich nicht gegen
eine berufsrechtliche Rüge wende.

Den ihm zur Seite stehenden Anordnungsanspruch leitet der
Ast. aus seinem Recht auf informationelle Selbstbestimmung

gem. Art. 2 Abs. 1 GG, Art. 1 Abs. 1 GG i.V.m. dem Hamburgi-
schen Datenschutzgesetz her, zugleich liege in der Bekanntma-
chung personenbezogener Daten in einer berufsrechtlichen
Angelegenheit auch eine Verletzung seines Grundrechtes aus
Art. 12 Abs. 1 GG. Im Übrigen habe die Agin. ihre Verschwie-
genheitsverpflichtung nach § 76 BRAO verletzt.

Der Ast. hat Klage zur Hauptsache bisher nicht erhoben.

Er beantragt, die Agin. im Wege der einstweiligen Anordnung –
wegen Eilbedürftigkeit durch den Vorsitzenden und ohne
mündliche Verhandlung – zu verpflichten, es vorläufig – bis zu
einer Entscheidung in der Hauptsache – zu unterlassen, weitere
Bestandteile der Personalakte des Ast. sowie Bestandteile aus
der zu dem AZ: …/2009 bei der Agin. geführten Beschwerde-
akte unbeteiligten Dritten, insbesondere auch der Angabeer-
statterin zum AZ: BA …/2009, Frau M., zugänglich zu machen,
es sei denn, es besteht ein gesetzlicher Auskunftsanspruch des
Dritten.

Hilfsweise beantragt er im Hinblick auf § 17a Abs. 2 GVG, den
Rechtsstreit an das AnwG Hamburg bzw. das nach Ansicht des
Gerichtes zuständige Gericht zu verweisen.

Die Agin. beantragt, den Antrag kostenpflichtig abzuweisen.

Mit Schriftsatz v. 16.11.2009 hat die Agin. zugesichert, dass bis
zur Entscheidung des Senates über den Antrag persönliche
Daten des Ast. nicht an Dritte weitergegeben werden.

Die Agin. trägt vor, im Rahmen der Berufsaufsicht für
Beschwerden wegen möglicher Berufsverletzung des Ast. gem.
§ 73 Abs. 2 Nr. 4, § 74 BRAO tätig geworden zu sein. Es han-
dele sich um die Überprüfung eines möglichen Verstoßes des
Ast. gegen die §§ 26, 28 BORA. Die im Rahmen der Anhörung
von dem Ast. abgegebene Stellungnahme v. 21.9.2009 sei der
Bfin. weitergeleitet worden, um eine weitere Sachverhaltsauf-
klärung durch eine Stellungnahme ihrerseits zu ermöglichen.

Nach Ansicht der Agin. gebe es keine Rechtsmittel gegen
Ermittlungsmaßnahmen, die im Rahmen des Beschwerdever-
fahrens vorgenommen würden. Eine derartige Regelung sehe
die BRAO nicht vor. Auch stehe dem Ast. die Möglichkeit, eine
einstweilige Anordnung nach § 123 VwGO zu beantragen,
nicht zur Verfügung, da weder einfaches Verwaltungshandeln
noch ein Verwaltungsakt vorliege.

Das Beschwerdeverfahren folge den Strukturen eines Diszipli-
narverfahrens, sei also vergleichbar mit einem Straf- oder Ord-
nungswidrigkeitenverfahren. Daher käme allenfalls ein Rechts-
mittel nach der StPO in Betracht.

Auch sei der AGH nicht zuständig. Gericht in der Hauptsache
im Rügeverfahren sei das AnwG. Dieses müsse über die Recht-
mäßigkeit von Ermittlungsmaßnahmen der Kammer entschei-
den, falls es ein entsprechendes Rechtsmittel überhaupt gebe.

Gem. § 123 Abs. 2 VwGO sei für ein einstweiliges Anord-
nungsverfahren das Gericht der Hauptsache zuständig. Dieses
ist im Rügeverfahren gem. § 113 Abs. 1 BRAO das AnwG.

Die Anwaltsgerichtsbarkeit sei als Gerichtsbarkeit für ein
besonderes Sachgebiet i.S.d. Art. 101 Abs. 2 GG anzusehen;
bei dem Rügeverfahren/Beschwerdeverfahren handele es sich
um ein Disziplinarverfahren, das nicht in den Bereich des Ver-
waltungsrechtes falle.

Nach Auffassung der Agin. war die angegriffene Maßnahme
auch rechtmäßig. Die Agin. sei nämlich verpflichtet, mögliche
Berufspflichtverletzungen von Amts wegen aufzuklären, dabei
stehe es ihr auch frei, eine Stellungnahme eines ihrer Mitglie-
der in einer Beschwerdesache an den Bf. weiterzugeben, um
dadurch den Sachverhalt weiter aufzuklären. Ein Verstoß gegen
Vorschriften des Datenschutzes sei darin nicht zu sehen.
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Hinsichtlich des weiteren Vortrages der Parteien wird ergän-
zend auf die Schriftsätze der Parteien verwiesen.

II. Der Hauptantrag ist unzulässig. Der angerufene AGH ist
nicht zuständig, da es sich vorliegend nicht um eine verwal-
tungsrechtliche Anwaltssache handelt, über die der AGH nach
den Vorschriften der §§ 112a ff. BRAO zu entscheiden hätte.

1. Die Agin. ist in einem aufsichtsrechtlichen Verfahren gem.
§ 73 Abs. 2 Nr. 4 BRAO tätig geworden.

Das Verfahren betrifft mithin
eine Streitigkeit anwaltsgerichtli-
cher Art, so dass die Vorschriften
über das gerichtliche Verfahren

in verwaltungsrechtlichen Anwaltssachen (§ 112a ff. BRAO)
nicht zur Anwendung kommen, der AGH mithin nicht zustän-
dig ist.

Hieran ändert auch die Auffassung des Ast., nach der es sich
vorliegend nicht um ein Beschwerde- oder ein Rügeverfahren
handele, sondern vielmehr Gegenstand des anhängigen Ver-
fahrens die unberechtigte Übersendung aus der Personalakte
des Ast. an einen nicht berechtigten Dritten sei, nichts. Der Ast.
verkennt die Sachnähe der von ihm angegriffenen Maßnahme
zu dem aufsichtsrechtlichen Verfahren.

Maßgeblich ist, dass die Agin.
aufgrund einer Beschwerde im
Rahmen ihrer Berufsaufsicht
wegen möglicher Verstöße des
Ast. gegen die §§ 26, 28 BORA
gem. § 73 Abs. 2 Nr. 4 BRAO tätig geworden ist. Ob eine
Zuständigkeit des AGH bei einem allgemeinen öffentlich-recht-
lichen Unterlassungsanspruch – ohne Bezug zu einem auf-
sichtsrechtlichen Verfahren – anzunehmen sei, kann dahinste-
hen.

2. Allerdings fehlen ausdrückli-
che Vorschriften der BRAO, die
regeln, ob und ggf. wie sich der

von einem aufsichtsrechtlichen Verfahren betroffene RA gegen
einzelne während des Verfahrens getroffene (Ermittlungs-)Maß-
nahmen der Kammer wehren kann.

Ausdrücklich geregelt ist lediglich das Verfahren nach Erteilung
einer Rüge, dann besteht die Möglichkeit des Einspruchs gem.
§ 74 Abs. 5 BRAO und ggf. gem. § 74a die Möglichkeit des
Antrages auf anwaltsgerichtliche Entscheidung.

Endet ein derartiges aufsichtsrechtliches Verfahren nicht mit
einer Rüge, sondern mit einem belehrenden Hinweis, hätte der
RA dagegen nach altem Recht gem. § 223 BRAO a.F. einen
Antrag auf gerichtliche Entscheidung an den AGH stellen kön-
nen (vgl. zum Rechtsschutz gem. § 233a BRAO a.F. bei einem
belehrenden Hinweis AGH Nordrhein-Westfalen, Beschl. v.
2.11.2007 – 2 ZU 7/07 in BRAK-Mitt. 2/2008, 76 ff.; BGH,
Beschl. v. 30.11.2009 – AnwaltsZ [B] 11/08, AnwBl 6/2010,
439 ff.).

Die Vorschrift des § 223 BRAO a.F. galt nur subsidiär. Da die
BRAO ein Rechtsmittel gegen einen belehrenden Hinweis nicht
vorgesehen hat, kam die Vorschrift des § 223 BRAO a.F. in der
Vergangenheit in derartigen Fällen als „Lückenfüller“ zur
Anwendung (vgl. zur alten Rechtslage Feuerich/Braun, BRAO,
5. Aufl., Rdnr. 6 zu § 223). Dabei war es unerheblich, ob es
sich bei den „Verwaltungsakten“ i.S.v. § 223 BRAO a.F. um
Verwaltungsakte i.S.d. Verwaltungsrechtes handelte, da das
Anfechtungsrecht nach § 223 BRAO a.F. auch gegenüber sol-
chen hoheitlichen Maßnahmen gegeben war, die geeignet
waren, Grundrechte des Betroffenen einzuschränken, und die

die Voraussetzungen für die Einlegung von Verfassungsbe-
schwerden erfüllten oder in die allgemeinen Rechte des Betrof-
fenen eingriffen oder diese einschränkten (vgl. Feuerich/Braun,
a.a.O., Rdnr. 6 zu § 223).

An dieser Rechtslage hat die Reform der BRAO nichts geändert.
Die bisherigen Verfahren in Zulassungssachen gem. §§ 37-42
BRAO a.F., bei Beschlüssen und Wahlen gem. §§ 90, 91, 191
BRAO a.F. sowie der ergänzende Rechtsschutz gegen Verwal-
tungsakte gem. § 223 BRAO a.F. sind mit der Novellierung auf-
gehoben, an ihre Stelle sind die neuen Verfahrensbestimmun-
gen der §§ 112a-f BRAO getreten (vgl. Quaas, Dahns, BRAO-
Reform, die nächste – Modernisierung von Verfahren im
anwaltlichen Berufsrecht, NJW 2009, 2705 ff., 2706). Die Vor-
schriften über das anwaltsgerichtliche (Disziplinar-)Verfahren,
also die §§ 116-161a BRAO sind von der Neuregelung nicht
erfasst (vgl. Johnigk, Die Neuregelung in verwaltungsrechtli-
chen Anwaltssachen, in BRAK-Mitt. 5/2009, 214 ff., 215).

Nach altem Recht fehlten die Rechtsschutzregelungen gegen
Maßnahmen, die vor der Beendigung des Aufsichtsverfahrens
ergangen sind.

Hieran hat die Reform der
BRAO nichts geändert.

In den – wie vorliegend – nicht
beendeten Verfahren kommen

die Regelungen des anwaltsgerichtlichen Verfahrens gem. den
§§ 116 ff. BRAO und – trotz der Zuständigkeit des AGH bei
belehrenden Hinweisen – nicht die des gerichtlichen Verfah-
rens in verwaltungsrechtlichen Anwaltssachen gem. §§ 112a ff.
BRAO zur Anwendung.

Ziel der BRAO-Novelle war die Ablösung des Verfahrensrechts
der Freiwilligen Gerichtsbarkeit durch die VwGO sowie die
Anwendbarkeit des VwVfG bei Entscheidungen in Verwal-
tungsangelegenheiten. Ausdrücklich unberührt von dieser
Umstellung bleibt der Rechtsweg in Anwaltssachen (Gesetzent-
wurf des Deutschen Bundestages, Drucks. 16/11385 v.
17.12.2008, B S. 2, sowie Beschlussempfehlung und Bericht
des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages, Drucks.
16/12717 v. 22.4.2009, A S. 1).

Mit der BRAO-Novelle ist eine Veränderung der Abgrenzung
zwischen den Verfahren in verwaltungsrechtlichen Anwaltssa-
chen und den in anwaltsgerichtlichen Verfahren gegenüber der
bisherigen Rechtslage nicht herbeigeführt worden, so dass für
eine Streitigkeit wie der Vorliegenden das AnwG zuständig
bleibt.

Hierfür sprechen die folgenden
Erwägungen:

– Nach dem Wortlaut des § 112a BRAO sind von den Verfah-
ren in verwaltungsrechtlichen Anwaltssachen Streitigkeiten
anwaltsgerichtlicher Art ausdrücklich ausgeschlossen.

– Der Sachzusammenhang zwischen einem Aufsichtsverfahren
wie dem vorliegenden und einer Streitigkeit anwaltsgerichtli-
cher Art ist offensichtlich. Es sind – mögliche – Verstöße des RA
gegen Berufspflichten zu beurteilen, die ggf. mit anwaltsge-
richtlichen Maßnahmen geahndet werden oder auch zu einem
belehrenden Hinweis führen können.

– Auch macht ein Vergleich der gem. § 116 BRAO ergänzend
in Bezug zu nehmenden StPO ebenfalls die Sachnähe zu
einem anwaltsgerichtlichen Verfahren deutlich.

– Gem. § 81b StPO (erkennungsdienstliche Behandlung) sind
erkennungsdienstliche Maßnahmen für die Zwecke der Durch-
führung des Strafverfahrens oder für die Zwecke des Erken-
nungsdienstes möglich.

Streitigkeit anwalts-
gerichtlicher Art

Sachnähe zu dem
aufsichtsrechtlichen

Verfahren

Keine Norm in BRAO

Keine Änderung durch
Reform

AnwG ist zuständig
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– Soweit die Maßnahmen im Strafverfahren durch Anordnung
eines Gerichts getroffen werden, sind diese mit der Beschwerde
gem. § 304 Abs. 1 StPO anfechtbar, gegen Maßnahmen der
Staatsanwaltschaft und der Polizei kann entsprechend § 98
Abs. 2 StPO das Gericht angerufen werden (vgl. Meyer-Goß-
ner, StPO, Rdnr. 21 zu § 81c).

– Soweit die Anordnung von Maßnahmen für erkennungs-
dienstliche Zwecke erfolgt, ist der Verwaltungsachsweg gege-
ben. Gleiches gilt für die Ablehnung des Antrages auf Vernich-
tung von Unterlagen. Bei beiden Maßnahmen handelt es sich
um Verwaltungsakte, die nicht im Rahmen eines Strafverfah-
rens ergangen sind, sondern für Zwecke des Erkennungsdiens-
tes durchgeführt werden. Demgemäß sind die Verwaltungsge-
richte für eine Überprüfung zuständig (vgl. Meyer-Goßner,
a.a.O., Rdnrn. 22 und 23 zu § 81c).

Bei noch nicht beendetem Aufsichtsverfahren wäre nach allem
die Anwendung des eine Zuständigkeit des AGH begründen-
den 4. Abschnittes des 5. Teiles der BRAO, §§ 112a ff., nicht
sachgerecht. In einem Verfahren wie dem vorliegenden kom-
men daher die für das anwaltsgerichtliche Verfahren geltenden
Vorschriften der §§ 116 ff. BRAO zur Anwendung mit der
Folge, dass der Rechtsweg zu dem AnwG gegeben ist.

Die im Rahmen des Zwangsgeldverfahrens gem. § 57 Abs. 3
Satz 1 2RAO geregelte Zuständigkeit des AGH kann zur
Begründung der Zuständigkeit des AGH auch für ein Verfahren
wie dem vorliegenden nicht herangezogen werden. Zu Recht
weist die Agin. auf den Ausnahmecharakter dieser Vorschrift
hin und weiter darauf, dass die sanktionierte Pflicht zur Aus-

kunftserteilung sich sowohl auf ein Auskunftsverlangen der
Kammer im Verwaltungsverfahren als auch im Beschwerdever-
fahren bezieht. Insoweit liegt eine gesetzliche Ausnahmerege-
lung zu der ansonsten strengen Unterscheidung zwischen
Beschwerde- und Verwaltungsverfahren vor.

III. Auf den Hilfsantrag des Ast. war das Verfahren an das
AnwG zu verweisen.

Die Rechtswegverweisung richtet sich nach § 17a Abs. 2 GVG,
der auch in Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes Anwen-
dung findet (statt vieler Hess. VGH, 7. Senat, Beschl. v.
24.8.2006 – 7 TJ 1762/06, FamRZ 2007, 294 f.; Lückemann in
Zöller, ZPO, 28. Aufl. 2010, Rdnr. 12 zu Vor §§ 17-17b GVG).

Vergütung – Angebot zu kostenlosen telefonischen Aus-
künften

BRAO § 49b; BORA § 6; RVG § 4 Abs. 2, § 34

*Da der Gesetzgeber im anwaltlichen Vergütungsrecht eine Dere-
gulierung ausdrücklich gewünscht hat und das RVG in der seit
dem 1.7.2006 gültigen Fassung für die außergerichtliche Beratung
keine bestimmten gesetzlichen Gebühren mehr vorsieht, kann in
diesem Bereich eine Gebührenvereinbarung, die auch den Ver-
zicht auf Gebühren umfasst, nicht gegen § 49b Abs. 1 Satz 1
BRAO verstoßen.

AnwG München, Urt. v. 1.2.2010 – 3 AnwG 51/09

Volltext unter www.brak-mitteilungen.de

Weitere berufsrechtliche Rechtsprechung
*Leitsatz der Redaktion (Orientierungssatz)

Vergütung – Neue Angelegenheit bei Vergleichsanfechtung
nach mehr als zwei Jahren

RVG § 15 Abs. 5 Satz 2

Ein RA kann in analoger Anwendung von § 15 Abs. 5 Satz 2 RVG
seine Gebühren erneut fordern, wenn ein Prozessvergleich mehr
als zwei Kalenderjahre nach seinem Abschluss angefochten wird
(Abgrenzung zu BGH, Beschl. v. 31.3.2006 – VIl ZB 69/05 – NJW
2006, 1525).

BGH, Beschl. v. 11.8.2010 – XII ZB 60/08

Volltext unter www.brak-mitteilungen.de

Vergütung – Anrechnung einer vorgerichtlich entstande-
nen Geschäftsgebühr

RVG § 15a; RVG VV Vorbemerkung 3 Abs. 4

Der VIII. Zivilsenat schließt sich zur Frage der Anrechnung einer
vorgerichtlich entstandenen Geschäftsgebühr nach Nr. 2300 VV
RVG auf die Verfahrensgebühr des gerichtlichen Verfahrens gem.
Vorbemerkung 3 Abs. 4 VV RVG der eine Anwendung des § 15a
RVG befürwortenden Rspr. anderer Zivilsenate (Beschl. v.
2.9.2009 – II ZB 35/07, NJW 2009, 3101; v. 9.12.2009 – XII ZB
175/07, NJW 2010, 1375; v. 3.2.2010 – XIl ZB 177/09, AGS
2010, 106; v. 11.3.2010 – IX ZB 82/08, juris; v. 29.4.2010 – V ZB

38/10, AGS 2010, 263) zur Vermeidung eines der Sache nicht
angemessenen Vorgehens nach § 132 GVG an.

BGH, Beschl. v. 10.8.2010 – VIII ZB 15/10

Volltext unter www.brak-mitteilungen.de

Vergütung – Notwendige Kosten des Berufungsbeklagten

RVG-VV Nr. 3200; ZPO § 91 Abs. 1
Beantragt der Berufungsbekl. nach Einlegung und Begründung des
Rechtsmittels dessen Zurückweisung, sind die dadurch entstehen-
den Anwaltsgebühren auch dann notwendige Kosten der Rechts-
verteidigung, wenn das Gericht noch keine Frist zur Berufungs-
erwiderung gesetzt hat, weil es zunächst ein Vorgehen nach
§ 522 Abs. 2 ZPO prüft.

BGH, Beschl. v. 24.6.2010 – VII ZB 6/09

Volltext unter www.brak-mitteilungen.de

Werbung – Rundschreiben an Gesellschafter einer
bestimmten Fondsgesellschaft

BRAO § 43b; UWG § 4 Nr. 11

1. Wenn sich ein RA in einem Rundschreiben gezielt an die
Gesellschafter einer bestimmten Fondsgesellschaft wendet und
dabei für das Ziel einer gemeinsamen Rechtsverfolgung gegen-
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über beratenden Banken und Initiatoren ausdrücklich (unter Hin-
weis auf eine am Jahresende drohende Verjährung von Ansprü-
chen und seine Honorarvorstellungen) wirbt, bewegt er sich in
einem Grenzbereich wettbewerbsrechtlich zulässiger Anwalts-
werbung.

2. Dennoch können die wettbewerbsrechtlichen Grenzen einer
Werbung für anwaltliche Dienstleistungen noch nicht überschrit-
ten sein, wenn die Fondsgesellschaft nicht notleidend ist, nur auf
drohende steuerrechtliche Nachteile und in diesem Zusammen-
hang naheliegende Regressansprüche der Fondsgesellschafter auf-
merksam gemacht wird, bis zum Ablauf der Verjährungsfrist noch
mehrere Monate verbleiben und mit dem Rundschreiben eine Ein-
ladung zu einer Informationsveranstaltung des werbenden RA
verbunden ist.

3. Selbst eine auf die Erteilung eines Auftrages im Einzelfall
gerichtete Werbung ist erst dann wettbewerbsrechtlich unlauter,
wenn sie auch in ihrer individuellen Ausgestaltung geeignet ist,
die Schutzgüter des § 43b BRAO konkret zu gefährden.

KG, Beschl. v. 31.8.2010 – 5 W 198/10

Aus den Gründen:

I. [1] Die gem. § 567 Abs. 1 Nr. 2, § 569 ZPO zulässige sofor-
tige Beschwerde der Astin. ist nicht begründet, §§ 935, 940
ZPO. Zutreffend hat das LG Unterlassungsansprüche der Astin.
gegen den Ag. aus dessen Rundschreiben v. 17.3.2010 wegen
einer unlauteren Werbung für rechtsanwaltliche Dienstleistun-
gen verneint.

[2] 1. Die streitgegenständliche Werbung ist nicht wettbe-
werbsrechtlich unlauter „auf die Erteilung eines Auftrages im
Einzelfall gerichtet“, § 3 Abs. 1, § 4 Nr. 11 UWG i.V.m. § 43b
Alt. 2 BRAO.

[3] a) Vor der Einführung des § 43b in die BRAO wurde zu dem
aus § 43 BRAO hergeleiteten Verbot berufswidriger Werbung
auch das unaufgeforderte direkte Herantreten an potentielle
Mandanten als gezielte Werbung um Praxis gerechnet. Das
nunmehr in § 43b BRAO enthaltene Verbot einer auf Erteilung
eines Auftrages im Einzelfall gerichteten Werbung ist nicht mit
dem früher aus § 43 BRAO abgeleiteten Verbot der gezielten
Werbung um Praxis gleichzusetzen. Die Bestimmung verbietet
grundsätzlich nur die Werbung um einzelne Mandate, d.h.
unmittelbar auf die Erteilung eines Auftrags in einem konkreten
Einzelfall gerichtete Maßnahmen (BGH, GRUR 2002, 84, juris
Rdnr. 36 – Anwaltswerbung II). Demgegenüber ist die Werbung
um einzelne Mandanten, die darauf gerichtet ist, die Umwor-
benen dafür zu gewinnen, die Leistungen des Werbenden in
Anspruch zu nehmen, grundsätzlich erlaubt (BGH, a.a.O.,
Anwaltswerbung II, m.w.N.). Insbesondere ist eine Anwaltswer-
bung nicht deshalb unzulässig, weil sie sich an Personen rich-
tet, zu denen kein mandantschaftliches Verhältnis besteht oder
bestanden hat (BGH, GRUR 2002, 902, 904 – Vanity-Num-
mer).

[4] Eine für sich genommen an sich zulässige Werbung um
mögliche Auftraggeber kann sich allerdings als eine auf die
Erteilung von Aufträgen im Einzelfall gerichtete, gegen § 43b
BRAO verstoßende Werbung darstellen, wenn der Umworbene
in einem konkreten Einzelfall der Beratung und Vertretung
bedarf und der Werbende dies in Kenntnis der Umstände zum
Anlass für seine Werbung nimmt. Eine solche Werbung ist als
unzulässig anzusehen, weil sie in gleicher Weise wie die
offene Werbung um die Erteilung eines Auftrags im Einzelfall in
einer oft als aufdringlich empfundenen Weise auszunutzen ver-
sucht, dass sich der Umworbene bspw. in einer Lage befindet,
in der er auf Hilfe angewiesen ist und sich möglicherweise
nicht frei für einen Anwalt entscheiden kann (BGH, WRP 2002,
71, juris Rdnr. 42 – Anwaltsrundschreiben).

[5] In Hinblick auf den Zweck der Vorschrift (Schutz vor geziel-
ter persönlicher Kontaktaufnahme, die ggf. als aufdringlich
empfunden werden kann) werden nicht auch solche Fälle
erfasst, in denen ein konkreter Handlungs- oder Beratungsbe-
darf beim Adressaten erst aufgrund der in der Anwaltswerbung
enthaltenen Angaben zu einer konkreten Fallgestaltung
bewusst gemacht wird (BGH, a.a.O., Anwaltsrundschreiben,
juris Rdnr. 43). Dass sich der Anwalt mit einer Werbung an Per-
sonen gewandt hat, bei denen er ein generelles Interesse an
seinen Leistungen erwarten durfte und die er deshalb als Auf-
traggeber zu gewinnen hoffte, ist rechtlich nicht zu beanstan-
den (BGH, a.a.O., Anwaltsrundschreiben; a.a.O., Anwaltswer-
bung II, juris Rdnr. 37).

[6] b) Vorliegend hat sich der Ag. zwar gezielt an die Gesell-
schafter einer bestimmten Filmproduktions-Fondsgesellschaft
gewendet und dabei auch das „Ziel einer gemeinsamen
Rechtsverfolgung gegenüber beratenden Banken und Initiato-
ren“ ausdrücklich bekundet. Zudem wird unter Hinweis auf
eine zum Jahresende drohende Verjährung von Ansprüchen ein
zeitlicher Druck erzeugt. Der Ag. spricht von der „Möglichkeit
und Notwendigkeit einer gebündelten anwaltlichen Vertre-
tung“ und bietet sich ausdrücklich als rechtsanwaltlicher Ver-
treter an, noch dazu unter Hinweis auf die Höhe von ihm
geforderter Anwaltsgebühren.

Damit bewegt sich der Ag. in
einem Grenzbereich wettbe-
werbsrechtlich zulässiger An-
waltswerbung.

[7] c) Dennoch sind hier die
wettbewerbsrechtlichen Grenzen einer Werbung für anwalt-
liche Leistungen noch nicht überschritten.

[8] Die Fondsgesellschaft, an der die angesprochenen Gesell-
schafter beteiligt sind, ist nicht notleidend.

Der Ag. macht mit dem Rund-
schreiben nur auf drohende
steuerrechtliche Nachteile und
in diesem Zusammenhang nahe
liegende Regressansprüche der Fondsgesellschafter aufmerk-
sam. Auch datiert das Rundschreiben v. 17.3.2010, so dass bis
zum in Aussicht gestellten Ablauf der Verjährungsfrist noch
mehrere Monate verbleiben. Einen notwendigen, sofortigen
und unmittelbaren Handlungsbedarf zeigt der Ag. gerade nicht
auf.

[9] Es ist weder vorgetragen noch sonst ersichtlich, dass der Ag.
darum weiß oder nach den Umständen wissen müsste, eine
erhebliche Anzahl von Fondsgesellschaftern wäre bereits zur
Erteilung eines anwaltlichen Mandates entschlossen und auf
der Suche nach einem geeigneten RA. Das Rundschreiben will
maßgeblich erst über einen bestehenden Beratungsbedarf auf-
klären, auch wenn sich der Ag. dabei zur Interessenwahrneh-
mung bereit erklärt. Letzteres steht aber nicht im Vordergrund
des streitgegenständlichen Rundschreibens, auch wenn insbe-
sondere die Einleitung darauf hindeuten könnte. Der Ag.
nimmt in dem Rundschreiben eine steuerrechtliche Entwick-
lung (bei einer – so auch offenbarten – noch ausstehenden
höchstrichterlichen Klärung durch den BFH) zum Anlass, auf
diese Entwicklung aufmerksam zu machen sowie auf den
dadurch nach Auffassung des Ag. entstandenen Beratungsbe-
darf.

Das Rundschreiben fordert auch
nicht unmittelbar zu einer Man-
datierung des Ag. auf, sondern
stellt in seiner Schlussbemer-
kung klar, dass der Ag. mit dem

Grenzbereich wettbe-
werbsrechtlich zulässi-
ger Anwaltswerbung

Keine notleidende
Fondsgesellschaft

Keine unmittelbare
Aufforderung zur

Mandatierung
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Rundschreiben die Adressaten zu einer Informationsveranstal-
tung (zu verschiedenen Terminen in verschiedenen Großstäd-
ten Deutschlands) einladen will. Dies unterstreicht um so mehr
die Absicht des Ag., den Fondsgesellschaftern einen konkreten
Handlungs- und Beratungsbedarf (zu einer konkreten Fallge-
staltung) erst durch seine Aufklärung in der Werbung und in
den Informationsveranstaltungen bewusst zu machen. So ver-
steht der angesprochene Durchschnittsverbraucher auch insge-
samt das streitgegenständliche Rundschreiben. Dass ein RA
völlig selbstlos und ohne jedes eigene mittelbare Interesse an
einer Mandatierung aufklärende Hinweise gibt, erwartet auch
ein Durchschnittsverbraucher gerade nicht.

[10] Dass die vom Ag. aufgezeigten steuerrechtlichen und
schadensersatzrechtlichen Risiken nur vorgeschoben wären,
wird von der Astin. schon nicht näher begründet. Wenn der Ag.
seine Rechtsauffassung zwar sehr bestimmt äußert, so lässt er in
dem Rundschreiben doch nicht unerwähnt, dass die Fondsge-
schäftsführungen, beteiligten Banken und Initiatoren anderer
Auffassung sind.

[11] d) Darüber hinaus ist bei der Auslegung von § 43b BRAO
zu berücksichtigen, dass den RAen eine Werbung für ihre
berufliche Tätigkeit im Grundsatz nicht verboten, sondern
erlaubt ist. Die Werbefreiheit ist als Teil der Berufsausübungs-
freiheit – Art. 12 GG – gewährleistet (BVerfG, NJW 2000,
3195, juris Rdnr. 9, m.w.N.; BGH, a.a.O., Anwaltswerbung II,
juris Rdnr. 21). Nicht die Gestattung der Anwaltswerbung
bedarf einer Rechtfertigung, sondern deren Einschränkung
(BGH, a.a.O., Anwaltswerbung II).

[12] aa) Eine solche (gesetzliche) Einschränkung ist nur dann
mit Art. 12 GG vereinbar, wenn sie „im Einzelfall“ durch aus-
reichende Gründe des Gemeinwohls gerechtfertigt ist und im
Übrigen dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit entspricht
(BVerfGE 76, 196, 207; BGH, a.a.O., Anwaltswerbung II). Ver-
fassungsrechtlich geboten ist im Hinblick auf Art. 12 Abs. 1 GG
eine umfassende Abwägung der Bedeutung der Werbefreiheit
mit der Stärke der Gefährdung des Schutzgutes der Werberege-
lung im Einzelfall (BVerfG, GRUR 2004, 797, juris Rdnr. 15;
vgl. auch OLG Naumburg, NJW 2003, 3566, juris Rdnr. 34;
OLGR 2007, 1054). Demzufolge muss eine Einschränkung der
Werbefreiheit einen hinreichenden „Bezug“ zu den mit der
Werbung verbundenen Gefährdungen für das berufliche Ver-
halten und das Bild der Berufsangehörigen in der Öffentlichkeit
herstellen (BVerfG, NJW 2004, 3765, juris Rdnr. 62 – StBK),
wobei es auf die konkrete Ausgestaltung der Werbung
ankommt (BVerfG, GRUR 2008, 352, juris Rdnr. 18 – Gegner-
liste). Dies legt es nahe, § 43b BRAO nicht als abstraktes, son-
dern als konkretes Gefährdungsdelikt zu verstehen (vgl. hierzu
auch etwa die einschränkende Auslegung von Regelungen des
Heilmittelwerbegesetzes [insbesondere § 11 Abs. 1 Satz 1
Nr. 4] als konkrete Gefährdungsdelikte: BGH, GRUR 2007,
809, TZ. 19 – Krankenhauswerbung, unter Hinweis auf
BVerfG, 2004, 797).

Selbst eine auf die Erteilung
eines Auftrages im Einzelfall
gerichtete Werbung ist danach
erst dann unzulässig, wenn sie
auch in ihrer individuellen Aus-
gestaltung geeignet ist, das Schutzgut der die Werbung regeln-
den Vorschrift konkret zu gefährden.

[13] bb) Das aus § 43b BRAO folgende Verbot einer Werbung
für ein konkretes Einzelmandat soll – wie erörtert – das Ver-
trauen der Rechtsuchenden in die Rechtsanwaltschaft schützen
(Rechtsberatung allein am Wohl des Mandanten orientiert,

nicht an einem Gewinnstreben der RAe – vgl. BVerfG, a.a.O.,
NJW 2000, 3195, juris Rdnr. 9; a.a.O., Gegnerliste, juris
Rdnr. 18) sowie die Wahlfreiheit des potentiellen Mandanten,
der bei der Mandatserteilung nicht bedrängt, genötigt oder
überrumpelt werden soll (BGH, a.a.O., Anwaltswerbung II,
juris Rdnr. 37; OLG Jena, GRUR 2006, 606, 607).

[14] cc) Vorliegend erkennt der Adressat des Rundschreibens
das im Vordergrund stehende, um eine Aufklärung bemühte
Ziel dieser Werbung, auch wenn das eigene Interesse des Ag.
an einer Mandatierung nicht verschwiegen wird. Die angespro-
chenen Fondsgesellschafter können ohne unmittelbaren zeitli-
chen Druck abwägen, ob sie an der angebotenen Informations-
veranstaltung teilnehmen wollen. Ebenso bleiben sie frei, sich
nach alternativ in Betracht kommenden RAen zu erkundigen.
Unter diesen Umständen wird auch das Vertrauen der Rechtsu-
chenden in die Rechtsanwaltschaft nicht konkret beeinträchtigt.

[15] e) Fehlt es demnach schon an einer wettbewerbswidrigen
Werbung um ein anwaltliches Mandat, kommt es hier nicht
mehr maßgeblich darauf an, dass der diesbezügliche Unterlas-
sungsantrag jedenfalls in seiner Formulierung als Hauptantrag –
wegen einer bloßen den Gesetzeswortlaut im Wesentlichen
wiederholenden Fassung – zu unbestimmt ist.

[16] 2. Angesichts der vorstehend erörterten Umstände hat das
LG zu Recht auch den Unterlassungsantrag Ziff. 1b zurückge-
wiesen, § 3 Abs. 1, § 4 Nr. 2, § 4 Nr. 11 UWG i.V.m. § 43b
Alt. 1 BRAO.

[17] Auf die Ausführungen im angefochtenen landgerichtlichen
Beschl. wird Bezug genommen. Die Hinweise des Ag. auf
seine einschlägigen Erfahrungen sind sachlich gehalten und lie-
gen in einem sachgerechten Informationsinteresse der ange-
sprochenen Fondsgesellschafter. Auch wenn der Ag. – wie erör-
tert – seine Rechtsauffassung bestimmt äußert, weist er doch
auf die Umstrittenheit in der Diskussion der beteiligten Kreise
hin. Dass die rechtlichen Äußerungen des Ag. in der gerichtli-
chen Praxis oder der wissenschaftlichen Diskussion in einem
erheblichen Maße umstritten wären, ist schon nicht vorgetra-
gen noch sonst ersichtlich. Muss deshalb vorliegend davon aus-
gegangen werden, dass bei den angeschriebenen Fondsgesell-
schaftern Ende des Jahres erhebliche rechtliche Risiken entste-
hen können, hat der Ag. im streitgegenständlichen Rundschrei-
ben sachgerecht auf einen Beratungsbedarf hingewiesen. Im
Hinblick auf den noch ausstehenden mehrmonatigen Zeitraum
und die bloße Einladung zu einer Informationsveranstaltung
fehlt es vorliegend sowohl an einer unlauteren Ausnutzung
einer Zwangslage oder einer Unerfahrenheit der Adressaten
des Rundschreibens. Wenn der Ag. in dem streitgegenständli-
chen Rundschreiben auf die Vorteile einer gebündelten anwalt-
lichen Vertretung und einer kostengünstigen „Sammelklage“
hinweist, ist dies ebenfalls sachlich gerechtfertigt. Anderes
zeigt auch die Astin. nicht auf.

[18] II. …

Unerlaubte Rechtsdienstleistungen durch Verein

RDG § 2 Abs. 1; UWG § 3, § 4 Nr. 11

*1. Der Annahme einer Rechtsdienstleistung i.S.v. § 2 Abs. 1 RDG
steht nicht entgegen, dass angebotene rechtliche Prüfungen nicht
selbst, d.h. durch eigene Mitarbeiter durchgeführt werden, son-
dern dazu auf mit dem Verein vertraglich verbundene RAe
zurückgegriffen wird.

*2. Dieser vom BGH unter Geltung des RBerG aufgestellte
Grundsatz gilt auch für das RDG. Maßgeblich ist nach wie vor, ob

Keine konkrete
Gefährdung poten-
tieller Mandanten
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derjenige, gegenüber dem sich der Beratende verpflichtet, über
die erforderliche Erlaubnis verfügt.

OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 17.8.2010 – 6 U 74/10

Volltext unter www.brak-mitteilungen.de

Zweckbestimmte Überlassung von Geldbeträgen an
Rechtsanwalt

BGB § 667, § 681

1. Überlässt ein Dritter dem RA Geldbeträge zur Verwendung für
bestimmte Zwecke und weist dieser die Geldbeträge nicht umge-
hend zurück, so kommt zwischen ihnen ein Treuhandvertrag
zustande, es sei denn, der RA hätte das Geld allein im eigenen
Interesse oder als Vertreter seines Mandanten entgegengenom-
men.

2. Der RA hat zu beweisen, den treuhänderisch angenommenen
Geldbetrag bestimmungsgemäß verwendet zu haben, anderenfalls
er zu dessen Rückgabe verpflichtet ist.

OLG Düsseldorf, Beschl. v. 2.6.2010 – 24 U 147/09

Volltext unter www.brak-mitteilungen.de

Keine Interessenkollision bei Vertretung mehrerer Gesamt-
schuldner auf Beklagtenseite

BRAO § 43a Abs. 4

*Die Vertretung mehrerer Bekl. zur Abwehr von Ansprüchen, die
gegen sie als Gesamtschuldner geltend gemacht werden, stellt
keine Interessenkollision dar.

OLG München, Urt. v. 10.5.2010 – 17 U 4977/09

Volltext unter www.brak-mitteilungen.de

Vergütung – Vereinbarung eines Stundensatzes in einer
Vergütungsvereinbarung

§ 3a RVG, § 138 BGB, § 315 BGB, § 675 BGB

*Anwaltliche Stundensätze von bis zu 500 Euro sind je nach den
Umständen des Einzelfalls nicht per se unangemessen.

OLG Koblenz, Beschl. v. 26.4.2010 – 5 U 1409/09

Volltext unter www.brak-mitteilungen.de

Beschränkter Anspruch auf Auskunft über die Berufshaft-
pflichtversicherung eines Rechtsanwalts

BRAO § 51 Abs. 6 Satz 2; VVG § 115

*Ein Anspruch auf Mitteilung des Berufshaftpflichtversicherers
und der Versicherungsnummer besteht grundsätzlich nicht, wenn
ein geltend gemachter Schadensersatzanspruch ohnehin nicht
unmittelbar gegenüber dem Versicherer geltend gemacht werden
kann und der Mandant auch sonst keinen rechtlichen Vorteil aus
einem direkten Kontakt zum Haftpflichtversicherer hat. In diesen
Fällen hat der Mandant kein schutzwürdiges Interesse an der
Benennung des Haftpflichtversicherers, so dass das schützens-
werte Interesse des RA an der Nichterteilung der Auskunft stets
das subjektiv vorhandene Interesse des Mandanten an der Aus-
kunft überwiegt.

VG Hamburg, Beschl. v. 10.9.2010 – 15 K 1352/10

Aus den Gründen:

I. Der Kl. begehrt PKH sowie die Beiordnung eines RA für
einen Rechtsstreit, in dem er von der Bekl. Auskunft über den
Berufshaftpflichtversicherer sowie die Angabe der Versiche-
rungsnummer des Beigeladenen beansprucht.

Der Beigeladene, ein Mitglied der Bekl., war vor einiger Zeit
unentgeltlich als RA für den Kl. tätig und hat ihn im Jahr 2006
in einem bereits zuvor laufenden strafrechtlichen Verfahren
vertreten. Dem Kl. wurde Beleidigung in zahlreichen Fällen
vorgeworfen. Nachdem er zu einem Hauptverhandlungstermin
unentschuldigt nicht erschienen war, erging am 6.3.2006
gegen ihn ein Haftbefehl des AG M. Am 7.4.2006 wurde er
aufgrund dieses Haftbefehls zunächst in der JVA W. und
anschließend in der JVA G. inhaftiert. Um den Bestand des
Haftbefehls wurde in der Folge über mehrere Monate gestritten.
Am 13.4.2006 wurde der Haftbefehl des AG M. vom LG M.
unter Auflagen außer Vollzug gesetzt. Die Staatsanwaltschaft
beantragte jedoch, den Haftbefehl gegen den Kl. wieder in
Vollzug zu setzen. In diesem Zusammenhang hatte der Beige-
ladene zumindest einen Schriftsatz an das LG M. gefertigt, mit
dem er die Aufhebung des gegen den Kl. ergangenen Haftbe-
fehls beantragt hatte. Am 23.11.2006 beschloss das LG M., den
Haftbefehl wieder in Vollzug zu setzen, woraufhin der Kl. in
der JVA G. inhaftiert wurde. Das OLG F. setzte den Haftbefehl
am 18.1.2007 unter Auflagen wieder außer Vollzug: Gegen
den Kl. bestehe zwar dringender Tatverdacht der Beleidigung in
24 Fällen, jedoch begründe die zu erwartende Verurteilung kei-
nen hinreichenden Fluchtanreiz, um eine weitere Haft zu
rechtfertigen. Denn der Kl. dürfe mit einer deutlichen Verringe-
rung des Strafmaßes rechnen, u.a. weil strafmildernde
Umstände, so seine gutachterlich festgestellte verminderte
Zurechnungsfähigkeit, nicht berücksichtigt worden seien.

Später stellte der Beigeladene seine Tätigkeit für den Kl. ein.

Mit Schr. v. 3.12.2009 wandte sich der Kl. an die Bekl. und
teilte mit, dass ihm aufgrund einer Pflichtverletzung des Beige-
ladenen im Rahmen eines Mandatsverhältnisses ein Schaden
entstanden sei. Diesen wolle er gegenüber der Haftpflichtversi-
cherung des Beigeladenen geltend machen. Daher benötige er
die Angabe des Versicherers und der Versicherungsnummer
des Beigeladenen, auf deren Mitteilung er einen Anspruch aus
§ 51 Abs. 6 BRAO habe.

Mit Schr. v. 11.12.2009 an den Kl. und den Beigeladenen teilte
die Bekl. mit, dass die begehrten Auskünfte nur erteilt werden
könnten, wenn der Kl. seinen Anspruch gegen den Beigelade-
nen schlüssig darlege, der Beigeladene trotz Nachfrage die Ver-
sicherung nicht nenne und diese auch nicht bereits anderweitig
informiert sei.

Mit Schr. v. 16.12.2009 wiederholte der Kl. sein Auskunftsbe-
gehren. Der Beigeladene habe „durch sein verbotenes exzessi-
ves Verteidigerverhalten“ „Freiheitsberaubung infolge brachia-
len Unterlassens“ begangen und ihm die „Freiheit über zwei
Jahre entzogen“. Er habe bereits erfolglos versucht, seine
Ansprüche direkt gegen den Beigeladenen geltend zu machen.
Nun beabsichtige er, sich an den Versicherer des Beigeladenen
zu wenden.

Mit Schr. v. 30.12.2009 erklärte der Kl., dass er die Weigerung
der Bekl. für willkürlich halte. Er habe schlüssige Ausführungen
zum Schadenshergang gemacht. Er ermächtige zudem den Bei-
geladenen, das an ihn gerichtete Anspruchsschr. des Kl. an die
Bekl. zu geben. Der Beigeladene sei trotz ihm erteilter unwi-
derruflicher Vollmacht untätig geblieben und dadurch sei er
geschädigt worden. Dass die Bekl. weiterhin untätig bleibe,
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führe er auf sachfremde Erwägungen zurück („Offenbar hat er
[der Beigeladene] Sie gekauft o.ä. gegen mich zu sein.“).

Mit Schr. v. 13.1.2010 bat die Bekl. den Beigeladenen, das vom
Kl. genannte „Anspruchsschr.“ vorzulegen.

Mit Schr. v. 21.1.2010 antwortete der Beigeladene, dass er
etwa drei Jahre lang ohne Entgelt für den Kl. tätig gewesen sei
und ihn in verschiedenen, umfangreichen Verfahren u.a. vor
dem BVerfG vertreten habe. Angesichts der Menge der dabei
angefallenen Korrespondenz mit dem Kl. sei er nicht gewillt,
ein einzelnes Schr., das ihm auch nicht bekannt sei, herauszu-
suchen. Der Kl. sei ein „böswilliger Querulant“, dem unter kei-
nen rechtlichen Gesichtspunkten Ansprüche gegen ihn zustün-
den. Ein solches Anliegen, das sowohl den Adressaten wie
auch den Betroffenen ehrenrührig angehe, sei nicht zu beschei-
den. Dem Schr. fügte der Beigeladene den Schriftsatz bei, den
er für den Kl. im August 2006 an das LG M. gerichtet hatte,
sowie einen Beschl. des OLG F. aus dem Januar 2007.

Der Kl. erklärte hierauf mit Schr. v. 31.1.2010, er habe gegen-
über der Bekl. seinen Anspruch gegen den Beigeladenen
bereits begründet. Dieser habe seine Inhaftierung geduldet,
weil er persönliche Kontakte zum OLG F. habe. Da die Bekl.
nicht über das Bestehen des Anspruchs zu befinden habe, sei
sie auch nicht befugt, Einzelheiten zum Anspruch gegen den
Beigeladenen zu erfragen. Mit der Übersendung eines Schrift-
satzes und des Beschl. des OLG F. habe der Beigeladene außer-
dem das Mandatgeheimnis verletzt. Beide Dokumente seien
daher aus der Akte zu entfernen und ihm zu übersenden. Das
Schr. des Beigeladenen v. 21.1.2010 enthalte des Weiteren
viele unwahre Angaben. Der Beigeladene lüge, betrüge und
täusche. So bestehe das Mandatverhältnis weiter, der Beigela-
dene sei jedoch seit mehreren Jahren untätig geblieben. Dies
habe auch zu seiner Inhaftierung geführt, die erst durch die Ein-
schaltung eines anderen Anwalts beendet worden sei. Auch sei
der Beigeladene nicht in dem von ihm behaupteten Umfang
tätig und habe seine, des Kl., Korrekturen an Schriftsätzen nicht
berücksichtigt. Von einem Haftprüfungstermin habe der Beige-
ladene ihn nicht informiert und er sei dort auch selbst nicht
erschienen. Vor dem BVerfG habe sich die Tätigkeit des Beige-
ladenen auf ein kurzes Schr. beschränkt und auch in den ande-
ren Verfahren sei seine Tätigkeit auf „einfachstes Recht“
beschränkt geblieben. Für diese Tätigkeiten habe er dem Beige-
ladenen mehrfach Geld angeboten, was dieser jedoch abge-
lehnt habe. Daher habe er lediglich Auslagen i.H.v. 12 Euro
beglichen. Erneut fordere er die Bekl. auf, ihm den Haftpflicht-
versicherer des Beigeladenen mitzuteilen.

Am 3.3.2010 entschied der Vorstand der Bekl., die Auskunft
nicht zu erteilen. Mit Bescheid v. 19.3.2010 teilte die Bekl.
dem Kl. diese Entscheidung mit. Voraussetzung des Auskunfts-
anspruchs sei, dass ein Schadensersatzanspruch zumindest
schlüssig dargelegt werde. Aus den Schr. des Kl. habe sich
jedoch kein Anhaltspunkt dafür ergeben, dass ein Anspruch
überhaupt dem Grunde nach bestehen könnte. Daher komme
es nicht darauf an, ob Eingaben zu bescheiden seien, die
sowohl den Adressaten wie auch den Betroffenen ehrenrührig
angingen.

Mit Schr. v. 24.3.2010 rügte der Bekl. zunächst, dass ihm der
Bescheid der Bekl. v. 19.3.2010 nicht förmlich zugestellt und
dass er auch nicht ordnungsgemäß unterschrieben worden sei.
Er habe seinen Anspruch auf die begehrte Auskunft ausführlich
dargelegt und fordere die Bekl. nochmals auf, diesen zu erfül-
len.

Mit Schr. v. 19.4.2010 teilte die Bekl. dem Kl. mit, dass sie sein
Schr. v. 24.3.2010 als Widerspruch gegen ihre Entscheidung
verstehe.

Am 5.5.2010 entschied der Vorstand der Bekl., den Wider-
spruch zurückzuweisen, da der Kl. weder neue Tatsachen noch
rechtlich erhebliche Argumente vorgetragen habe. Mit Wider-
spruchsbescheid v. 9.5.2010, zugestellt am 20.5.2010, teilte
die Bekl. dem Kl. diese Entscheidung mit: Der fristgerecht ein-
gelegte Widerspruch habe keinen Erfolg, da der Auskunftsan-
spruch die schlüssige Darlegung eines Schadensersatzan-
spruchs gegen den RA voraussetze und der Kl. diese nicht
erbracht habe.

Der Kl. hat am 26.5.2010 Klage beim VG Hamburg auf Aus-
kunft erhoben und für diese Rechtsverfolgung PKH und Beiord-
nung eines Prozessbevollmächtigten beantragt. Das Vorgehen
der Bekl. verstoße gegen Recht und Gesetz und verfolge uner-
laubte verfahrensfremde Gründe.

Die Bekl. tritt dem Begehren entgegen und macht geltend: Die
Bekanntgabe der vom Kl. begehrten Informationen könne
allein auf § 51 Abs. 6 Satz 2 BRAO gestützt werden. Aus der
Norm ergebe sich, dass die Auskunft nur erteilt werde, wenn
sie zur Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen
begehrt werde. Vorausgesetzt werde ein berechtigtes Interesse
des Auskunft Begehrenden, das nur vorliege, wenn ein ver-
meintlicher Ersatzanspruch schlüssig dargelegt sei. Sie werde
nicht erteilt, wenn nach dem Vortrag ein Schadensersatzan-
spruch unter keinem Gesichtspunkt ersichtlich ist. Ansatz-
punkte für einen Anspruch gegen den Beigeladenen seien vom
Kl. trotz entsprechender Hinweise nicht gegeben worden. Statt-
dessen hätten sich die Ausführungen des Kl. auf „Polemiken“
beschränkt. Da die Voraussetzungen des § 51 Abs. 6 Satz 2
BRAO nicht erfüllt seien, könne aufgrund der umfassenden
Verschwiegenheitspflicht der Bekl. die begehrte Auskunft nicht
erteilt werden, so dass dahinstehen könne, ob das Begehren
des Kl. trotz der enthaltenen ehrenrührigen Ausführungen über-
haupt zu bescheiden gewesen sei.

Mit Beschl. v. 2.7.2010 hat das Gericht den Beigeladenen zu
dem Rechtsstreit beigeladen. Dieser stellt keinen Antrag, weist
aber darauf hin, dass das Bild des Kl., der sich von der Justiz
verfolgt fühle, durch Denunziation und versuchte Einschüchte-
rung gekennzeichnet sei.

Mit Schr. v. 12.7.2010 hat der Kl. das Gericht um die Übersen-
dung von Fotokopien der gesamten dem Gericht vorgelegten
Unterlagen gebeten.

Mit Schr. v. 15.7.2010 hat das Gericht den Kl. aufgefordert mit-
zuteilen, woraus er seinen Lebensunterhalt bestreite, da er
nach dem von ihm eingereichten Formular zur Erklärung über
seine persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse weder
Einnahmen noch Vermögen habe. Außerdem hat es dem Kl.
mitgeteilt, dass eine vollständige Kopie der Sachakte etwa 80
Euro kosten werde und bot an, stattdessen die Akte zur Ein-
sichtnahme durch ihn an das AG M. zu übersenden.

Hierauf hat der Kl. erklärt, dass seine finanziellen Verhältnisse
das Gericht nichts angingen und mit dem Klageverfahren nichts
zu tun hätten. Auch habe er einen Anspruch auf unentgeltliche
Übersendung von Kopien der Akten.

Mit Schr. v. 4.8.2010 hat das Gericht dem Kl. mitgeteilt, dass
die VwGO keinen Anspruch auf kostenlose Übersendung von
Fotokopien gebe und auch eine Übersendung der Originalakte
an seine Privatadresse nicht zulässig sei. Das Gericht bat um
Mitteilung, wie hinsichtlich der Akteneinsicht weiter verfahren
werden solle. Es teilte dem Kl. außerdem mit, dass er selbstver-
ständlich nicht verpflichtet sei, Angaben zu seinen Vermögens-
verhältnissen zu machen. Damit verzichte er allerdings auch
auf eine etwaige Bewilligung von PKH, da das Gericht seine
Bedürftigkeit nicht beurteilen könne.
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Hierauf hat der Kl. dem Gericht unter dem 7.8.2010 mitgeteilt,
dass er unverschuldet bedürftig geworden sei. Er kenne aber
viele gute Menschen, die ihm zu essen und zu trinken gäben,
auch sei er erfolgreicher Versicherungsmakler. Er bestehe nach
wie vor auf der kostenlosen Übersendung von Fotokopien der
gesamten Akte. Dass dies nach wie vor nicht geschehen sei,
lasse auf „plötzliche Parteilichkeit“ der Vorsitzenden schließen,
offenbar gebe es „verbotenen Druck“. Ein gleichzeitig gestellter
Befangenheitsantrag gegen die Vorsitzende ist mit Beschl. der
Kammer v. 7.9.2010 zurückgewiesen worden.

II. Der zulässige Antrag ist unbegründet. Der Kl. hat weder
einen Anspruch auf PKH (unten 1.) noch auf Beiordnung eines
Anwalts (unten 2.). Ihm wurde auch vor dieser Entscheidung
hinreichend rechtliches Gehör gewährt, so dass hinsichtlich
der PKH Entscheidungsreife gegeben ist (unten 3.).

1. Der Kl. hat keinen Anspruch auf PKH.

Die Gewährung von PKH setzt gem. § 166 VwGO i.V.m. § 114
Satz 1 ZPO voraus, dass eine Partei nach ihren persönlichen
und wirtschaftlichen Verhältnissen die Kosten der Prozessfüh-
rung nicht, nur z.T. oder nur in Raten aufbringen kann und dass
die beabsichtigte Rechtsverfolgung hinreichende Aussicht auf
Erfolg bietet und nicht mutwillig erscheint.

Ob der Kl. tatsächlich nicht in der Lage ist, die notwendigen
Kosten des Rechtsstreits selbst zu tragen, vermag das Gericht
nicht abschließend zu beurteilen, da sich der Kl. weigert,
schlüssig dazu vorzutragen, wovon er derzeit seinen Lebensun-
terhalt bestreitet, und dies auf geeignete Weise zu belegen und
glaubhaft zu machen (§ 166 VwGO i.V.m. § 117 Abs. 2 Satz 1
und § 118 Abs. 2 Satz 1 ZPO). Dem muss jedoch an dieser
Stelle nicht weiter nachgegangen werden, da die vom Kl. beab-
sichtigte Rechtsverfolgung keine hinreichende Erfolgsaussicht
(§ 166 VwGO i.V.m. § 114 ZPO) bietet.

Zwar dürfen, um Unbemittelten einen weitgehend gleichen
Zugang zu Gericht zu ermöglichen wie Bemittelten, an die
Beurteilung der Erfolgsaussichten keine überspannten Anforde-
rungen gestellt werden (vgl. BVerfG, Beschl. v. 4.2.2004, NJW
2004, 1789 f., Juris, Rdnr. 8; OVG Hamburg, Beschl. v.
22.5.2007, 3 Bs 94/07). Die Prüfung der Erfolgsaussichten darf
insbesondere nicht dazu dienen, die Rechtsverfolgung oder
Rechtsverteidigung selbst in das Nebenverfahren der PKH vor-
zuverlagern und dieses an die Stelle des Hauptsacheverfahrens
treten zu lassen. Denn das PKH-Verfahren will den Rechts-
schutz nicht selbst bieten, sondern zugänglich machen. Zur
Gewährung von PKH ist es daher nicht erforderlich, dass der
Prozesserfolg schon gewiss ist. Es genügt vielmehr, dass mehr
als nur entfernte Erfolgschancen bestehen (BVerwG, Beschl. v.
5.1.1994, Buchholz, 310, § 166 VwGO Nr. 33, Juris, Rdnr. 3).

Dies ist hier aber nicht der Fall: Anspruchsgrundlage für den
geltend gemachten Anspruch auf Mitteilung des Berufshaft-
pflichtversicherers und der Versicherungsnummer des Beigela-
denen ist § 51 Abs. 6 Satz 2 BRAO. Ein solcher Anspruch
besteht hier jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht. Die
angefochtenen Bescheide der Bekl. sind deshalb mutmaßlich
rechtmäßig und verletzen den Kl. nicht in seinen Rechten
(§ 113 Abs. 5 Satz 1 VwGO).

Bei dem geltend gemachten
Auskunftsanspruch nach § 51
Abs. 6 Satz 2 BRAO handelt es
sich um einen Anspruch auf

Erlass eines Verwaltungsaktes (vgl. AGH Stuttgart, Beschl. v.
8.1.2008, AGH 34/07, NJW 2008, 19167 f. juris Rdnr. 6), der
von zwei Voraussetzungen abhängt: Einerseits muss die
begehrte Auskunft zur Geltendmachung von Schadensersatzan-

sprüchen dienen, andererseits darf der betroffene RA kein über-
wiegendes schutzwürdiges Interesse an der Nichterteilung der
Auskunft haben.

Das Gericht zweifelt zwar nicht daran, dass der Kl. die Aus-
kunft fordert, um beim Versicherer des Beigeladenen Schadens-
ersatzansprüche geltend machen zu können. Das schutzwür-
dige Interesse des Beigeladenen daran, dass der Kl. keine Aus-
kunft über seinen Berufshaftpflichtversicherer erhält, überwiegt
aber das Interesse des Kl. an der Auskunft.

Der Beigeladene hat ein schutzwürdiges Interesse daran, dass
die Auskunft nicht erteilt wird. Grundsätzlich unterfällt auch
das Versicherungsverhältnis dem informationellen Selbstbe-
stimmungsrecht des Versicherten, also dem Schutz der Art. 1
Abs. 1, 2 Abs. 1 GG (vgl. BT-Drucks. 16/513, 24).

Speziell bei der Berufshaftpflicht
der RAe gewinnt dieses abs-
trakte Interesse an der Herrschaft
über die eigenen Daten dadurch
Gewicht, dass der unmittelbare
Kontakt zwischen einem Anspruchssteller und dem Versicherer
für den RA von erheblichem Nachteil sein kann. So ist denkbar,
dass der Versicherer einen RA dann, wenn dieser viele Vor-
gänge verursacht, die zwar letztendlich nicht zu einer Leis-
tungspflicht führen, aber aufgrund langwieriger Korrespondenz
mit angeblich Geschädigten erheblichen Aufwand bereiten, als
zu kostenträchtig einstuft und deshalb anstrebt, die Prämien zu
erhöhen oder sich bei nächster Gelegenheit ganz von ihm zu
trennen. Hinzu kommt, dass der Versicherer in solchen Fällen
mit einer Vielzahl von Vorwürfen gegen den versicherten RA
konfrontiert wird, die sein Bild von diesem und auch den
Umgang mit ihm prägen werden. Gerade bei querulatorischen
und distanzlosen Mandanten sind Vorwürfe zu befürchten, die
nicht nur sachlich unzutreffend, sondern auch beleidigend
sind. Grundsätzlich wird ein RA deshalb kein Interesse daran
haben, dass sich jeder geschädigt fühlende Mandant sofort
direkt an seinen Haftpflichtversicherer wendet. Auch der
Anwalt selbst ist in Fällen, in denen er von einer Verantwort-
lichkeit gegenüber dem Dritten nicht ausgehen muss, seinem
Versicherer nicht nach § 104 Abs. 1 VVG anzeigepflichtig. Im
Übrigen gibt es für RAe bei kleineren Schadenssummen ohne-
hin oft kein Interesse, die Haftpflichtversicherung damit zu
befassen, da diese erst nach dem Erreichen einer Selbstbeteili-
gung des Anwalts eintritt.

Dieses schützenswerte Interesse des Beigeladenen, das ange-
sichts der in den Schriftsätzen des Kl. zutage tretenden Argu-
mentationsstrukturen und der dortigen Wortwahl besonderes
Gewicht bekommt, überwiegt dessen Interesse an der begehr-
ten Auskunft. Denn der Kl. bedarf der Kenntnis des Haftpflicht-
versicherers nicht, um einen etwaigen Schadensersatzanspruch
gegen den Beigeladenen effektiv durchsetzen zu können.

Insoweit bedarf hier keiner Erörterung, in welchem Umfang ein
um Auskunft nachsuchender Mandant verpflichtet ist, seinen
Schadensersatzanspruch gegenüber der RAK zu konkretisieren
und substantiiert zu begründen. Da nicht die Kammer berufen
ist, über den Anspruch zu befinden, können insoweit keine
hohen Anforderungen gestellt werden (vgl. VG Stuttgart, Urt. v.
17.6.2008, 6 K 399/08, juris Rdnr. 22; Dahns, NJW 2007,
1553, 1556).

Auf die Substanz des geltend
gemachten Schadensersatzan-
spruches kommt es jedoch nicht
an, wann dieser – wie auch hier

– ohnehin nicht direkt gegen den Versicherer geltend gemacht
werden kann und der Anspruchssteller auch sonst keinen recht-

Anspruch auf Erlass
eines VA

Schutzwürdiges
Interesse des RA an

Nichterteilung

Kein Rechtsanspruch
gegen Versicherer
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lichen Vorteil aus einem direkten Kontakt zum Haftpflichtversi-
cherer hat. Dann nämlich hat der Anspruchssteller kein schutz-
würdiges Interesse an der Benennung des Haftpflichtversiche-
rers, so dass das oben bereits festgestellte schützenswerte Inte-
resse des RA stets das subjektiv vorhandene Interesse des Man-
danten an der Auskunft überwiegt.

Aus der Entstehungsgeschichte und der Systematik des Aus-
kunftsanspruchs nach § 51 Abs. 6 Satz 2 BRAO folgt, dass es
gesetzgeberische Absicht war, diesen Anspruch nur dann zu
gewähren, wenn die verlangte Auskunft der RAK zur Verfol-
gung etwaiger Rechte eines Mandanten wirklich erforderlich ist
(BT-Drucks. 16/513, 24). Nachdem lange umstritten war, ob
und in welchen Fällen die RAKn verpflichtet waren, einem
Geschädigten den Versicherer des betroffenen Anwalts mitzu-
teilen (Feuerich/Weyland, BRAO, 6. Aufl., 2003, § 51
Rdnr. 29), sollte mit § 51 Abs. 6 Satz 2 BRAO zum Schutz der
geschädigten Mandanten ein solcher Anspruch ausdrücklich
normiert werden, damit die Schutzfunktion der Pflichtversiche-
rung nicht leerlaufe (BT-Drucks. 15/5223, 17). So nennt der
Gesetzgeber (BT-Drucks., a.a.O.) als Anlass seines Tätigwer-
dens jene „besonders problematischen Fälle“, „in denen der
Geschädigte vom RA selbst weder Schadensersatz noch dieje-
nigen Informationen über dessen Haftpflichtversicherung erlan-
gen kann, die erforderlich sind, um auf den Freistellungsantrag
des Anwalts gegenüber der Versicherung zugreifen zu kön-
nen“.

Mittlerweile – das Versicherungsvertragsgesetz wurde mit Wir-
kung ab 2008 novelliert und ein Direktanspruch des Geschä-
digten wurde normiert – kann ein Auskunftsanspruch gegen die
RAK regelmäßig nur dann anerkannt werden, wenn der
Geschädigte das Recht hat, seinen Schadensersatzanspruch
direkt gegenüber dem Versicherer geltend zu machen (vgl.
bereits Dahns, NJW 2007, 1553, 1556) und diesen nicht kennt,
da sein RA die Auskunft verweigert hat. Ansonsten ist er gehal-
ten, sich direkt an den RA zu wenden, dort seinen Schaden gel-
tend zu machen und in jenen Fällen, in denen dieser hierauf
gar nicht reagiert oder aber die Schadensersatzforderungen
bestreitet, um gerichtliche Hilfe nachzusuchen und den Anwalt
zu verklagen (vgl. dazu auch VG Stuttgart, Urt. v. 17.6.2008, 6
K 399/08, juris Rdnr. 24). Zwar ist die Berufshaftpflichtversiche-
rung der RAe eine Pflichtversicherung, die auch dem Schutze
geschädigter Mandanten dient, da sie die RAe finanziell in den
Stand setzt, Schadensersatzansprüche der Mandantschaft zu
erfüllen.

Direkte Ansprüche eines Ge-
schädigten gegen den Versiche-
rer gibt es gleichwohl auch nach
der Gesetzesnovelle nur in selte-
nen Fällen: Der insoweit maß-
gebliche § 115 Abs. 1 Nrn. 2

und 3 VVG sieht einen direkten Anspruch gegen den Haft-
pflichtversicherer des RA nur dann vor, wenn Zahlungsunfähig-
keit des RA vorliegt oder sein Aufenthalt unbekannt ist. Ein
Wahlrecht indes, ob sich ein Geschädigter an den Schädiger
oder an dessen Haftpflichtversicherer wendet, gibt es nach
§ 115 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 VVG nur bei der Kraftfahrzeughaft-
pflichtversicherung.

Schon die Gesetzesbegründung (BT-Drucks. 16/513, 24) nennt
– noch unter Geltung des alten Versicherungsvertrags – als Vo-
raussetzung für einen Auskunftsanspruch ausdrücklich die Fälle
des untergetauchten oder aber zahlungsunfähigen RA. Nur als
systematische Fehlerwägung des Gesetzgebers kann hingegen
gewertet werden, dass nach der Gesetzesbegründung (a.a.O.)
ein Auskunftsanspruch auch dann gerechtfertigt sein soll, wenn

dem Geschädigten die Anzeige nach § 158d VVG obliegt. Die-
se Vorschrift galt im Rahmen des alten Versicherungsvertrags-
gesetzes noch bis Ende des Jahres 2001, in welchem § 51
Abs. 6 Satz 2 BRAO in Kraft trat. Heute findet sie ihre Entspre-
chung in § 119 VVG. Zwar war in § 158d Abs. 1 VVG a.F. die
Obliegenheit des Geschädigten normiert, binnen zwei Wochen
dem Versicherer schriftlich anzuzeigen, wenn er einen An-
spruch gegen den Versicherungsnehmer geltend macht. Eine
Folge des Verstoßes gegen diese Obliegenheit, die der Geschä-
digte ohnehin nur rechtzeitig erfüllen kann, wenn er den Versi-
cherer bereits kennt, sah das Gesetz nicht vor (vgl. OLG Saar-
brücken, Urt. v. 31.10.2007, 5 U 510/06, ZfSch 2008, 219 ff.,
juris Rdnr. 40). Entsprechendes gilt für das neue Recht (§ 120
VVG). Da diese Obliegenheit einerseits jeden Geschädigten
trifft, der gegenüber einem RA einen Schaden geltend macht,
andererseits aber ein Verstoß gegen sie rechtlich folgenlos
bleibt, ist sie nicht geeignet, im Einzelfall ein schützenswertes
Interesse an der Bekanntgabe des Haftpflichtversicherers eines
Anwaltes zu begründen.

Da der Beigeladene unzweifelhaft präsent ist und auch nichts
gegen seine Zahlungsfähigkeit spricht, kann der Kl. nicht direkt
auf dessen Haftpflichtversicherer durchgreifen. Er muss diesen
deshalb auch nicht kennen.

Im Übrigen gibt es auch keine weiteren Umstände des Falles,
die gleichwohl einen Auskunftsanspruch begründen könnten.
Insbesondere ist nicht zu erwarten, dass eine kostenaufwändige
Klage gegen den jegliche Ansprüche bestreitenden Beigelade-
nen möglicherweise dadurch entbehrlich werden könnte, dass
der Haftpflichtversicherer ohne entsprechende Rechtspflicht
auf direktem Wege einen Schadensersatzanspruch des Kl. aner-
kennen und Schadensersatz leisten würde. Denn ein solches
darf er nicht, da dieses zulasten des Versicherungsnehmers
ginge. Die Leistungspflicht des Haftpflichtversicherers hängt
nach § 100 VVG vom Anspruch des Geschädigten gegen den
Versicherungsnehmer ab. Letzterem darf nicht die Möglichkeit
genommen werden, einem solchen Anspruch wirksam entge-
genzutreten, zumal jeder von der Versicherung regulierte Scha-
densfall die Gefahr einer Kündigung oder das Risiko von Prä-
mienerhöhungen nach sich zieht.

…

Auskunftspflichten des Rechtsanwalts gegenüber Rechts-
schutzversicherung

BGB § 666, § 675; VVG § 67

1. Eine Rechtsschutzversicherung, die im Rahmen eines Versiche-
rungsvertrags an den RA des Versicherungsnehmers Gerichtskos-
ten verauslagt hat, hat gegenüber dem RA einen Auskunfts- und
Rechenschaftsanspruch aus §§ 675, 666 BGB, § 67 VVG, da der
RA zur entgeltlichen Besorgung beauftragt wird. Der aufgrund
des Mandatsverhältnisses bei den Mandanten des Anwalts ent-
standene Auskunfts- und Rechenschaftsanspruch ist als Hilfsan-
spruch aus dem Herausgabeanspruch aus den §§ 675, 667 BGB in
analoger Anwendung des § 401 BGB auf die Rechtsschutzversi-
cherung übergegangen.

2. Der RA ist gegenüber einem Kostenerstattungsanspruch des
Rechtsschutzversicherers nicht berechtigt, mit Kostenerstattungs-
ansprüchen gegen seine Mandanten aus anderen Verfahren aufzu-
rechnen.

LG Bonn, Urt. v. 3.9.2010 – 10 O 345/09

Volltext unter www.brak-mitteilungen.de

Nur bei Zahlungs-
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unbekanntem
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noch eine hinreichende Begründung vorliegt, an der sich 
feststellen lässt, dass der Richtlinienentwurf der Grund-
rechtecharta und der EMRK genügt. Auch der Deutsche 
Bundestag hat sich kritisch gegenüber dem Vorschlag ge-
äußert. Derzeit wird der Vorschlag im Rat weiter disku-
tiert. Die BRAK wird eine Stellungnahme erarbeiten, um 
ihre Bedenken gegen ein solches Instrument zu äußern. Es 
müsste zunächst gewährleistet werden, dass Mindestga-
rantien im Strafverfahren in den Mitgliedstaaten vorliegen. 
Insbesondere wird sich die BRAK dafür einsetzen, dass 
das Prinzip der beiderseitigen Legalität der Beweiserhe-
bung gewahrt wird und die Beweisanordnung gerichtlich 
überprüft wird. Das derzeitige System der Beweiserlan-
gung in einem anderen Mitgliedstaat basiert auf dem 
Rechtshilfeverfahren sowie auf diversen binationalen Ab-
kommen. Zudem wurde 2008 der Rahmenbeschluss zur 
Beweisanordnung verabschiedet, der die Erlangung von 
Sachen, Schriftstücken und Daten aus anderen Mitglied-
staaten regelt. Dieser ist jedoch in den meisten Mitglied-
staaten noch nicht in nationales Recht umgesetzt worden. 
Die Europäische Kommission hatte im November 2009 
ein Grünbuch veröffentlicht, in dem sie vorschlägt, ein 
einziges Instrument für die Beweiserlangung in einem an-
deren Mitgliedstaat einzubringen, welches auf dem Prin-
zip der gegenseitigen Anerkennung basieren soll. Auch 
hierzu hatte die BRAK Stellung genommen und sich zum 
jetzigen Zeitpunkt gegen ein solches Instrument ausge-
sprochen, da die Verfahrensstandards der Mitgliedstaaten 
zu verschieden sind und das hohe Schutzniveau in 
Deutschland untergraben werden würde.

Buchhinweise

Fachanwaltskommentar Familienrecht

Gerd Weinreich (Hrsg.) und Michael Klein (Hrsg.), Lucht-
erhand, Köln, gebunden, 2.160 Seiten, 4. Auflage 2011, 
129 Euro Subskriptionspreis bis zum 20.1.2011, danach 
139 Euro, mit CD-ROM, EAN: 9783472075240
Die 4. Auflage des Fachanwaltskommentars berücksichtigt 
insbesondere die erste Rechtsprechung und die ersten Er-
fahrungen der Praxis nach den großen familienrechtlichen 
Reformen im
•	 Güterrecht,
•	 Versorgungsausgleich sowie
•	 Verfahrensrecht (FamG).
Darüber hinaus erhält der Anwender das Werk „Das neue 
FamFG“ von Schulte-Bunert auf CD-ROM sowie einen 
kostenlosen Zugang zum Online-Portal des Fachanwalts-
kommentars.
Das Online-Portal beinhaltet neben dem Werk zum neuen 
FamFG, die neuesten Gesetzestexte, die neue Düsseldor-
fer und Bremer Tabelle, die Leitlinien sowie die neueste 
Rechtsprechung, insbesondere zum neuen Unterhalts-
recht.

Formularbuch und Praxis der Freiwilligen 
Gerichtsbarkeit

Kersten/Bühling, Carl Heymanns Verlag, gebunden, Lei-
nen, 2.838 Seiten, 23. Auflage 2010, 278 Euro, inkl. CD-
ROM, ISBN 978-3-452-27278-2

Der Kersten/Bühling enthält das gebündelte Wissen und die Erfah-
rungen aus Notariat und Anwaltschaft auf neuestem Stand. Er bietet 
in prägnanter Kürze kommentierte Muster und Formulare u.a. aus 
den Gebieten:
•	 Sicherungsrechte
•	 Schuldrecht
•	 Sachenrecht
•	 Familienrecht
•	 Erbrecht
•	 Handels- und Gesellschaftsrecht.

Auf dem aktuellen Stand der Gesetzesreformen:
•	 Alle Änderungen nach Inkrafttreten des FamFG
•	 Erste Erfahrungen aus Rechtsprechung und Praxis zum MoMiG
•	 Erbrechts-Reform
•	 Erbschaftsteuerrechts-Reform
•	 Alle relevanten Neuerungen im Gesellschaftsrecht u.a. durch 

ARUG und VorstAG
Die CD-ROM mit den über 1.700 Formularen des Buches ist im Lie-
ferumfang enthalten.

Leserbrief

BRAK-Mitt. 5/2010, S. 194, 
„Zwischen Effizienz und Akzeptanz – zur Reform 

der Berufungszurückweisung durch Beschluss 
nach § 522 Abs. 2 ZPO“

In seinem Aufsatz über Reformbestrebungen zu § 522 Abs. 2 ZPO 
stellt Wolf die Behauptung auf, die Einführung einer Nichtzulas-
sungsbeschwerde gegen die einstimmige Beschlusszurückweisung 
oder aber die Abschaffung dieser Vorschrift führe dazu, dass der 
BGH rund 1.600 Fälle pro Jahr zusätzlich zu erledigen habe. Er be-
fürchtet eine Steigerung der Belastung von 35 %, die nur durch Ein-
richtung von vier weiteren Senaten aufgefangen werden könne. 
Diese Folgerung beruht auf unzutreffenden Hypothesen. Wolf geht 
davon aus, dass im Jahr 2008 insgesamt etwas über 8.000 Fälle durch 
Beschluss nach § 522 Abs. 2 ZPO entschieden worden sind. Dann 
legt er die Quote von 19,2 % zugrunde, mit der Urteile der Oberlan-
desgerichte mit Nichtzulassungsbeschwerden angegriffen werden. 
Auf diese Weise kommt er zur errechneten Belastung. 
Die Hypothesen, auf denen diese Folgerungen beruhen, sind unrich-
tig oder unvollständig. Nach einer internen Statistik des Bundesjus-
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Vermischtes

Immobilienerwerb unter besonderer  
Berücksichtigung des Erwerbs durch Ausländer

Ein Bericht über die DACH-Tagung vom 16. bis 18. September 2010 
in Lausanne.

Herr Präsident Rechtsanwalt Dr. Zimmermann sprach am ersten Ta-
gungstag zunächst die Begrüßungsworte und führte in die Thematik 
der Tagung ein. Anschließend zeigte er die Besonderheiten des Im-
mobilienerwerbs in Deutschland auf, wobei sich für Immobiliener-
werb durch Ausländer keine Besonderheiten bzw. Beschränkungen 
ergaben. Den Länderbericht Österreich erstattete Herr Rechtsanwalt 
Dr. Kinz zunächst mit einem Überblick über das Kauf- und Grund-
buchrecht wie auch die anfallenden Steuern. Er stellte weiter dar, 
dass der Liegenschaftserwerb durch Ausländer zum Teil erheblichen 
Beschränkungen unterliegt. Sodann gab Herr Dr. Kinz einen Über-
blick über den Rechtserwerb an Liegenschaften in den einzelnen 

tizministeriums, die zwar nicht veröffentlicht, aber in der 
Podiumsdiskussion am 5.10.2010 durch den Abteilungs-
leiter des GVG/ZPO-Referats im BJM in Hamburg vorge-
stellt wurde (vgl. dazu Reinelt „Zurückweisung der Beru-
fung durch Beschluss“, www.lto.de, Oktober 2010), errei-
chen nur ca. 4.000 Fälle die Statthaftigkeitsgrenze des 
§ 26 Nr. 8 EGZPO. Wenn man auf diese Fälle die Quote 
von 19,2 % anlegt, die Wolf für die Einlegung von Nicht-
zulassungsbeschwerden ermittelt hat, ergibt dies zusätz-
lich 768 Fälle pro Jahr, die allenfalls zum BGH gelangen 
könnten (soweit die Filterfunktion der BGH-Anwälte diese 
Zahlen nicht noch einmal deutlich reduziert). Das würde 
für die gegenwärtig 13 Zivilsenate des BGH eine Zusatz-
belastung von weniger als 60 Fällen pro Jahr oder knapp 5 
Fällen pro Monat bedeuten. Nach der bisherigen Zulas-
sungspraxis der Senate hätte das zur Folge, dass in weniger 
als einem zusätzlichen Fall pro Monat die Revision zuge-
lassen und mündliche Verhandlung anberaumt würde. 

Die vergleichende Statistik der letzten zehn Jahre in Bezug 
auf Eingänge von Revisionen und Nichtzulassungsbe-
schwerden beim BGH ergibt: Die Eingänge sinken konti-
nuierlich seit 2000 auch, aber nicht nur infolge der Zivil
prozessreform mit der Einführung der Zulassungsrevision 
(im Jahr 2000: 4.440, im Jahr 2009: 3.192). Mit 768 zusätz
lichen Fällen würde noch nicht einmal die Belastung des 
BGH aus den Jahren 2000-2002 erreicht. Damit erweist 
sich die Schlussfolgerung von Wolf, es müssten bei Einfüh-
rung eines Rechtsmittels (in Abänderung von § 522 Abs. 3 
ZPO) oder bei Abschaffung des § 522 Abs. 2 ZPO vier 
neue BGH-Senate geschaffen werden, als verfehlt. 

Der von Wolf propagierte Vorschlag aus Hannover sieht vor, 
dass der Berufungsführer nach einem Hinweisbeschluss 
nach § 522 Abs. 2 ZPO eine mündliche Verhandlung er-
zwingen kann. Er wird dann allerdings mit der Erhebung 
der doppelten Gerichtskosten (8,0-Gebühr statt 4,0-Gebühr 
nach GKG) bestraft, wenn nach der mündlichen Verhand-
lung sein Unterliegen durch Urteil entsprechend dem zuvor 
ergangenen Hinweis bestätigt wird. Ob eine solche Gebüh-
rensanktion sinnvoll ist, mag man bezweifeln. Selbstver-
ständlich wird jede Partei, die Berufung eingelegt hat, von 
ihrem Recht auf Erzwingung der mündlichen Verhandlung 
Gebrauch machen, auch wenn sie mit erhöhten Gerichts-
kosten bedroht wird. Sonst würde sie ja das Eingeständnis 
abgeben, unüberlegt Berufung eingelegt zu haben. Der vor-
geschlagene Zwischenschritt – Hinweisverfügung, Erzwin-
gen der mündlichen Verhandlung und dann Endentschei-
dung mit anschließender Nichtzulassungsbeschwerde – ist 
kompliziert und überflüssig. Die bessere Alternative ist die 
Abschaffung des § 522 Abs. 2 ZPO (vgl. Reinelt, NJW-Edi-
torial Heft 44/2010). Beide Vorschläge würden aber mit Si-
cherheit nicht zur Notwendigkeit der Einrichtung von vier 
neuen Senaten beim BGH führen. 

Im Übrigen: Wenn man von vermeidbarer Mehrbelastung 
des BGH spricht, sollte man lieber darüber nachdenken, 
die systemwidrigen, durch das FamFG eingeführten zulas-
sungsfreien Rechtsbeschwerden in Betreuungs-, Unter-
bringungs- und Freiheitsentziehungssachen (§ 70 Abs. 2 
FamFG) nicht mehr dem BGH, sondern den Oberlandes-
gerichten zuzuweisen. Diese sind in Folge des Rückgangs 
von Eingängen und geänderter Regelungen in Gerichtsver-
fassung und Geschäftsverteilung (Übertragung auf den Ein-
zelrichter, § 526 ZPO) in der Vergangenheit weit stärker 
entlastet worden (Reinelt, „Überlastung der Richter im Zi-
vilprozess, ZAP-Kolumne 2010, 243). 

Prof. Dr. Ekkehart Reinelt, Karlsruhe,  
Rechtsanwalt beim BGH
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Bundesländern. Den Immobilienerwerb 
in Slowenien stellte Herr Rechtsanwalt 
Dr. Grilc dar. Er wies darauf hin, dass es 
in Slowenien noch Grundbesitz, insbe-
sondere Geschäftsräumlichkeiten und 
Wohnungen, gibt, die noch nicht im 
Grundbuch eingetragen sind! Im Übri-
gen genießt das Grundbuch öffentlichen 
Glauben. Für EU-Bürger der EU-Mit-
gliedstaaten gibt es keine Beschränkun-
gen. Ausländer aus anderen Drittstaaten 
können Eigentumsrechte an unbewegli-
chen Sachen jedoch nur erwerben, wenn 
insoweit mit dem Herkunftsstaat des 
Ausländers „Gegenseitigkeit gegeben 
ist“. Für slowenische Staatsbürger darf 
darum der Immobilienerwerb in dem 
Drittland des Erwerbers nicht wesentlich 
schwieriger sein als in Slowenien. Im 
Länderbericht Liechtenstein gab Herr 
Rechtsanwalt lic. jur. Ritter den Hinweis, 
dass in Liechtenstein grundsätzlich nur 
Landesangehörige berechtigt sind, in 
Liechtenstein Grundbesitz zu erwerben. 
Eine Ausnahme von diesem Grundsatz 
besteht nur für Personen, die aufgrund 
völkerrechtlicher Abmachungen (Ab-
kommen über den Europäischen Wirt-
schaftsraum) wie Landesangehörige zu 
behandeln sind. Den Landesangehöri-
gen sind allerdings schweizerische 
Staatsangehörige mit Wohnsitz in Liech-
tenstein gleichgestellt. Schwieriger ist 
der Erwerb sogenannter Drittausländer, 
bei denen ein bereits gegebenes inländi-
sches Wohnbedürfnis Voraussetzung für 
den Immobilienerwerb ist. Die Beson-
derheiten des Eigentumserwerbs von 
Ausländern in der Schweiz stellte Herr 
Rechtsanwalt Dr. Burkhalter dar. Grund-
sätzlich sind hier die Voraussetzungen 
des sogenannten Bewilligungsgesetzes 
(Lex Koller) zu beachten, die auch gel-
ten, wenn sich das Grundstück bei ei-
nem Verkauf bereits in ausländischem 
Besitz befindet. Bewilligungsbehörde 
sind die zuständigen kantonalen Behör-
den. Bewilligungsfrei ist der Erwerb ei-
nes Grundbesitzes durch einen Auslän-
der mit Wohnsitz in der Schweiz zur 
Begründung eines Hauptwohnsitzes. 
Zweitwohnungen für Grenzgänger sind 
ebenfalls bewilligungsfrei. Der Erwerb 
von Ferienwohnungen hingegen ist be-
willigungspflichtig. Bewilligungsfrei wie-
derum ist der Erwerb von Betriebsstätten-

Grundstücken. Das polnische Rechtssys-
tem stellte Frau Rechtsanwältin Magda-
lena Iwanska-Trus dar. Eine Besonderheit 
im polnischen Immobilienrecht stellt das 
sogenannte „Draufgeld“ dar. Dieses wird 
häufig beim Abschluss eines Vorvertra-
ges dem Verkäufer übergeben. Erfüllt der 
Käufer aus diesem Vorvertrag nicht seine 
Verpflichtung zum Abschluss des Kauf-
vertrags, kann der Verkäufer im Falle der 
Nichterfüllung des Vertrages vom Vertrag 
zurücktreten und das Draufgeld behal-
ten, was somit wie eine Vertragsstrafe 
wirkt. Ausländer müssen für einen Im-
mobilienerwerb in Polen vorbehaltlich 
einer anderen gesetzlichen Regelung 
eine Genehmigung des Ministers für In-
nere Angelegenheiten erwerben, wobei 
das Gesetz aber zwischen Ausländern, 
die Staatsangehörige der Mitgliedstaaten 
der EU/des EWR sind, und sogenannten 
„Drittausländern“ differenziert. Damit 
endete der erste Tagungstag.

Der zweite Tagungstag begann mit dem 
Vortrag von Herrn Rechtsanwalt Kalagia-
kos, der das griechische Immobilienrecht 
darstellte. Insbesondere in Grenzgebie-
ten bedarf der Immobilienerwerb der 
besonderen Zustimmung der zuständi-
gen griechischen Behörde. Weiter ist Vo-
raussetzung einer notariellen Beurkun-
dung der vorherige Nachweis, dass die 
Grunderwerb- bzw. Umsatzsteuer be-
reits festgesetzt wurde. Das griechische 
Grundbuch ist nicht nach Grundstücken, 
sondern alphabetisch nach Personen or-
ganisiert. Die sogenannten Transkripti-
onsbücher genießen keinen öffentlichen 
Glauben, weswegen es bei der Vorberei-
tung und Abwicklung eines Kaufvertrags 
im Hinblick auf bestehende Übertra-
gungsrisiken anzuraten ist, immer einen 
Rechtsanwalt einzuschalten, da der mit 
der Beurkundung des Kaufvertrags be-
auftragte Notar die erforderlichen Prü-
fungsaufgaben nicht vornimmt. Das 
Grundbuchsystem soll aber dahinge-
hend umgewandelt werden, dass es 
nicht mehr personenbezogen, sondern 
objektbezogen ist. Schließlich ist es Vo
raussetzung für einen Immobilienkauf 
durch Ausländer, dass eine Steuerregis-
ternummer beantragt worden ist. Die Be-
sonderheiten des spanischen Rechts 
stellte Herr Abogado Dr.  Frühbeck dar. 

Auch in Spanien ist es unabdingbar, dass 
der Ausländer eine Steuernummer bean-
tragt hat. Bei Abschluss eines Grund-
stückskaufvertrages bedarf es nicht der 
Einhaltung von Formvorschriften. Er kann 
sogar mündlich abgeschlossen werden. 
Allerdings ist die Formvorschrift (notari-
elle Beurkundung) Voraussetzung für die 
Eintragung in das Eigentumsregister. Die 
Begleitung des Immobilienkaufs durch 
einen Rechtsanwalt ist darum anzuraten. 
Dem italienischen Immobilienrecht wid-
mete sich Frau Rechtsanwältin Dr. Wal-
ter. In Italien ist eine elektronische 
Grundbuchabfrage möglich entweder 
aufgrund Namenseingabe oder Adresse. 
Für den Grundstückskaufvertrag ist nota-
rielle Schriftform vorgeschrieben. Für 
Vorverträge ist die Wahrung notarieller 
Schriftform nicht erforderlich. Das Ab-
schlussreferat mit dem Länderbericht 
Frankreich hielt Herr Rechtsanwalt Dr. 
Fink. In Frankreich unterliegt der Immo-
bilienerwerb durch Ausländer ebenfalls 
keinen allgemeinen Einschränkungen, 
wobei aber Mitteilungs- und Offenle-
gungspflichten (zum Beispiel an das Fi-
nanzministerium, die Banque de France 
etc.) bestehen. Die Kaufpreiszahlung er-
folgt über die Buchhaltung des beteilig-
ten Notariats. Das Referat schloss mit 
steuerplanerischen Hinweisen.

Die Referate zeigten die zum Teil gravie-
renden Unterschiede bei der Möglich-
keit des Immobilienerwerbs durch Aus-
länder in den einzelnen Ländern auf. 
Die Teilnehmer der Tagung konnten 
wertvolle Informationen für ihre tägliche 
berufliche Arbeit mitnehmen, zumal an-
gesichts der Globalisierung immer mehr 
Immobilienerwerb durch Ausländer 
stattfindet. Den Abschluss der Tagung 
bildete sodann eine Schifffahrt von Lau-
sanne nach Vevey und zurück auf dem 
wunderschönen Genfer See mit reizvol-
len Blicken auf die Weinbergterrassen in 
Lavaux, die seit einigen Jahren zum 
Welterbe der UNESCO gehören. 

Die immer wieder die berufliche Alltags-
arbeit bereichernden Tagungen lassen 
Vorfreude auf die nächste Tagung auf-
kommen, die vom 12. bis 14. Mai 2011 
in Istanbul stattfindet.

Rechtsanwalt Dr. jur. Hermann Thebrath
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Das ist Ihre Aufgabe
Sie betreuen in unserem ertragsteuerli-
chen Lektorat unter der Leitung des ver-
antwortlichen Programmbereichsleiters
selbständig Bücher, Loseblattwerke und
elektronische Produkte.

Dieses interessante und überaus vielfäl-
tige Aufgabengebiet erstreckt sich von der
Optimierung bestehender Produkte bis
hin zur Entwicklung und Umsetzung
neuer Projekte sowie deren Vermarktung. 

Die inhaltliche Überprüfung und Bear-
beitung von Manuskripten gehört ebenso
zu Ihren Aufgaben wie die Pflege be-
stehender und die Akquisition neuer
Herausgeber- und Autorenverbindungen.

Das erwarten wir von Ihnen
Sie haben ein Studium der Rechts- oder
Wirtschaftswissenschaften mit überdurch-
schnittlichem Erfolg abgeschlossen, besitzen
bereits Berufserfahrung im Verlagsbereich
und/oder in der steuerlichen Beratung oder
sind/waren an einem steuerrechtlichen
Lehrstuhl tätig.

Ihr besonderes Interesse liegt im Bereich
des Ertragsteuerrechts. Sie haben Spaß an
Sprache, schätzen Präzision, kennen die
Maßstäbe für Qualität, besitzen ausgezeich-
nete konzeptionelle Fähigkeiten und haben
Interesse an steuerrechtlichen Datenban-
ken. Sie denken wirtschaftlich, besitzen
Organisationstalent und beweisen Geschick
im Umgang mit Herausgebern und Autoren.

Das dürfen Sie von uns erwarten
Eine abwechslungsreiche und eigenverant-
wortliche Tätigkeit, die mit Gestaltungs-
und Entscheidungsspielraum verbunden ist.
Einen Arbeitsplatz in kollegialer Atmo-
sphäre in einem modernen Verlagshaus mit
flexiblen Arbeitszeiten.

Interessiert?
Dann schicken Sie uns unter dem
Kennwort „Lektor/in Steuerrecht“ schnells-
tens Ihre aussagefähigen Bewerbungs-
unterlagen mit Angaben zu Gehaltsvor-
stellung und frühestmöglichem Eintritts-
termin; persönlich/vertraulich – Frau Birgit
Goldenberg. Gerne auch per Mail an:
Personalabteilung@otto-schmidt.de
Wir freuen uns.

Volljuristin/en oder Wirtschaftswissenschaftler/in 
als Lektor/in Steuerrecht

Wir sind ein führendes Medienunternehmen im Markt für Steuer-, Wirtschafts- und Gesellschaftsrecht. Unsere anspruchsvolle Klientel
bedienen wir mit einem innovativen Programmangebot an Loseblattwerken, Büchern, Zeitschriften, Seminaren, 

elektronischen Medien und Online-Diensten. Zum nächstmöglichen Eintrittstermin suchen wir eine/n 

Wer nicht wirbt, der stirbt.
Selbst wenn Sie nicht sofort tot umfallen – ohne Werbung
werden Sie auch als Anwalt und Notar im Wettbewerb
nicht lange überleben.

Ihr Eintrag im größten deutschen Anwalt- und Notar -
ver zeichnis, mit allen kanzleirelevanten Daten, ist auf jeden
Fall ein Muss. Wir sorgen sogar dafür, dass Sie mit Ihrem
Namen auch im Internet präsent sind  – suchmaschinen -
opti miert! Und das Beste daran: alles kostenlos!

Ihren Ersteintrag können Sie sofort selbst anlegen.
Jede Aktualisierung Ihrer Kontaktdaten ebenfalls. Bei
www.anwalt-notarverzeichnis.de
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Dichterjuristen,  Plagiatsvorwürfe,

Bücherverbote: Zwischen der Lite-

ratur und der Juristerei bestehen

zahlreiche Berührungspunkte. Viele

bekannte Schriftsteller waren Juris-

ten oder kamen sogar mit dem

Gesetz in Konflikt, spektakuläre

Rechtsfälle boten willkommene

Stoffe.

Der Autor, selbst Jurist, hat ei-

nige amüsante, bisweilen auch ku-

riose Episoden zusammengestellt,

in denen namhafte Literaten es in

verschiedenster Weise mit dem

Recht zu tun bekommen. Neben

dem reinen Lesevergnügen bieten

die kurzen Geschichten für jeden li-

terarisch Interessierten jedoch auch

manch aufschlussreiche Information.

Hätten Sie zum Beispiel gewusst,

wie Thomas Mann im Exil wieder

in den Besitz seines in Deutschland

zurückgelassenen Buddenbrook-

Manuskripts kam? Oder dass

Friedrich Schiller aufgrund seines

Werks die französische Staatsbür-

gerschaft verliehen wurde?

Das Buch bietet unterhaltsame

Episoden aus dem Leben bekann-

ter Schriftsteller – für das eigene

Lesevergnügen und als ideales 

Geschenkbuch, an dem nicht nur

Juristen Freude haben.

Seul, Wo sind die Budden-

brooks? Wenn Sie zuerst ein wenig

Probe lesen möchten, schlagen 

Sie einfach nach unter 

www.otto-schmidt.de
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für ra-micro 
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